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Wir haben uns sehr über die Reaktionen gefreut, die
uns fast alle aufforderten, weiter zu machen.

Die Redaktionsarbeit wird jetzt von Thomas 
Wüppesahl und Martin Herrnkind gemacht. Reinhard 
Borchers sei hier nochmals ein großes Danke Schön
für die BAG ausgesprochen. Die Gesamtverantwor-
tung liegt beim Bundesvorstand und die tatkräftige 
Unterstützung des GNN-Verlages versetzt uns in den
Stand, die UNBEQUEM weiter erscheinen zu lassen.

Dies ist also die erste Ausgabe nach der letzten Aus-
gabe von UNBEQUEM. Kurzum: Es geht weiter. Die
UNBEQUEM Nr. 42 ff. dürften erscheinen (näheres

siehe auch UNBEQUEM in eigener Sache, S. 5).
Wir sind weiter auf Beiträge angewiesen und würden
uns freuen, wenn Grundsätzliches, Theoretisches wie
Praktisches, Berichte über Polizeiübergriffe, Flics &
Pigs Martin Herrnkind oder Thomas Wüppesahl zuge-
sendet werden.

Wir wollen praktisch zeitgleich mit dem Erscheinen
dieser UNBEQUEM-Ausgabe auch unsere Internet-
Präsentation gepflegt und damit aktuell erscheinen
lassen: www.kritische-polizisten.de.

Thomas Wüppesahl und Martin Herrnkind
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Die Polizei als Organisation
mit Gewaltlizenz

Möglichkeiten und Grenzen der Kontrolle 
„The Police as an Organisation with the Legitimation to use Force.

Opportunities and Limits of Control.“

Eine Tagung 
der Patriotischen 

Gesellschaft von 1765,

der Bundesarbeits-
gemeinschaft kritischer 

Polizistinnen und Polizisten,

des Hamburger Instituts für
Sozialforschung

der Hamburger Stiftung 
zur Förderung 

von Wissenschaft und Kultur

Freitag, 10. November 2000
16.30 Eröffnung
Ortwin Runde*
Jan Philipp Reemtsma: Organisationen
mit Gewaltlizenz – ein zivilisatorisches
Grundproblem
17.30: Die New Yorker Polizeistrategie:
Erfolg oder Misserfolg (und mit welchen 
Kosten?)
Podium: Michael J. Farrell,

Jerome H. Skolnik
Moderation: Joachim Kersten

Sonnabend, 11. November 2000
9.00 - 10.45 Polizei als Risiko
Podium: Wilhelm Heitmeyer*,

Paulo Sergio Pinheiro,
Moderation: Jan Philipp Reemtsma
11.15 - 13.00
Möglichkeiten und Grenzen der Selbst-
kontrolle
Podium: Martin Herrnkind,

Hans-Joachim Heuer,
Werner Hackmann

Moderation: Ulrich Karpen
15.00 - 16.45 Innere Führung und 

äußere Kontrolle
Podium: Udo Behrendes, Andreas 

Ulrich, Ulrich Karpen
Moderation: Thomas Wüppesahl
17.00 - 19.00 Bilder einer neuen Polizei
Podium: Manfred Maeck, Bettina 

Franzke*, Hans Lisken
Moderation: Wilhelm Heitmeyer*

Sonntag, 12. November 2000
9.30 - 11.30 Vom Ausland lernen?
Podium: Manfred Brusten,

Joachim Kersten
Moderation: Thomas Wüppesahl

* angefragt

Veranstaltungsorte
Am Freitag und Sonntag findet die Tagung in
den Räumen der Patriotischen Gesellschaft,
Trostbrücke 4 - 6, 20457 Hamburg statt,
am Samstag im neuen 
Flügelbau (ESA W/221) Universität 
Hamburg, Edmund-Siemers-Allee,
20146 Hamburg.
Die Auftaktveranstaltung am Freitag, den 
10. November, das erste Podium am Samstag,
den 11. November und die Abschluss-
veranstaltung am Sonntag, den 12. November 
werden simultan vom Englischen ins
Deutsche übersetzt.

Organisatorisches
Die Tagungsunterlagen werden nicht vor
Anfang September verschickt. Wenn Sie an
der Tagung teilnehmen möchten, können Sie
sich schon jetzt vormerken lassen. Bitte wen-
den Sie sich wegen der Teilnahmeunterlagen
und der Anmeldung bis zum 31. August
2000 an:
Hamburger Institut für Sozialforschung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mittelweg 36, 20148 Hamburg
e-mail: Presse@hin-online.de

ab dem 1. September 2000 an:
Patriotische Gesellschaft
Herrn Matthias Schwark
Trostbrücke 4-6, 20457 Hamburg
e-mail: schwark@patriotische-gesellschaft.de

Anmeldeschluss ist Mitte Oktober. 
Bitte beachten Sie, dass wir nur eine be-
schränkte Platzkapazität haben. Es gilt das
„first comes first" Prinzip. Die Tagungs-
zusagen erhalten Sie im Oktober.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau
Dr. Klose-Wolf (040 / 41 40 97-12) 
oder Frau Silke Greve (040 / 41 40 97-22) 
im Hamburger Institut für Sozialforschung.

Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
■ Manfred Brusten, Prof. Dr.,

Fachbereich Gesellschafts-
wissenschaften GHS Uni-
versität Wuppertal

■ Udo Behrendes, Polizei-
direktor

■ Michael J. Farrell, Deputy
Director of Criminal 
Justice, New York

■ Bettina Franzke, Dr.,
Dipl.Psych.

■ Werner Hackmann, Innen-
senator der Freien und
Hansestadt Hamburg a.D.

■ Wilhelm Heitmeyer, Prof.
Dr., Universität Bielefeld,
Direktor des Instituts für
interdisziplinäre Konflikt-
und Gewaltforschung

■ Martin Herrnkind, Bundes-
sprecher der Bundesarbeit-
gemeinschaft kritischer 
Polizistinnen und Polizisten

■ Hans-Joachim Heuer, Prof.
Dr., Polizei-Führungs-
akademie Münster

■ Ulrich Karpen, Prof. Dr.,
Fachbereich Rechtswissen-
schaften der Universität
Hamburg, Mitglied der
Hamburger Bürgerschaft

■ Joachim Kersten, DAAD
Professor, Political Science
Departement, Northwestern
University, Evanstown

■ Hans Lisken, Prof. Dr., Po-
lizeipräsident a.D.

■ Manfred Maeck, Prof. Dr.,
Fachhochschule öffentliche
Verwaltung Hamburg/
Fachbereich Polizei

■ Paulo Sergio Pinheiro,
Prof. Dr., Universität Sao
Paulo, Direktor des 
Instituts für Gewalt-
forschung USP

■ Jan Philipp Reemtsma,
Prof. Dr., Vorstand des
Hamburger Instituts für 
Sozialforschung

■ Sebastian Scheerer, Prof.
Dr., Universität Hamburg

■ Jerome H. Skolnik, Prof.
em. University of Berkeley,
Cal., z.Z. NYU Law School

■ Andreas Ulrich, Journalist
■ Thomas Wüppesahl, Bun-

dessprecher der Bundesar-
beitgemeinschaft kritischer
Polizistinnen und Polizi-
sten, MdB a.D.
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Anspruch und Hoffnung des Vorstandes
Wir hoffen, dass diese Tagung den politi-
schen Entscheidern zusätzliche Orientie-
rung gibt, um endlich effektive externe
Kontrollen bei unseren Polizeien einzu-
führen. Gerade die vielen rechtlich ein-
wandfrei arbeitenden Mitarbeiterinnen
hätten es verdient, dass sie von den negati-
ven Vorbildern besser unterschieden wer-
den können. – Gönnt den bundesdeut-
schen Polizeien endlich eine effektive
Kontrolle!

Bei der Konzeption der Tagung ließen
wir uns auch von der Tatsache leiten, dass
in Hamburg seit September 1998 eine Po-
lizeikommission arbeitet. Sie ist der Kom-
promiss der rot-grünen Koalition im Ham-
burger Senat und stellt die einzige Kon-
trolle in der Bundesrepublik dar, die nicht
intern angelehnt ist. (Siehe auch UNBE-
QUEM März 1999)

Nach zwei Jahren Arbeit, so sah es der
Koalitionsvertrag und auch das Gesetz
vor, sollte entschieden werden, ob die
Hamburger Polizeikommission abge-
schafft, aufgestockt werden oder so blei-
ben soll wie sie arbeitet.

Dieser Testrahmen ist informell zwi-
schen SPD und Grüne auf drei Jahre bis
9/2001 verlängert worden. Sicherlich
hofft die SPD, dass die Grünen nach den
Wahlen im September 2001 nicht mehr
ihr Koalitionspartner sein werden und die
Polizeikommission quasi mit Ende dieser
Legislaturperiode aufgelöst werden kann.
Die drei Polizeigewerkschaften sind oh-
nehin alle gegen einen Polizeibeauftrag-
ten bzw. eine Polizeikommission und der
Rest der Parteienlandschaft ebenfalls. -
Die politische Klugheit der Hamburger
Grünen sorgt also für ein interessantes
taktisches Spielchen seitens der SPD, um
das zarte Pflänzchen externer Kontrolle
schnell wieder verschwinden lassen zu
können. 

Jedenfalls betrifft ja genau diese Ham-
burger Spezialität einer externen, recht-
lich, materiell und personell sehr un-
zulänglich ausgestatteten Kontrollinstanz
ggü. der Polizei als einer Organisation mit
Gewaltlizenz das Tagungsthema 2000.
Für uns Kritische innerhalb der Polizeien
stellt die effiziente Kontrolle die Schlüs-
selfrage dar, um unsere Lizenz zur Ge-
waltanwendung begrenzen zu können.
Auch deshalb findet die Tagung im Spät-
herbst in Hamburg statt.

Es gab zu dem ersten Tätigkeitsbericht
der Hamburger Polizeikommission, der
aufgrund der Anlaufschwierigkeiten nicht
bloß drei Monate verspätet erschien, son-

dern via Indeskretion negativ besetzt in
die Öffentlichkeit gelangte, massive öf-
fentliche Schelte. Die einzigen, die sich in
der ersten Welle der Schmähkritik dage-
gen stellten, waren der „Regenbogen - Für
eine neue Linke“, eine nach dem Kosovo-
Krieg Abspaltung von fünf GAL-Abge-
ordneten in der Hamburger Bürgerschaft.

Im zweiten medialen Durchgang mel-
dete sich dann auch die GAL unterstüt-
zend. Und wir als Kritische haben folgen-
des erklärt:

„Zu dem Artikel im Hamburger
Abendblatt „Kommission übt harte Kritik
an Polizei“, Seite 13, und Seite 1, sowie
der Folgeberichterstattung von gestern mit
ausführlicher Darstellung der Kritik von
CDU und GdP unter Meinungsübernahme
im Kommentar erklären wir drei Bundes-
sprecher folgendes:

„Die Hamburger Polizeikommission
stellt die erste externe Kontrolle einer
bundesdeutschen Polizei dar. Sie ist mit
erheblichen Mängeln in ihrer rechtlichen,
sächlichen und personellen Ausstattung
belastet - hierzu haben wir in der Unbe-
quem aus dem März 1999 detailliertere
Ausführungen gemacht.

Wesentlichen Anteil daran hat die rot-
grüne Hamburger Stadtregierung und im
besonderen die GAL Hamburg, weil sie
die Arbeitsbedingungen mit dem sog. Ko-
alitionsvertrag allgemein und im Gesetz
zur Einrichtung der Polizeikommission
konkret aushandelte.

Die Polizeikommission stellt jedoch
ein zartes Pflänzchen auf dem Weg zu ei-
ner möglicherweise irgendwann effekti-
ven Kontrolle der Polizei dar. Eine solche
Kontrolle gibt es zur Zeit weder von der
Staatsanwaltschaft geschweige von D.I.E.
oder der allgemeinen Dienstaufsicht.
Auch die Bürgerschaft als Landesparla-
ment kommt dem nicht nach und die Me-
dien nur sehr gelegentlich.

Diese Kommission gehört zu einer ef-
fizienten externen Kontrolle weiter ent-
wickelt, weil dies einen großen Gewinn
für vom polizeilichen Handeln betroffene
Bürgerinnen und Bürger wäre und auch
für die Polizei, in deren Reihen diejeni-
gen, die menschlich, rechtlich korrekt und
einfach nach Recht und Gesetz handeln
möchten, endlich freie Bahn hätten. Ge-
nau davor fürchten sich die Polizeige-
werkschaften, die den Corpsgeist mit be-
dienen.

Zur Abendblatt-Berichterstattung:
Im Anschluss an die Darstellung der

„Mobbing-Problematik“, die „große Be-

deutung“ in der Hamburger Polizei habe
und „Ausdruck und Grundlage des ´Kor-
psgeistes`“ darstelle, wird der Innensena-
tor zitiert, wonach u.a. die Polizei nur bei
konkreten Vorwürfen tätig werden könne.

Zum einen stimmt dies deshalb nicht,
weil eine gute Unternehmenskultur Mob-
bing möglichst schon im Ansatz durch
◗eine konfliktfreie Arbeitsatmosphäre,
◗Transparenz am Arbeitsplatz,
◗menschliche Mitarbeiterführung,
◗ein reflektiertes Betriebsklima
vermeiden würde.

Alles Erkenntnisse und Methoden, von
denen die Polizei Hamburg, aber auch an-
dere Landespolizeien Welten entfernt
sind. Durch die Einführung eines effizien-
ten Personalmanagements, das klare
Kompetenzen und Strukturen unter Si-
cherstellung von eigenverantwortlicher
Aufgabenerledigung schafft sowie qualifi-
kationsgerechtem Einsatz des Personals,
könnten die Motivation erhöht und das
Konfliktpotential minimiert werden.

Zum anderen stimmt die Darstellung
des Innensenators deshalb nicht, weil es
genügend konkrete Vorwürfe gibt – sogar
viel zu viele. Und die Polizei wird dann,
im Gegensatz zur Darstellung des Innen-
senator auch tätig, indem sie vertuscht, bis
hinauf in die Innenbehörde sich am mob-
ben beteiligt, täuscht, Transparenz aktiv
verhindert, mit dienst- oder strafrechtli-
chen Konsequenzen droht und zum Teil
sogar anwendet und bei einigen unserer
Wahrnehmungen müssen wir sogar  an
Aktenmanipulation denken.

Hierzu haben wir Fälle und konkrete
Nachweise in viel zu großer Anzahl.

Wie äußerte sich damals der staatsan-
waltschaftliche Sonderermittler, OStA
Köhnke, nachdem er über 200 Kollegin-
nen und Kollegen im 93`er Polizeiskandal
vernahm? – Richtig, solche Methoden
habe er zuvor bloß bei der Organisierten
Kriminalität erlebt.
Der Hamburger Polizeiskandal lebt wei-
ter. Unter, wie pikant, unter rot-grün.“
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen der BAG die drei Bundes-
sprecher: Bianca Müller, Martin Herrn-
kind, Thomas Wüppesahl

Unser inhaltliches Interesse im Zusam-
menhang mit dieser Tagung ist also offen-
kundig: Es liegt in unserer Gründungs-
geschichte, unserer Satzung, vieler weite-
rer Aktivitäten und Betroffenheiten be-
gründet. Unsere Polizeien brauchen
längst effiziente externe Kontrollen.
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UNBEQUEM in eigener Sache
Von den drei SprecherInnen

Auf der Rückseite der letzten Ausgabe
war „Das Wort zum Schluss“ zu lesen
gewesen. Dort wie auch an zwei, drei
weiteren (versteckten) Stellen sowie in
einem Anschreiben des GNN-Verlages
wurde allen Leserinnen und Abonnentin-
nen unmißverständlich mitgeteilt, dass es
sich um die letzte Ausgabe von UNBE-
QUEM handele.
Wir Sprecherinnen reagierten umgehend
mit unserem Schreiben vom 5. April 2000
an alle Abonnentinnen und Abonnenten.

In der Folge der Veröffentlichung
„Das Wort zum Schluss“ und des Briefes
von uns erhielten wir eine Vielzahl von
Zuschriften, Anrufen und anderen An-
sprachen. Der Tenor war in der Hauptsa-
che aufmunternd und motivierend:

„Schade!“
„Woher soll ich jetzt meine Informa-

tionen beziehen?“
„Versucht doch weiter zu machen“

usw. Gleichgültig, ob es sich um Mis-
sverständnisse im rein kommunikativen

Bereich handelte, technische Abstürze
von Dateien, politische Fehleinschätzun-
gen oder anderes die Grundlage für die-
ses unnötige Hin und Her darstellten, der
Schaden konnte durch unser Rundschrei-
ben begrenzt werden, dass wir (auch)
deshalb hier noch einmal auszugsweise
dokumentieren:
1. Die von Jürgen Korell gemachten Aus-
führungen stellen seine Meinung und
Sicht der Dinge dar.

2. Wir haben sowohl auf der Vorstands-
klausur am 29./30. Januar 2000 in Mün-
chen als auch auf unserer Sitzung am 
1. April 2000 einheitlich die Auffassung
vertreten, dass UNBEQUEM weiter er-
scheinen soll.

3. Um UNBEQUEM nach Änderung des
Redaktionsstabes weiter erscheinen zu
lassen, finden zur Zeit zahlreiche Sondie-
rungen und Gespräche statt. Wir sind
guter Dinge, dass es gelingt, UNBE-

QUEM in jedem Falle weiter am Leben
zu erhalten.

4. Die kurzfristig und unmittelbar vor
Versenden der UNBEQUEM-Ausgabe
März 2000 vom GNN-Verlag beigelegte
Aufforderung, dem Verlag mitzuteilen,
ob Sie als Abonnenten bereits jetzt für
den Rest des Jahres 2000 Ihr Geld
zurückfordern möchten, hat mehr rechtli-
che als tatsächliche Hintergründe und ba-
siert auf Missverständnissen bei der Än-
derung unserer Redaktion.

5. Am 13. Mai 2000 wird der Vorstand
Entscheidungen zu UNBEQUEM treffen.

Wir legen als Vorstand Wert auf die
Feststellung, dass wir mit unserer Arbeit
nach wie vor sehr unbequem sind. Dies
spiegelt sich nicht bloß in politisch-in-
haltlichen Reaktionen wieder, sondern in
nach wie vor stattfindenden Repressio-
nen gegen gerade Aktive von uns. Letzt-
lich sind auch die negativen Sichtweisen

Aus dem Anlass der Tagung
schon hier die folgenden
Informationen für unsere
Mitglieder
An die Mitgliederinnen unserer BAG ergehen im Zusammen-
hang mit der Mitgliederversammlung am 
Sonntag, den 12. November 2000,
12.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr,

noch die satzungsgerechte Einladung mit Tagesordnung etc.
und gesonderten Informationen. 

Unsere Mitgliederinnen wenden sich bitte an Heiko Die-
trich, Gronaustieg 11, 22851 Norderstedt, Tel 040 / 529 37 76,
wenn sie privat untergebracht werden möchten. Diese Möglich-
keit ist gerade im Hinblick auf die Mitgliederversammlung un-
ter Kostengesichtspunkten bedeutsam. Es stehen Schlafmög-
lichkeiten in Hamburg und Umgebung zur Verfügung; dieses
Angebot gilt selbstverständlich auch für Nicht-Mitglieder.

Ansonsten kommt mit den Tagungsunterlagen ein breites
Angebot von Hotels 

Weder am Freitag abend – die Tagung schließt ca. 20.00
Uhr - noch am Samstag nach fünf Themenblöcken von 9.00
Uhr bis 19.00 Uhr sehen wir die Chance, dass eine Jahres-
hauptversammlung durchgeführt werden kann, so dass wir
uns auf der Bundesvorstandssitzung am 13. Mai 2000 in Kas-
sel dazu entschlossen haben, sie der Tagung, die von ihrer
Thematik einen Kernbereich unserer eigenen inhaltlichen Ar-

beit aufbereiten hilft und von ihrer Aufmachung ebenfalls sehr
ansprechend ist, zeitlich nachzuklappen.

Wir halten es auch für unrealistisch, einen eigenständigen
anderen Termin als dieses Wochenende für die Mitgliederver-
sammlung anzusetzen.

Wir empfehlen unseren Südländern dringend, wenn sie aus
Stuttgart, München, Nürnberg etc. kommen, sich Flüge für
den DM 200,– Tarif bei BA oder LH rechtzeitig zu reservie-
ren, so dass sie Freitag mittag bequem von zu Hause abreisen
und Sonntag abend zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr
zurückfliegen können und sowohl unsere Tagung als auch un-
sere  Jahresmitgliederversammlung ohne zeitlichen Druck ak-
tiv mitmachen können. Eine Bahnfahrt ist im übrigen auch
nicht günstiger. Bei der Ticket-Beschaffung helfen wir gerne.

Uns liegt als Vorstand nach den Veränderungen seit Berlin
im November 1999 sehr viel daran, dass wir eine Mitglieder-
versammlung erleben, die dem ohnehin bestehenden - und
aufgrund der eingetretenen Veränderungen - besonderen Dis-
kussionsbedarf gerecht wird.

Wir sind zugleich sehr froh darüber, dass wir mit unserem
Schwerpunktthema aus 1998 (Wirtschaftskriminalität), 1999
(Mobbing in den Polizeien) im Jahr 2000 diese positive Ent-
wicklung bei der Schwerpunktthematik nochmals steigern
konnten. Eine internationale Tagung wie die jetzt angekündig-
te hätten wir schon mangels finanzieller Möglichkeiten nicht
alleine durchführen können.

Bitte denkt daran, dass auch für unsere Mitgliederinnnen
das Anmelde-Pro-Cedere gilt:
Wer zuerst kommt, hat den größeren Anspruch auf Teilnahme.
Für den Vorstand die drei Sprecherinnen:
Bianca Müller, Martin Herrnkind, Thomas Wüppesahl
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der Landesinnenministerien und aus den
Polizeien Belege dafür.

Die Bürgerrechte bleiben nicht bloß
Ursprung bei unserer Gründung und bis-
herigen Arbeit, sondern auch zukünftig
Schwerpunkt in unserem Bemühen, Ver-
besserungen für Bürger + Polizei zu be-
wirken.

Des weiteren begrüßen wir es ausdrück-
lich, dass zu der von einzelnen von uns
derzeit als Arbeitsschwerpunkt betriebe-
nen Arbeit über die unmenschlichen
Mobbing-Probleme bei den bundesdeut-
schen Polizeien über das Tagungsthema
vom November 1999 in Berlin fortge-
setzt wird. 

Auch wenn die Auslieferung der UN-
BEQUEM für die meisten am 1. April
2000 erfolgte, ist dies alles kein April-
Scherz, sondern nach 1996 die zweite rea-
le Krise für unser Vereins-Periodikum. 

Sie helfen uns, wenn Sie gerade jetzt
Berichte über Polizeiübergriffe, Flics &
Pigs, Artikel und Zuschriften an die
Sprecherin bzw. die beiden Sprecher sen-
den. Vielen Dank im voraus.“

Insgesamt wurde durch unsere schnel-
le Reaktion die Zahl der tatsächli-
chen Kündigungen von Abonnentin-

nen auf eine Handvoll begrenzt – jeden-
falls bis Mitte Juni.

Dafür danken wir allen uns treu ge-
bliebenen Leserinnen und Lesern ganz
besonders, denn zu verantworten haben
letztlich wir als Vorstand das Durchein-
ander – gleichgültig welcher Virus hier
gewirkt hat.

Wir möchten diese Gelegenheit auch
dazu nutzen, allen an unserer BAG und
ihrer unverändert querdenkenden Rolle
mit großem innovativem avantgardisti-
schem Potential unsere finanzielle Situa-
tion vor Augen zu führen. Die ist nicht
gut. Für die Herausgabe von UNBE-
QUEM wird der größte Teil unserer Ein-
nahmen, die sich im wesentlichen aus
den Mitgliedsbeiträgen und einigen
Spenden zusammensetzen, verwandt.
Die Aktiven unter uns spenden sowieso
ohne Unterlass: Entweder mit ihrem
Zeitaufwand und jährlich auch einige
Tausend DM an nicht abgerechneten Ko-
sten und manches Mal Zeit und Geld. 

Am 13. Mai 2000 haben wir auf der
Bundesvorstandssitzung beschließen
können, die beiden nächsten Ausgaben
für UNBEQUEM (auch finanziell) abzu-
sichern. Siehe auch Ziff. 5 unseres Rund-
schreibens von Anfang April 2000. Wir
sind auch der inneren Überzeugung –
nicht zuletzt aufgrund der Breite und des
Inhalts der Reaktionen auf die Meldung,
dass UNBEQUEM eingestellt wäre –,
dass UNBEQUEM danach weiter er-
scheint.

Wer sich in der Lage sieht, uns gerade
in der augenblicklichen Situation etwas
Geld zu spenden, sollte nicht lange zau-
dern und tatkräftig zum Überweisungs-
vordruck greifen. Wir könnten es gut ge-
brauchen. Und wer sich mit dem Gedan-
ken trägt, bei uns einzutreten, sollte das
auch nicht länger aufschieben, weil jedes
Mitglied auch unsere Einnahmesituation
verbessern hilft.

Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass
diejenigen, die uns ihr Bedauern übermit-
telten, dass UNBEQUEM eingestellt wür-
de, angesichts dieser Entwicklung uns
weiterhin die Treue halten werden.

Wir dokumentieren an dieser Stelle einige wenige
wörtliche Zitate aus Zuschriften:

Die Schreiben liegen dem Vorstand mit Namen und Anschriften
alle vor

„Eure letzte Ausgabe war eine der besten, wie ich fand. Es hat
mich bewogen, ernsthaft in die Überlegung einzutreten, Eurer
Vereinigung beizutreten. Ich bin sogenannter Sozialer An-
sprechpartner in der Polizei, in dieser Eigenschaft berichten
mir sehr viele Kolleg/Innen von Mobbing und ähnlich widerli-
chen Erscheinungen.“

„ – Schade – Schade – Schade – dass die Zeitschrift „Unbe-
quem“ eingestellt wird.
Ich möchte den Restbetrag der Arbeitsgemeinschaft überlassen
und viel Mut und Kraft für mögliche Veränderungen wün-
schen.“

„..., dennoch erlebe ich so viele unglaubliche Dinge in der Poli-
zei (Gewalt von Auszubildenden gegen die Partnerin, die auch
Polizeibeamtin ist, Verbreitung von Falschgeld durch Auszubil-
dende, Diskriminierung von Auszubildenden nicht-deutscher
Herkunft durch Fachlehrer, Mobbing und vieles andere mehr)
dass ich sicher einmal das eine oder andere mitteilen werde.“

„Vielleicht ist es ein bisschen Hilfe, wenn ich zuvörderst die
Aktiven herzlich bitte, den Frust und die ganz offensichtlich
vorhandenen Zwistigkeiten untereinander auszuräumen oder
zumindest hintanzustellen und sich auf die unverändert gülti-
gen Ziele der BAG zu konzentrieren.“

„Ein Jammer! Gerade die Nr. 41 (März 2000) war Spitzenklas-
se. Was nu?“

„… Dass die Unbequem weitermachen will, finde ich mal gut.
Wenngleich ich mit Jürgens’s Schlusswort keine Probleme 
hatte … (Zuschrift aus Prag)

„Falls die BAG „bequem“ würde, was Jürgen Korell befürch-
tet, dann, liebe FreundInnen, braucht UNBEQUEM tatsächlich
nicht länger zu erscheinen, und dann könnte die BAG sich sel-
ber auflösen. Dann wäre die BAG eine kurze, unwesentliche
Episode und allenfalls eine winzige Fußnote in der deutschen
Polizeigeschichte. ...
Nein, BAG und UNBEQUEM sollen nicht und dürfen nicht
bequem werden oder sich gar anbiedern. ... Es muß weiterhin
Klartext gesprochen werden.“

„An alle Aktiven ergeht aber auch meine Bitte: Stellt Eure per-
sönlichen Meinungsverschiedenheiten, sonstigen Differenzen
oder Antipathien hintan und tragt sie erst recht nicht öffentlich
in UNBEQUEM aus zur Schadenfreude eurer feixenden
großen und kleinen Widersacher. ... Falls mit UNBEQUEM
das Publikations-Organ der BAG stürbe, wäre das auch der An-
fang vom Ende der BAG.“

„Hiermit bitte ich Sie, gemäß anliegendem Schreiben um die
umgehende Erstattung des Betrages in Höhe von 15.00 DM
auf das Konto-Nr. ... – - – Im Auftrag – May, Regierungsober-
sekretärin (Bereitschaftspolizei Eutin, Schleswig-Holstein)“
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Berlin – 1. Mai 2000
Von Bianca Müller

Seit ca. 15 Jahren ist es scheinbar Traditi-
on, dass es in Berlin am 1. Mai Randale
gibt. Da gibt es friedliche Demonstran-
ten, unter die sich ein harter Kern Krimi-
neller mischt,

(– denn Leute die NICHT gemäß Art.
8 GG – friedlich – ihre Meinung demon-
strieren, eine Aussage machen wollen,
sondern nur Gewalt ausüben wollen,
durch Steinwürfe, Molotow-Cocktails
auf Menschen, Zerstörung des Eigen-
tums von Mitbürgern etc., sind einzig nur
„kriminell“ –),

dieser harte Kern  Straftaten begeht,
der die Polizei zum Handeln zwingt, die
nun ihrerseits in die friedlichen Demon-
stranten hineinstürmt, um die Straftäter
zu erwischen, dabei dann auch gegen
Unbeteiligte überreagiert.

Und nicht zuletzt ist so manche Ran-
dale auch von Kollegen initialisiert wor-
den. Es entsteht eine Spirale der Gewalt,
die bisher in bürgerkriegsähnlichen
Straßenschlachten mit vielen Verletzten
auf beiden Seiten, hohen Sachschäden
bis hin zu kriegsähnlich demolierten
Stadtvierteln endete.

Nach den schlimmsten Ausschreitun-
gen 1987, als auch Feuerwehr, Notärzte,
Rettungswagen etc. angegriffen wurden,
Löschfahrzeuge angesteckt und die
Hilfskräfte durch die Straßen gejagt wur-
den, hielt sich die Eskalation auf hohem
Niveau.

Die Polizeibeamten, die dies erlebten,
auch wie ihre Kollegen blutend zusam-
menbrachen, reagierten sich häufig ab,
indem „sie es Denen  heimzahlen“ woll-
ten, das Recht durch Selbstjustiz brachen
und häufig auch gänzlich Unbeteiligte
zusammenschlugen, die nur zufällig im
„Kriegsgebiet“ waren.

Mit den Jahren entwickelte sich so et-
was wie ein Ritual aus der Hooligan-Sze-
ne.

Die „Autonomen“ bereiteten sich das
ganze Jahr auf die Schlacht von Berlin
am 1. Mai vor, eine nicht unerhebliche
Anzahl von jahrelang einsatzbeteiligten
Polizeibeamten entwickelten starke Ag-
gressionen und ausgeprägte Feindbilder
gegen die „Berufsrandalierer“ und „lau-
erten“ das ganze Jahr auf den 1.Mai, um
„mal richtig losprügeln zu können“, ohne
Konsequenzen befürchten zu müssen.

Man muss klar sagen, diese „Prügel-
freunde“ sind, wie bei den Demonstran-
ten, nur eine kleine Minderheit in der Po-

lizei, die meisten Kollegen würden lie-
bend gern auf diese „Ritterspiele“ ver-
zichten, sie sind auch Menschen, die
nicht verletzt werden wollen, Familien-
väter mit Verantwortung, häufig wurden
sie durch „Prügler“ in Gruppenzwangssi-
tuationen gebracht, denn den vorpre-
schenden Kollegen konnte man doch
nicht allein lassen.

So reichen einige, um die Berliner
Polizei in den Verruf der „Prügelpolizi-
sten“ zu bringen.

Ganz klar gesagt: jeder Polizeiüber-
griff ist einer zuviel und muss intensiv
verfolgt und hart geahndet werden, denn
jeder sich derart fehlverhaltende Polizei-
beamte fügt dem Ruf aller anderen kor-
rekten Beamten und der gesamten
Behörde schwersten Schaden zu. Und
vor allem dem Opfer seines Übergriffs.

Leider muss man immer wieder fest-
stellen, dass hier eher die schwarzen
Schafe geschützt werden, als die korrek-
ten Beamten, der Corpsgeist ist leider
nicht nur in den unteren Ebenen stark
ausgeprägt, sondern auch die (falschen)
Dementis und das „Herunterkochen um
Schaden von der Behörde abzuwenden“
durch die „Führung“.

Mit dieser falschen Sicht und Hand-
lung fördert die Führung leider noch die
schwarzen Schafe und macht ihr Han-
deln „salonfähig“, eine verheerende
Fehlsicht.

Nun war für den 1. Mai 2000
zunächst das gleiche Ritual zu erwarten,
nachdem der Innensenator WERTHE-
BACH in den Medien vorab erklärte,
dass die „Autonomen“ die volle Härte
des Gesetzes (sprich Schlagstock) zu
spüren bekommen würden.

Statt nach dem Motto „Keiner redet
darüber, dann kommt auch Keiner“, streb-
ten insbesondere die Politiker aus dem
Dorf Bonn in die Medien, redeten die „un-
regierbare Stadt, den Ausnahmezustand
und den Krieg“ regelrecht herbei. 

Besonders Herr Wiefelspütz, innen-
politischer Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion, hätte besser geschwiegen,
als ein Horrorszenario zu verbreiten, dass
Berlin mangels unfähiger Polizei in
Schutt und Asche gelegt wird.

Nach den Ankündigungen von Hr.
Werthebach war bemerkenswert, dass
nach einem Interview mit mir als Bun-
dessprecherin der „Kritischen“, wo ich
mich intensiv für die Deeskalation von

Polizeiseite her aussprach (wurde am
27.4.2000 mehrfach von Radiosendern
ausgestrahlt), in den Folgetagen die Poli-
zeiführung voll auf dieses Deeskalations-
prinzip einschwenkte.

Mag es sein, dass dieses Interview
dem Landesschutzpolizeidirektor Pie-
stert, der sich seit Jahren für die Deeska-
lation einsetzt, den Rücken stärkte, mag
es ohne Einfluss geblieben sein, Fakt ist,
dass die Berliner Polizei im Jahr 2000
das Deeskalationsmodell in extremer
Weise tatsächlich durchhielt.

Von 65 Demonstrationen am 1.Mai
verliefen 64 absolut friedlich und ohne
Zwischenfälle, wobei auffällig war, dass
die Polizeibeamten zwar, – sofern erfor-
derlich –, präsent waren, aber ohne
Schutzschilde und gezogene Knüppel,
viele nur in lockerer Uniform als An-
sprech- und Gesprächspartner.

Der Erfolg war faszinierend. Eine
„Walpurgisnacht“ ohne jegliche Zwi-
schenfälle, keine Auseinandersetzungen
bei der -leider- vom Verwaltungsgericht
erlaubten Nazi-Demo mit Gegendemon-
stranten.

Keine „Kristallnacht“ bei Verhinde-
rung der berechtigt vom Verwaltungsge-
richt verbotenen Demo in Berlin-Mitte.
Der Veranstalter hatte bereits bei der An-
meldung Gewaltslogans verbreitet, daher
konnte die Demo gem. Art.8 GG über-
haupt nicht genehmigt werden.

Straßenfeste und Sportveranstaltun-
gen wurden im Kiez von der Polizei ver-
anstaltet, führten zum Aggressionsabbau
in Sport und Spiel, Miteinanderreden bei
Rostbratwurst und gemeinsame Musizie-
ren – unglaublich aber wahr!

Bei den Folgeinterviews am 2. Mai
konnte ich nur sagen, dass meine Ein-
schätzung voll zugetroffen hatte.

Die nachstehenden Schilderungen
wurden in vollem Umfang mir gegenüber
auch von Abgeordneten der Grünen und
der PDS bestätigt, die bei den Demos
und der abendlichen kurzen Eskalation
persönlich vor Ort, direkt am Geschehen
waren, sie decken sich auch voll mit den
im Abgeordnetenhaus vorgeführten Vi-
deos – auch des PDS und Veranstalter-
Videos.

Bei der „Randalierer-Demo“ am
Abend beschwerten sich Teilnehmer,
dass sie „immer noch nicht dazu gekom-
men seien, auch nur einen Stein auf die
Polizisten zu werfen, wozu sei man denn
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überhaupt hergekommen ?“
Bewundernswert war das Verhalten

der Polizeibeamten, die auf übelste Be-
schimpfungen, Bedrohungen und leich-
tere Angriffe (Anspucken etc.) – NICHT-
reagierten. 

Hier hatte die Polizeiführung in den
Tagen vor dem 1. Mai die eingesetzten
Beamten wirklich massiv zur Brust ge-
nommen und Deeskalation eingeimpft.

Nach Abschluss dieser Demo kam es
dann doch noch zur von einigen ge-
wünschten Randale, als der Veranstalter,
plötzlich losrennend, eine kleine Gruppe
Polizisten einkesselte, auf die dann sofort
ein massiver Steinhagel niederprasselte,
andere Kollegen, ebenfalls in Unterzahl,
die meist verletzten Kollegen befreiten,
und es in der Folge zu einer relativ kur-
zen Auseinandersetzung kam.

Dabei ist bemerkenswert, dass es
nicht zu „Prügelarien“ kam, auch auf den
Videos der linken Szene ist nicht ein ein-
ziger Schlagstockeinsatz erkennbar.

Der Erfolg der Deeskalation:
KEINE zerstörten Stadtviertel, Barrika-
den, Brände und Plünderungen, lediglich
- 1 - beschädigtes Geschäft, - 4 - beschä-

digte Autos. Mit 280 verletzten Polizei-
beamten zwar die höchste Zahl für eine
1. Mai-Demo, aber tatsächlich handelte
es sich ausschließlich um Leichtverletz-
te. Nur 25 BeamtInnen mussten sich kurz
im Krankenhaus behandeln lassen und
konnten dann wieder gehen, fast alle Ver-
letzten blieben im Dienst, im Gegensatz
zu den Vorjahren, wo es längere Kran-
kenhausaufenthalte vieler Beamter gab.

Der Spuk war nach ca. 2 Stunden vor-
bei, statt nächtelanger Gemetzel.

Alles in Allem – ein tatsächlicher
großer Erfolg des Deeskalationsprinzips
– und durch Zurückhalten der Polizei
eine weitgehend unbeeinträchtigte Aus-
übung und Schutz der Bürgerrechte.

Getrübt wird dieser Erfolg durch eini-
ge wenige schwarze Schafe, die wieder
durchdrehten. Diesmal kann man aber,
wie selbst linke Abgeordnete bestätigen,
von absoluten Einzelfällen sprechen, die
z.T. sogar von den eigenen Kollegen an-
gezeigt wurden.

So gab es einen erschreckenden Vor-
fall, als anzeigende LKA-Beamte ein-
schritten, weil sieben Zivilisten mit
„Tonfas“ ein am Straßenrand stehendes
unbeteiligtes Pärchen zusammenschlu-

gen. Die Prügler gaben sich auch noch
als Staatsschützer (Personenschützer) zu
erkennen. Nach ersten Ermittlungen wa-
ren die „Prügler“ nach Dienstschluss pri-
vat zum Ort gefahren, um dort „auf-
zuräumen“. Ein Vorgang, der nur die so-
fortige Suspendierung bis zur Entlassung
aus der Polizei zur Folge haben darf!

Wir werden den weiteren Umgang
mit diesen Beamten sehr genau beobach-
ten. Hier ist die schärfste Verfolgung und
Bestrafung geboten, wie es auch wün-
schenswert wäre, dass die Kollegen, die
den Mut hatten das Fehlverhalten dieser
schwarzen Schafe anzuzeigen, von der
Polizeiführung geschützt und belobigt
werden für ihr korrektes Verhalten, schon
um ein Zeichen zu setzen, dass man kei-
ne schwarzen Schafe duldet und endlich
allen Kollegen klarzumachen, dass diese
„Prügelpolizisten“ die Nestbeschmutzer
sind, und nicht die Kollegen, die mit
ihren Anzeigen das Nest „Polizei“ von
diesen Kriminellen säubern.

Denn Polizisten, die Straftaten gegen an-
dere Menschen begehen, sind genauso
kriminelle Randalierer wie die steine-
werfenden Randalierer.

aus Hessische-Niedersächsiche Allgemeine
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Die Charlottenburger
Wie alte Nationalsozialisten das Bundeskriminalamt aufbauten

von Dieter Schenk

Zentrale Figur der BKA-Historie ist
Paul Dickopf. Nachdem er zur Forstlauf-
bahn nicht zugelassen worden war und
ein Jurastudium abbrach, entschied er
sich 1936 für die Reichskriminalpolizei;
als Mitglied des Nationalsozialistischen
Deutschen Studentenbundes hatte seine
Bewerbung Erfolg.  Den Kommissar-
Lehrgang schloss er mit „gut“ und der
Beurteilung ab: „Dickopf ist nach Cha-
raktereigenschaften, Haltung, Auftreten
und Wissen ein durchaus geeigneter SS-
Führer.“ Er wurde zum Kriminalkom-
missar mit dem Angleichungsdienstgrad
SS-Untersturmführer befördert und ver-
sah zunächst Dienst in Karlsruhe, wie
auch sein Kollege Niggemeyer. Bereits
Ende 1939 erfolgte Dickopfs Versetzung
in eine andere Sparte, nämlich zu einer
Abwehrstelle in Stuttgart, wo er sich mit
Spionage und Gegenspionage befasste.
Im Sommer 1942 ordnete ihn die Berli-
ner Canaris-Zentrale zur Einweisung
nach Paris ab, weil er einen selbständi-
gen Posten in der Schweiz übernehmen
sollte. Nach eigenem Bekunden wollte
Dickopf jedoch mit dem NS-Regime bre-
chen, tauchte in Paris unter und hielt sich
mit Unterstützung eines „Schweizer
Freundes“ für etwa ein Jahr in Brüssel

verborgen, um sich am 7. Juli 1943 in die
Schweiz abzusetzen. Dort wurde er als
politischer Flüchtling anerkannt und fer-
tigte Dossiers über die deutsche Abwehr,
den Sicherheitsdienst und die Geheime
Staatspolizei  für die Schweizer Bundes-
polizei und für den US-Geheimdienst bei
der amerikanischen Gesandtschaft in
Bern an. Er gab sich als Gegner des Na-
tionalsozialismus aus und bezeichnete
sich nach dem Krieg als Widerstands-
kämpfer.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass
dies nur die halbe Wahrheit ist.
Zwar wurde Dickopf seit dem Mai

1943 im deutschen Fahndungsbuch aus-
geschrieben, jedoch weisen die Akten
keine Fahndungsaktivitäten aus. Seiner
Ehefrau wurde das Gehalt bis zum 1. Ja-
nuar 1944 weitergezahlt. Gravierende
Gründe nähren den Verdacht, dass die
Flucht aus Paris vorgetäuscht war, um
ihn als Doppelagenten einzusetzen. Denn
es stellte sich heraus, dass es sich bei
dem schweizer Freund, der Dickopfs Un-
terkunft und Lebensunterhalt in Brüssel
und Lausanne bestritt, um einen glühen-
den Verehrer des Nationalsozialismus

handelte. Die Rede ist von François Ge-
noud, der nach dem Krieg mit Urheber-
rechten – u.a. an den Goebbels-Tage-
büchern – und Devotionalien Bormanns
und Goebbels Geschäfte trieb und sich
seiner hochkarätigen SS-Freunde in
Südamerika rühmte. Der britische Autor
David Ivring, ein Hitler-Apologet und
Holocaust-Verleugner, erwähnte im Vor-
wort seines Buches „Hitler und seine
Feldherrn“ (1965), dass ihm Genoud
wichtige Dokumente Bormanns zugäng-
lich machte. Es spricht also einiges dafür,
dass die Canaris-Spezialisten eine Le-
gende aufgebaut hatten, um den „politi-
schen Flüchtling“ Dickopf in der
Schweiz als Agenten zu etablieren und
für ihre Zwecke zur Erforschung des
Gegners einzusetzen.  

Bereits 1946 entwickelte Dickopf
Pläne für den Aufbau eines „Antikom-
munistischen Nachrichtendienstes“,
betätigte sich also in seinem eigentlichen
Metier der Geheimdienste. Seine Auf-
traggeber zählten weiterhin zum Außen-
posten des Office of Strategic Services
(OSS) in Bern, einem Vorläufer der CIA.
Dickopf entwarf Pläne, die gesamte
„Ostzone“ mit einem Netz von Vertrau-
ensleuten zu überziehen. „Die hierzu ge-
eigneten Leute sind vorhanden und be-
dürfen nur genauer Anweisungen.“ Auch
bot er an, mit früheren Berufskameraden
in Verbindung zu treten. „Ich sehe hier
außerordentliche Möglichkeiten, die
nicht ungenutzt bleiben sollten, (...) eine
Bresche in die deutsch-kommunistische
Front zu schlagen.“

1948 wurde Dickopf mit Hilfe einer
Bescheinigung der Bundesanwaltschaft
Bern durch die Wiesbadener Spruchkam-
mer im Entnazifizierungverfahren als
Entlasteter (Gruppe 5) eingestuft. Ab da
widmete er sich der Sammlung von Ma-
terial für den Aufbau einer „Kriminalpo-
lizeilichen Zentralstelle für den Bereich
der westdeutschen Länder“ und nahm
Verbindung zu seinem Freund und Char-
lottenburger Lehrgangskollegen Rolf
Holle auf.

Holle, NSDAP-Mitglied seit 1937,
kam über die Kripo Erfurt in das Reichs-
sicherheitshauptamt, wo er am 20. April
1943 zum SS-Hauptsturmführer (SS-Nr.
327259) befördert wurde. Die dritte her-

Jeder wusste vom anderen, welche Leichen er im Keller hatte. Man nannte sie die
„Charlottenburger“, weil sie an der Führerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-
Charlottenburg ausgebildet wurden. An der Spitze stand das Triumvirat Paul Dickopf,
Rolf Holle und Dr. Bernhard Niggemeyer. Sie legten die Grundlagen für das Bundes-
kriminalamt (BKA). Ihre fachlichen und organisatorischen Fähigkeiten erlernten
Holle und Niggemeyer im Reichssicherheitshauptamt (RSHA), Dickopf als Spezialist
des Sicherheitsdienstes (SD).

Diese Hintergründe wurden erst durch die  nach Dickopfs Tod 1972 hinterlasse-
nen persönlichen Akten offenbar. BKA-Präsident Horst Herold  beauftragte 1976 den
Kriminaldirektor Helmut Prante mit einer Auswertung des Dickopf-Nachlasses. Der
Kriminalist rätselte, ob sich Dickopf bei der Gründung des BKA des US-Geheimdien-
stes bediente oder ob es umgekehrt gewesen sein könnte – auf jeden Fall müsse die
Geschichte des BKA neu geschrieben werden. Dazu kam es nicht, denn die Terroris-
musbekämpfung genoss absoluten Vorrang und Herold hatte nach eigenen Angaben
den Kopf nicht frei für eine Vergangenheitsbewältigung, zumal das BKA seinerzeit
von den Medien ohnenhin kritisch beurteilt wurde. Dr. Helmut  Mertz, Leiter der Ver-
waltungsabteilung, verfügte die zur Verschlusssache erklärten und versiegelten Akten
an das Bundesarchiv Koblenz mit einer Benutzersperre bis zum 1.1.2000. Im Jahre
1997 lehnte das BKA den Antrag des Verfassers, das Archivgut für eine Herold-Bio-
grafie auswerten zu dürfen, mit der fragwürdigen Begründung ab, dass die Freigabe
„dem Willen des Paul Dickopf widerspräche“. Nachfolgend werden Berichte, Briefe,
Notizen, Le-bensläufe und amtliche Schriftstücke dieses Materials und Archivunterla-
gen des ehemaligen Berlin Document Centers dokumentiert sowie Angaben von Zeit-
zeugen zitiert.



Juni 200010

ausragende Führungskraft, Dr. Nigge-
meyer, war in den ersten Kriegsjahren als
Direktor der Geheimen Feldpolizei ein-
gesetzt und ab September 1943 im
RSHA im Amt IV, Gegnererforschung
und -bekämpfung, tätig. Zum Amt IV
gehörte auch die Dienststelle Eichmanns
(IV B 4).

Durch die Verschärfung der Ost-
West-Gegensätze und den Kalten
Krieg spielte es ab Ende der vier-

ziger Jahre im Nachkriegsdeutschland
immer weniger eine Rolle, welche NS-
Vergangenheit diese Leute aufwiesen,
man glaubte vielmehr, sie seien als Spe-
zialisten unentbehrlich. Mit dieser

Großzügigkeit, NS-Verbrechen Verges-
sen zu machen, verfuhren Bundesregie-
rung und westliche Besatzungsmächte
nicht nur im Bereich der Inneren Sicher-
heit, sondern auch in Wirtschaft, Indu-
strie, Verwaltung, Justiz und Wissen-
schaft. 

Zunächst leistete das Duo Dickopf-
Holle die eigentliche organisatorische
Pionierarbeit beim Aufbau des Bundes-
kriminalamtes. Holle war bereits 1949 als
Kriminaloberinspektor in das Kriminal-
polizeiamt der Britischen Zone in Ham-
burg eingestellt worden, also wieder in
Amt und Brot. Man munkelte, seine Ent-
nazifizierungsakte sei bei einem Behör-
denumzug verlorengegangen. Die Ham-
burger Behörde hatte 48 (!) Angehörige

des ehemaligen Reichskriminalpolizei-
amtes (RKPA) unter ihre Fittiche genom-
men (das RKPA war gleichzeitig Amt V
des Reichssicherheitshauptamtes). 

Ab August 1948 nahm der Parlamen-
tarische Rat seine Arbeit auf und schuf
eine Verfassung, welche aufgrund der ne-
gativen Erfahrungen in der NS-Zeit
Machtkonzentrationen vermeiden wollte
und die Polizei zur Ländersache erklärte.
Die Väter des deutschen Grundgesetzes
hatten sich wahrscheinlich nicht vorge-
stellt, wie quasi durch die Hintertür An-
gehörige des ehemaligen Reichssicher-
heitshauptamtes und anderer NS-Sicher-
heitsbehörden die Regie führten. Äußerst
geschickt verstand es Dickopf zwischen
1949 und 1951 ein Doppelspiel zu trei-

Dieter Schenk

Hitlers Mann in Danzig
Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen
in Danzig-Westpreußen

352 Seiten Hardcover mit Schutzumschlag, mit ca. 50 Ab-
bildungen und Dokumenten
DM 44,-/sFr 42,-/öS 32 1,ISBN 3-8012-5029-6

Erstmalig liegt eine Biografie über Albert Forster vor, der
zwischen 1930 und 1945 Gauleiter von Danzig war. Als
Günstling Hitlers erhielt Forster eine Schlüsselposition, um
Danzig "heim ins Reich" zu führen und die nationalsozialisti-
sche Expansionspolitik vorzubereiten. Dieter Schenk hat in
seiner spannend geschriebenen Biografie neues Archivma-
terial auswerten können. Er weist nach, dass von 1701 na-
mentlich bekanntgewordenen Tatverdächtigen, die an Mas-
senmorden beteiligt waren, lediglich zehn im Nochkriegs-
deutschland bestraft wurden.
Albert Forster, Hitlers Mann in Danzig, verdankte seine auf-
steigende Karriere im NS-Regime seiner rhetorischen Bega-
bung. Der junge NSDAP-Anhänger weckte als guter Redner
die Aufmerksamkeit Adolf Hitlers. Dieser schickte ihn
zunächst als Abgeordneten in den Reichstag und im Jahre
1930 als Gauleiter in die Freie Stadt Danzig. Skrupellos und
mit organisatorischem Geschick, ohne Scheu vor Rechts-
brüchen und intriganten Aktionen, setzte Forster die natio-
nalsozialistischen Interessen durch: Verbot oppositioneller
Parteien, Gleichschaltung des öffentlichen und privaten Le-
bens, Vertreibung und Vernichtung der Juden, Unter-
drückung der polnischen Minderheit und Vorbereitung des
Krieges. 1939 erreichte der Gauleiter den Zenit seiner
Macht, die erst 1945 gebrochen wurde. Sein Leben endete
1952 am Galgen in einem Warschauer Gefängnis.
Forsters Geschichte erlaubt einen Blick hinter die Kulissen
der Berliner Politik. Der Günstling Hitlers hatte jederzeit Zu-
tritt nicht nur beim Reichskanzler, sondern auch bei anderen
NS-Protagonisten, an erster Stelle bei Göring, Goebbels
und Ribbentrop. „Forster war der Einzige, der Hitler sogar in
der Badewanne stören durfte.“ (Ernst von Weizsäcker)
Der Danziger Potentat war aber nicht nur ein williger Diener

seines
Herrn,
sondern
durch Ei-
geninitiati-
ven in den
Völker-
mord tief
verstrickt.
Das Buch
will jedoch
nicht allein
die Ver-
brechen
Forsters
dokumen-
tieren,
sondern
auch die
Verant-
wortlichen
in Partei,
SS, Ge-
stapo, SD,
Justiz und
Verwaltung beim Namen nennen, die mit dem Gauleiter und
Reichsstatthalter kooperierten. Die hier zusammengefassten
Forschungsergebnisse zeigen, auf welche Weise – trotz
handfester Beweise – in vielen Fällen nach dem Kriege eine
Strafverfolgung der Verantwortlichen verhindert wurde.
DIETER SCHENK war als Kriminaldirektor im Bundeskrimi-
nalamt jahrelanger Berater des Auswärtigen Amtes in Fra-
gen der Sicherheit des diplomatischen Dienstes im Ausland,
1989 schied er auf eigenen Antrag aus dem Polizeidienst
aus. Schenk ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Kri-
tischer Polizisten und Gründungsmitglied des Arbeitskreises
Polizei bei amnesty international. Bekannt wurde er durch
den Tatsachenroman "BKA – Die Reise noch Beirut". Für
sein Buch "Die Post von Danzig – Geschichte eines deut-
schen Justizmordes" wurde er in Polen und in Deutschland
mit Auszeichnungen geehrt. Seit 1998 ist Schenk Honorar-
professor der Universität Lodz mit einem Lehrauftrag für die
Geschichte des Nationalsozialismus.
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ben. Einerseits schwor er amerikanische
Dienststellen, die als Besatzungsmacht
ein Mitspracherecht beanspruchten, auf
seine Pläne ein („...nicht ganz ohne mein
Zutun sind die Amerikaner auf Touren
gekommen“) und schrieb unverblümt in
einem Lagebericht: „Falsch verstandene
Denazifizierung und daraus resultierende
Nichtbeschäftigung nominell belasteter
ehemaliger Kriminalbeamten stellen den
Wiederaufbau in Frage.“  Und anderer-
seits beeinflusste er die Bundesregierung
unter Konrad Adenauer, die ihn – den
Privatmann – als Fach-berater für unent-
behrlich hielt. Niemand wusste, mit wel-
chen Mitteln Dickopf in den Nachkriegs-
jahren seinen Lebensunterhalt bestritt,
vermutlich wurde er von der amerikani-
schen Militärregierung als Berater be-
zahlt. Er war sich seiner machtvollen
Stellung bewusst. Als Adenauers Beden-
ken äußerte, ehemalige SS-Angehörige
einzustellen, schrieb Dickopf: „Ich be-
merke hierzu, dass ich mich veranlasst
gesehen habe, die amerikanische Militär-
regierung von der Auffassung des Bun-
deskanzlers zu unterrichten. Ich lasse
keinen Zweifel darüber, dass ich gegebe-
nenfalls alle Mittel in Bewegung setzen
werde, um eine öffentliche Erklärung Dr.
Adenauers zu dem strittigen Punkt her-
beizuführen und zum anderen eine Ket-
tenreaktion in Gang zu setzen, über deren
Folge ich mir nicht den Kopf zerbrechen
werde.“

Rolf Holle fungierte als Dickopfs
wichtigster Berater und arbeitete ihm zu,
da er über statistisches und sonstiges
Hintergrundmaterial des Hamburger Am-
tes und dessen bürokratischen Apparat
verfügte. Beide trafen sich regelmäßig an
Dickopfs Wohnsitz in Hattert/ Wester-
wald. Dickopf erstellte Organigramme
und Stellengliederungspläne, kalkulierte
Personalstärken und befruchtete den Re-
ferentenentwurf des BKA-Gesetzes, das
am 8. März 1951 vom Bundestag be-
schlossen werden sollte, denn das
Grundgesetz sah die Einrichtung eines
Bundeskriminalpolizeiamtes mit  Zen-
tralstellen für das polizeiliche Auskunfts-
und Nachrichtenwesen vor.

In Limburg, auf halber Strecke zwi-
schen dem Westerwald und Frankfurt,
traf Dickopf regelmäßig seinen Ge-
sprächspartner der Besatzungsmächte,
Mister Tom Polgar. Während die Ameri-
kaner blauäugig an Dickopfs weiße We-
ste glaubten, bereitete die Wiedereinstel-
lung Dickopfs der Ministerialbürokratie
des Bonner Innenressorts Probleme, sei-
ne Vergangenheit erschien dubios. Bun-
desinnenminister Dr. Gustav Heinemann

(damals noch CDU-Mitglied, Rücktritt
als Innenminister am 11.10.1950) miss-
traute Dickopf, so dass sich Dickopf ver-
anlasst sah, seine Bewerbungsschreiben
und Lebensläufe mehrfach – und nicht
ohne Widersprüche – zu modifizieren.
Am 21. März 1950 unterzog der Innen-
minister Dickopf einer eingehenden Be-
fragung. Heinemann wurde dabei von
seinem Staatssekretär Ritter von Lex und
dem Ministerialdirektor (Abteilungslei-
ter) Egidi assistiert. Immerhin gelang es
Dickopf, das Gremium von sich zu über-
zeugen. Er empfand aber, wie er seinem
Freund Holle schrieb, „eine merkwürdi-
ge Kälte, die von Heinemann ausging“
und fuhr fort: „Ich hoffe, dass mich der
Minister und seine Adlati nicht für einen
hochbezahlten Agenten der United States
halten.“ 

Auf die Personalentscheidung, wer er-
ster Chef des Bundeskriminalamtes wer-
den sollte, nahm Dickopf massiven Ein-
fluss. Einer der Kandidaten war Polizei-
präsident Klapproth aus Frankfurt. Am 8.
Januar 1951 schrieb Dickopf dem Refe-
renten für Sicherheitsfragen im Bundesin-
nenministerium (BMI), Geheimrat Dr.
Max Hagemann: „Klapproth hat sich bis
heute geweigert, einen durch Mitglied-
schaft in der NSDAP o.ä. 'belasteten'
früheren Kriminalbeamten wieder einzu-
stellen; dies hat dazu geführt, dass von
den ab Herbst 1945 zur Kripo der Stadt
Frankfurt gekommenen ca. 250 Beamten
rund 200 wieder entlassen werden mus-
sten.“ Dies gewinne um so mehr Gewicht,
fuhr Dickopf fort, weil Klapproth wie
auch der Kripo-Chef und sein Vertreter
langjährige Angehörige der SPD seien.

Für den Lobbyisten und BKA-Mann
war die SPD ein rotes Tuch, allen voran
der Parteivorsitzende Dr. Kurt Schuma-
cher. An Dr. Hagemann berichtete der
parteilose Dickopf am 2. August 1949:
„Ohne Übertreibung kann deshalb gesagt
werden, dass Schumacher (...) geneigt
sein wird, einem Vorschlag zuzustim-
men, der das künftige BKA als Super-
zentrale der politischen Polizei und als
Machtinstrument zur Verwirklichung so-
zialdemokratischer Parteiziele in den
westdeutschen Ländern sieht.“ Schließ-
lich diffamierte Dickopf in einem Brief
an seinen Freund Holle am 22.9.1949
Kurt Schumacher als „Goebbels-Schu-
macher“.

In der Denkweise eines Paul Dickopf
verschwammen Sozialdemokraten, So-
zialisten und Kommunisten zu einem
Bild, das im Trend der Zeit lag. Die Welt
war inzwischen in zwei Machtblöcke
aufgeteilt, und der Amerikaner Polgar

hatte keine Probleme  mit „alten Nazis“,
sofern sie im westlichen Lager standen.
In einem Gesprächsprotokoll vom 9. De-
zember 1949 notierte Dickopf: „Zur per-
sonellen Besetzung des BKA erklärt Mr.
P., dass keinerlei Einwendungen gegen
die Beschäftigung von in Gruppen 4 bzw.
5 (der Entnazifizierung, Anm.d.A.) ein-
gestuften ehemaligen Kriminalbeamten
gemacht werden und dass auch die nomi-
nelle Zugehörigkeit zur SS bzw. SD kei-
nen Ausschließungsgrund bedeute. (...)
Die bisherige Praxis habe dazu geführt,
dass viele 'verhinderte' Nazis in maßgeb-
liche Stellungen berufen worden seien,
während fachlich ausgezeichnete Kräfte
wegen irgendwelcher nomineller Bela-
stungen für ihren früheren Beruf verlo-
rengegangen seien.“ Dies war der
Schlüsselsatz für die weitere Personalpo-
litik, wobei Dickopf, Holle und ihren Ge-
sinnungsgenossen bestens bekannt war,
dass hinter den „nominellen Mitglied-
schaften“  Funktionäre standen, die häu-
fig in die NS-Verbrechen direkt ver-
wickelt waren.

Das BKA begann im Mai 1951
seine Tätigkeit mit dem Aufbau
der Bonner Sicherungsgruppe;

BKA-Präsident wurde der Sicherheitsre-
ferent des BMI, Dr. Hagemann und
Dickopf sein Stellvertreter. Bereits im
Vorfeld schalteten sich Dickopf und Hol-
le in die Personalauswahl von BKA-
Führungskräften ein und sondierten in
Gesprächen mit Dr. Hagemann und Mr.
Polgar die Kandidaten. Vorsichtig taktie-
rend überlegte Dickopf, „ob es klug sein
wird, als erste einzustellende Beamte
solche zu wählen, die politisch immerhin
belastet sind“ und teilte die Ansicht des
Dr. Hagemann, diese erst einmal in Ham-
burg zwischen zu parken (14.3.1950).
Das Hamburger Kriminalamt der briti-
schen Zone wurde nämlich als personel-
ler Grundstock übernommen und erhielt
den Status einer Außenstelle des BKA.
Da das Bundeskriminalamt bis heute die
Akten einer wissenschaftlichen For-
schung verschließt, ist nur fragmenta-
risch bekannt, welche ehemaligen Exper-
ten der NS-Sicherheitspolizei automa-
tisch in den Bundesdienst und das Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit überführt
worden sind. Dickopf stellte jedenfalls
damals fest, dass es die große Ausnahme
bilde, wenn jemand nicht in der NSDAP
war, eigentlich sei ihm niemand bekannt.
Diese Anmerkung versah er mit einem
Ausrufezeichen.

Einer der Kandidaten auf ein
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Führungsamt war Bernhard Niggemeyer,
dessen Wiederverwendung Dickopf in-
des zu verhindern suchte: „Damals be-
geisterter junger Nazi-Kommissar, heute
Katholik und morgen?“ Allerdings spiel-
te in Dickopfs Überlegungen überhaupt
keine Rolle, an welchen Verbrechen Dr.
Niggemeyer beteiligt gewesen sein
könnte, als er mit der Geheimen Feldpo-
lizei in Russland und ab 1943 in der Ter-
rorzentrale der Berliner Prinz-Albrecht-
Straße unter dem wegen seiner Brutalität
gefürchteten Abteilungsleiter Heinrich
Müller („Gestapo-Müller“)  eingesetzt
war. Pars pro toto gilt das generell für die
damaligen Personalentscheidungen.
Doch setzte sich Dickopf nicht durch,
Niggeymeyer baute das Kriminalistische
Institut im BKA auf und genoss beson-
ders als Leiter von Tagungen einen inter-
nationalen Ruf, konnte sich aber nie ge-
gen die verschworenen Freunde Holle
und Dickopf behaupten. Dickopfs Vorge-
setzter Reinhard Dullien beurteilte den
Westerwälder wie folgt: „Intriganter,
aber nicht unintelligenter, vor allem in
der mündlichen Darstellung überzeu-
gungsbegabter Mann, der jedoch im
Grunde über das Blickfeld eines 1937/38
fachgeschulten Regierungsinspektors
nicht hinausgewachsen war. (...) Er hatte
eine vorgefasste Meinung gegen alle, die
ein mit dem Staatsexamen abgeschlosse-
nes Studium aufweisen konnten,
während ihm diese Prüfung fehlte.“  

Scharenweise erhielten ehemalige Si-
cherheitspolizisten im BKA eine Lebens-
stellung, einige SS-Hauptsturmführer
wurden Abteilungspräsidenten, andere
Gruppenleiter oder Referatsleiter. Außer
der Nazi-Seilschaft „Charlottenburger“
gab es noch eine Unterseilschaft, die man
die „Kattowitzer und Gleiwitzer“ nennen
könnte. Ihr Charakteristikum bestand
darin, dass sie dort während des Krieges
Dienst versahen. Man kann vermuten,
dass der seinerzeitige Personal- und Ver-
waltungschef des BKA, Oberregierungs-
kriminalrat Michael (Michalski einge-
deutscht), der in Gleiwitz tätig war, als
Ziehvater dieser Mannschaft gilt, dem
die Marotte nachgesagt wird, er sei stän-
dig mit zwei untergeschnallten Pistolen
herumgelaufen. 

Die NS-Karrieredaten dieser Nazi-
Experten lassen sich allesamt in
den Archivalien des ehemaligen

Berlin Document Center nachlesen und
sind sich häufig ähnlich. Nicht wenige
„Charlottenburger“ tauchten auch im
Frankfurter Einsatzgruppen-Prozess im

Jahre 1964 auf, manche wurden vernom-
men, die meisten nur als Zeugen. Wurde
im Einzelfall der Verdacht dichter, schob
man den Betreffenden an eine andere
Behörde ab, zum Beispiel  in das Bun-
desamt für Geodesie, denn das BKA soll-
te sauber bleiben. 

Disziplinarverfahren verliefen in der
Regel im Sande. Als Dr. Herbert Schäfer,
ein junger Jurist, in Vertretung des Bun-
desdisziplinaranwaltes ein Verfahren
durchführen sollte, forderte der ahnungs-
lose Nachkriegskriminalist bei der
Staatsanwaltschaft Frankfurt die Ankla-
geschrift des Einsatzgruppen-Prozesses
an. Das an ihn adressierte Paket wurde
im BKA geöffnet, angehalten und
Dickopf vorgelegt. Schäfer wurde vor
den Präsidenten zitiert und ohne eine Be-
gründung zurechtgewiesen: „Ich wün-
sche nicht, dass solche Akten in das Haus
geschickt werden!“ In einer Abteilungs-
leiterbesprechung bemerkte der für seine
Rachsucht bekannte Dickopf: „Der
kriegt bei mir keinen Fuß mehr auf den
Boden.“ So war es dann auch – Schäfer
ließ sich nach Bremen versetzen und
übernahm die Leitung des Landeskrimi-
nalamtes. 

Dort war wenige Monate zuvor sein
Vorgänger, Kriminaldirektor Karl
Schulz, in den regulären Ruhestand ge-
treten, der den Osteinsatz 1941 in einer
Einsatzgruppe in Minsk unter Anführung
des Reichskriminaldirektors Arthur Nebe
strafrechtlich schadlos überstanden hatte.
Spuren der „Charlottenburger“ gab es
überall. Auch zum Beispiel in Koblenz.
Hier wurde Georg Heuser, der Leiter des
Landeskriminalamtes, festgenommen
und wegen NS-Verbrechen zu neun Jah-
ren Zuchthaus verurteilt.

Als Angehöriger des BKA jedoch hat
niemand eine Strafe für NS-Verbrechen
verbüßt, und tatsächlich verurteilt wurde
nur einer: Kriminalrat Theo Saevecke.
Mit der Verfügung: „Saevecke ist sofort
einzuberufen“, holte ihn Dickopf am 3.
Januar 1952 ins Amt. Ausdrücklich war
Staatssekretär Ritter von Lex in einer
Vorlage informiert worden, dass dieser
Beamte 1929 der NSDAP beigetreten
war. Auch Saevecke genoss die Protekti-
on der Amerikaner, denn er arbeitete
nach dem Krieg bis 1951 in Berlin für die
CIA, womit er sich noch heute gerne brü-
stet. In der Sicherungsgruppe übernahm
Saevecke das Ermittlungsreferat. Persön-
lich galt er als jungenhaft und liebens-
würdig, im Dienst als Kommunistenhas-
ser – eine Eigenschaft, die er mit vielen
Kollegen damals teilte. Als er 1955 auf-
grund italienischen Belastungsmaterials

vorübergehend vom Dienst suspendiert
wurde, genoss er die tatkräftige Unter-
stützung seines Chefs Dr. Ernst Brück-
ner, denn schließlich saß dieser als ehe-
maliger Außenstellenleiter der Sicher-
heitspolizei in Tschenstochau
(1941/1942) mit seinem Untergebenen in
einem Boot. Saevecke konnte sich aber
auch der Intervention des amerikani-
schen CIC (Counter Intelligence Corps)
erfreuen, das an seiner Entlastung inter-
essiert war. 1971 ging er in den regulären
Ruhestand und lebt heute im Alter von 88
Jahren in Bad Rothenfelde bei Osn-
abrück. Im April 1999 eröffnete ein Turi-
ner Militärgericht den Prozess gegen ihn,
den ehemaligen Chef der Sicherheitspo-
lizei in Mailand und verurteilte ihn we-
gen der öffentlichen Erschießung von 14
Geißeln am 10. August 1944 auf dem
Mailänder Loretoplatz in Abwesenheit
zum Tode.

Paul Dickopfs Karriere war durch
nichts aufzuhalten. Zunächst repräsen-
tierte er als Präsident der BKA-Abtei-
lung Ausland die deutsche Polizei bei
den jährlichen Interpol-Konferenzen.
1959 wurde er in das Interpol-Exekutiv-
kommittee gewählt. In der Spiegel-Affai-
re beugte er sich in einem nächtlichen
Telefongespräch dem Wunsch des Vertei-
digungsministers Franz Josef Strauß und
leitete entgegen der Interpol-Bestimmun-
gen einen Haftbefehl gegen den Spiegel-
Redakteur Konrad Ahlers an Interpol
Madrid weiter, was zu dessen Festnahme
führte. Im Strafverfahren gegen Strauß
bestritt Dickopf, jemals mit dem Vertei-
digungsminister in dieser Sache gespro-
chen zu haben; das Verfahren wurde ein-
gestellt. BKA-Präsident Dullien wurde
zwangspensioniert und Dickopf von In-
nenminister Hermann Höcherl (CSU) am
15. Januar 1965 mit der Präsidentschaft
belohnt. In der Pariser Interpol-Zentrale
war es ein offenes Geheimnis, dass
Dickopf die Wahl zum Interpol-Präsiden-
ten im Jahre 1968 seinem schweizer
Nazi-Freund Genoud verdankte, der mit
seinen Kontakten nach Algerien und Sy-
rien die Delegierten der arabischen Staa-
ten für den deutschen Kandidaten mobi-
lisierte. 

Am 29. Juni 1971 wurde Dickopf
in den Ruhestand versetzt. Der
scheidende Präsident, in dessen

Büro ein Gartenzwerg mit Zipfelmütze
von stattlicher Größe stand, äußerte, er
hätte jetzt nur noch das Bedürfnis, sich in
den Westerwald zurückzuziehen, um „ei-
ner schwangeren  Kuh über den Arsch zu
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streichen“. In Wahrheit ging er verbittert
und beleidigt, er war wie viele dieser Ge-
neration unfähig, die eigene Biographie
zu hinterfragen und sich damit selbstkri-
tisch auseinander zu setzen. 

In den fünfziger und sechziger Jahren
machte in der Öffentlichkeit allenfalls
die Bonner Sicherungsgruppe  des BKA
von sich Reden. „Wir haben in dieser
Zeit einen Spion oder Kommunisten
nach dem anderen hochgehen lassen.“
(Abteilungspräsident Günther Schei-
cher). Im Fadenkreuz stand der Ostblock,
allen voran die DDR, während das Refe-
rat „Rechtsbewegungen“ ein kümmerli-
ches Dasein fristete. Die Leute der „SG“
(Sicherunsggruppe) blickten mit einer
gewissen Überheblichkeit nach Wiesba-
den und bezeichneten die Angehörigen
des „Mutterhauses“ als Schreibtischkri-
minalisten. In der Tat hatte die Wiesba-
dener Behörde keine besondere Außen-
wirkung, verwaltete die Kriminalität, an-
statt sie zu bekämpfen und beschäftigte
sich in vielen Bereichen mit sich selbst –

ein grandioses Insidergeschäft, wie es
Horst Herold formulierte. Nicht aufzu-
fallen, war die Devise der Amtsträger,
was auf die Amtsausführung abfärbte.
Dickopf gestattete der „SG“ ein Eigenle-
ben und führte die Abteilungen in Wies-
baden nach Gutsherrnart, er war ein Pa-
triarch. Die „Charlottenburger“ sahen in
ihm ihre Vaterfigur, die die Vergangen-
heit mit einem Mantel des Schweigens
zudeckte und fürsorglich über ihr Wohl-
ergehen wachte. Sie alle verband Schwa-
dronsgeist, Ideologie, gemeinsames Erle-
ben und die Bedrohung von außen, was
sie zusammenhielt. Die Auswirkungen
auf die Führungsstrukturen waren aller-
dings so katastrophal, dass sie bis heute
zu spüren sind.

Bundesinnenminister Genscher be-
zeichnete Paul Dickopf bei des-
sen Verabschiedung am 29. Juni

1971 als Vorbild für die gesamte Polizei
der Bundesrepublik.

Kurzfassung  Vita:

Dieter Schenk, Mitglied der Kritischen
PolizistInnen, war als Kriminaldirektor
im Bundeskriminalamt jahrelanger Bera-
ter des Auswärtigen Amtes in Fragen der
Sicherheit des diplomatischen Dienstes
im Ausland; 1981 schied er auf eigenen
Antrag aus dem Polizeidienst aus und ar-
beitet seitdem als freier Publizist. Seit
1998 ist er Honorarprofessor der Univer-
sität Lodz mit einem Lehrauftrag für die
Geschichte des Nationalsozialismus. 

1998 erschien Schenks Herold-Bio-
grafie („Der Chef“). Sein jüngstes Buch
„Hitlers Mann in Danzig – Gauleiter For-
ster und die NS-Verbrechen in Danzig-
Westpreußen“ ist seit Februar 2000 im
Buchhandel.

Dieter Schenk

Tod einer Polizistin
Die Geschichte eines Skandals

ca. 256 Seiten, mit Dokumenten-Anhang, ca. DM 36,-
öS 263,- / sFr 33,-
gebunden, 12,5 x 20,5 cm, ISBN 3-455-06494-9
Erstverkaufstag: 15. September 2000

Hanna Büttner, eine gerechtigkeitsliebende junge Frau mit sportlichen
Neigungen, hat sich für eine Laufbahn bei der Polizei entschieden. So
gerät sie aus ihrer Heimat in der schwäbischen Provinz auf ein Berli-
ner Großstadtrevier.

Zunächst ist Hanna überaus erfolgreich und gewinnt die Sympathien
ihrer Kollegen. Doch allmählich wird ihr klar, dass gerade die erfolgrei-
chen, selbstbewussten Frauen bei der Polizei eine heikle Aufgabe er-
wartet. Sie erleidet eine ganze Reihe von Demütigungen durch Kolle-
gen, die ihr planmäßig das Leben schwer machen. Weil sie etwa die
Exzesse eines Kollegen gegen Ausländer brandmarkt, wird sie durch
systematisches Mobbing in die Verzweiflung getrieben – man stem-
pelt sie zum Fall für die Psychiatrie. Am Ende findet sie keinen Aus-
weg und tötet sich mit ihrer Dienstwaffe.

Hanna Büttner ist eine fiktive Person, doch ihre Geschichte beruht auf
wahren Begebenheiten. Dieter Schenk hat vier Selbstmordfälle von
jungen Polizistinnen in den letzten fünf Jahren gründlich recherchiert,
mit Beteiligten und Angehörigen gesprochen und zahllose Dokumente gesammelt. Für sein Buch, das aus Gründen des Per-
sönlichkeitsschutzes fiktional angelegt ist, lässt er Motive und immer wiederkehrende Muster von Mobbing gegen Frauen in
seine Darstellung einfließen.
Im Mittelpunkt steht ein Kongress, der den Fall Hanna Büttner debattiert und einer Gerichtsverhandlung gleicht - die Konferenz
endet schließlich mit einer Sensation ...
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Die Konflikt-Lösungs-Initiative
Mobbingopfer-Anlaufstelle (KLIMA e.V. – Info 1)

Dr. Alfred Fleissner

Aus beispielhaften Aktivitäten der Kon-
fliktbewältigung am Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist un-
ter der Beratung durch den Mobbingex-
perten Heinz Leymann der Verein KLI-
MA e.V. (Konflikt-Lösungs-Initiative
Mobbingopfer-Anlaufstelle) hervorge-
gangen, dessen Mitglieder sich zum Ziel
gesetzt haben, das vorhandene Wissen
hinsichtlich Prävention und Rehabilitati-
on für Betroffene verfügbar zu machen
und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Wir
sind darum gebeten worden, in den näch-
sten Ausgaben von UNBEQUEM das
eine und andere spezifische Thema zu
Mobbing darzustellen. Wir werden auch
Fallbeispiele beleuchten. Bedauerlicher-
weise reichen diese Fälle wie in den Be-
reichen der Polizeien bis hin zu „Frei“to-
den.

Dem Verein KLIMA e.V. gehören ne-
ben Betroffenen, die sich für eine Schu-
lung in Konfliktfähigkeit und Problemlö-
sungstechniken interessieren, Fachleute
an, die einschlägige Fächer wie Sozial-
pädagogik, Psychologie und Psychiatrie
vertreten. In Beratungsgesprächen erfah-
rene Mitstreiterinnen und Mitstreiter ver-
schiedenster Fachrichtungen unterstüt-
zen die Aktivitäten des Vereins, über die
Telefonnummern 040-55 00 99 24 (An-
rufbeantworter) und 040-76 75 18 55 ist
eine Kontaktaufnahme jederzeit möglich.
Je nach geschilderter Problematik wer-
den Einzelgespräche geführt oder die
Teilnahme an spezifischen Gruppen an-
geregt. 

Ein Unternehmensberater betreut die
derzeit monatlich angebotenen „KLI-
MA-Kontakte“. Hier werden ausgestoße-
ne Mobbingopfer darauf vorbereitet, ihre
zwangsläufig entstandenen Selbstzweifel
und ihre Hoffnungslosigkeit zu überwin-
den und sich in Bewerbungssituationen
zu behaupten.

Für Menschen, die sich gemobbt
fühlen, aber noch im Betrieb tätig bzw.
krank geschrieben sind, ist das Angebot
„Betriebs-KLIMA“ gedacht, das auf die
Lösung von Kommunikationsproblemen
abzielt. 

Da der „Runde Tisch zu Mobbingfra-
gen“ am UKE, der verlässlich jeden er-
sten Freitag im Monat für alle Interes-
sierten offen ist, die Besprechung von

Einzelfällen wegen seines mittlerweile
erheblich gewachsenen Umfangs längst
nicht mehr zulässt, bietet die „KLIMA-
Runde“ (nach Verabredung im „stimm-
haus“, An der Alster 83, Info über Tel.
040-2805-5583 oder www.stimmhaus.de)
das Eingehen auf persönliche Fälle in
kleinen Gruppen an. 

Da die Angehörigen von Mobbingop-
fern häufig erheblich mitbetroffen sind
und nicht selten sogar mehr unter den
stattfindenden Veränderungen leiden –
sie können nämlich noch weniger Ein-
fluss auf das Geschehen nehmen als die
direkt Betroffenen –, wird für diese
Gruppe unter der Bezeichnung „Famili-
en-KLIMA“ eine Möglichkeit zum Ge-
dankenaustausch angeboten. 

Auch werden bei Nachfrage zwanglo-
se Treffen zum „KLIMA-Café“ oder ge-
meinsame Ausfahrten von Vereinsmit-
gliedern organisiert. Dem Verein KLIMA
e.V. wurde die besondere Förderungs-
würdigkeit zuerkannt (Spendenkonto-Nr.
1059/213627, Hamburger Sparkasse
BLZ 200 505 50). Der (Förder-)Mit-
gliedsbeitrag beträgt monatlich DM 10,–
(ermäßigt DM 5,–).

KLIMA e.V. ist darauf ausgerichtet,
selbstorganisatorisch zu wachsen und
das von Heinz Leymann erarbeitete und
inzwischen vielfältig ergänzte Wissen
zugänglich zu machen. Auf einer im Fe-
bruar 1998 von der AOK Hamburg, dem

Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt
(KDA) und der DAG Hamburg veranstal-
teten Fachkonferenz „Vom Tabu zum
Thema: Arbeit/en mit Angst“ gab es ei-
nen Vortrag von Prof. Dr. Felix von Cube
mit dem Titel „Herausforderungen be-
wältigen statt Angst erleiden“. Das Be-
wusstwerden der eigenen Ängste ist viel-
leicht ein erster Schritt zur Verbesserung
des betrieblichen Arbeitsklimas. Deshalb
begrenzen wir für diese UNBEQUEM-
Ausgabe unseren Einstieg in die viel-
schichtige Problematik mit dem nachfol-
genden Thema.

Mobbingprävention
durch Angstreduktion
Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis
sich zurückgehaltene nützliche Erkennt-
nisse so weit herumgesprochen haben,
dass sie für die Wissenden keinen Macht-
faktor mehr darstellen und zum Allge-
meingut werden. Information schadet ge-
wöhnlich nur dem, der sie nicht hat. Dies
bedeutet allerdings noch lange nicht,
dass Fehlentwicklungen, die auf Nicht-
wissen beruhen, mit zunehmendem Wis-
sen auch behoben würden. Am Beispiel
der Angst am Arbeitsplatz lässt sich die-
ser Standpunkt belegen. Gefühle der
Angst begegnen uns täglich. Zum Bei-
spiel die Angst, einen Zug nicht rechtzei-
tig zu erreichen, einen wichtigen Termin
zu verpassen oder – in einer fremden

Die häufigsten Ängste
In den Jahren 1992 bis 1995 wurden 1.823 Mitarbeiter deutscher Unternehmen
in allen Hierarchiestufen nach ihren größten Ängsten befragt. Die elf am häufig-
sten genannten Ängste sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Angst vor ... Prozent der Befragten
... Verlust des Arbeitsplatzes 67,6 %
... Krankheit und Unfall 67,4 %
... eigenen Fehlern 59,0 %
... Verlust von Wertschätzung und Anerkennung 50,4 %
... Konkurrenten 30,2 %
... Autoritätsverlust 28,2 %
... Innovationen 27,3 %
... der Schwäche, Mitarbeitern nicht gerecht zu werden 20,4 %
... Fehlinformationen 15,3 %
... eigener „Überflüssigkeit“ 11,4 %
... Einengung des Spielraums 8,3 %

Quelle: Winfried Panse / Wolfgang Stegmann, Kostenfaktor Angst, Verlag Moderne Industrie,
Landsberg / Lech, 2. Auflage, 1997
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Stadt – die Orientierung zu verlieren. Auf
den Arbeitsplatz bezogen kennen wir die
Angst, folgenschwere Fehler zu machen,
von Kolleginnen oder Kollegen nicht ge-
mocht zu werden oder – bei Umstruktu-
rierungen – einen weniger schönen Ar-
beitsplatz zugewiesen zu bekommen. 

Sich mit Gefühlen der Angst ausein-
ander zu setzen, scheint unangenehm zu
sein. Wissenschaftlich gibt es zum
Angstbegriff die unterschiedlichsten De-
finitionen. In der Psychologie hat Sig-
mund Freud zum Beispiel zwischen
Angst und Furcht unterschieden, C.G.
Jung ein Ungleichgewicht zwischen dem
Bewussten und dem Unbewussten rekla-
miert. Hier genügt es, Angst als eine Re-
aktion auf Bedrohung oder Gefahr zu be-
trachten. Ängste, welche vor unbedach-
ten Handlungen schützen und die persön-
liche Leistungsbereitschaft auf ein opti-
males Niveau bringen, werden heute als
Mikroängste bezeichnet und von den
Makroängsten unterschieden, die die
Leistungsfähigkeit des Personals min-
dern oder mittel- bzw. langfristig zer-
stören können. 

Mikroängste schützen davor, unvor-
bereitet in ein Bewerbungsgespräch zu
gehen oder sich in der Probezeit so zu
verhalten, als ob man bereits unkündbar
wäre. Makroängste umfassen die Be-
fürchtung, den Ansprüchen von Vorge-
setzten, den Erwartungen der Kollegen,
den qualitativen und quantitativen Anfor-
derungen des Arbeitsplatzes nicht ge-
wachsen zu sein. Während bei einer mo-
deraten Mikroangst die höchste Lei-
stungsbereitschaft bzw. -fähigkeit erzielt
wird, kann eine sich Extremwerten
annähernde Makroangstspirale zur Ar-
beitsunfähigkeit führen. 

Die Einnahme von Aufputschmitteln
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit
(zehn bis zwölf Tassen Kaffee und zu-
sätzlich zwei Flaschen Cola sind keine
Seltenheit) und in den späten Abendstun-
den etliche Whiskys, um den Arbeits-
stress abzubauen oder zumindest die
Kaffee-Cola-Nachwirkungen zu min-
dern, werden leicht zur Gewohnheit.
Schlafstörungen werden mit Schlafta-
bletten bekämpft, um am nächsten Mor-
gen zumindest ausgeschlafen am Ar-
beitsplatz zu erscheinen. Dabei wird
übersehen, dass die meisten Schlafmittel
nachwirken. Wird die Arbeit aber quasi
im Halbschlaf verrichtet, sind Fehlern
und Unfällen Tor und Tür geöffnet. 

Lange Zeit ist man im betriebswirt-
schaftlichen Wettbewerb von einer gene-
rell leistungssteigernden Wirkung der
Angst ausgegangen und hat wenig getan,

das Personal angstfreier arbeiten zu las-
sen. Allmählich findet ein Umdenken
statt. Der Kostenfaktor Angst schlägt in
Deutschland nach den Untersuchungen
von Winfried Panse und Wolfgang Steg-
mann mit jährlich mehr als 100 Milliar-
den DM zu Buche. Angstmache wirkt
nur so lange, wie die Befolgung von Vor-
schriften kontrolliert und deren Nichtbe-
folgung bestraft wird. Wo eine Umge-
hung der Kontrollen möglich erscheint,
kann man die Vorschriften vergessen.
Sämtliche länger andauernden gravieren-
den Mobbing-Fälle, gleichgültig ob in
kirchlichen Institutionen, in Behörden
oder in der freien Wirtschaft, weisen in
hohem Maße ungeahndete Rechtsüber-
schreitungen auf.

In dem Maße, in dem von Entschei-
dungsträgern in Betrieben erkannt wird,
wie viel vergeudetes Geld gespart und
für nützliche Unternehmungen eingesetzt
werden kann, werden die vergleichswei-
se geringen Summen für Konfliktbera-
tung problemlos zur Verfügung gestellt.
Brauchte es bisher großen Mut, sich an
Vorgesetzte mit der Bitte zu wenden, die
krankmachenden Bedingungen gestörter

Verhältnisse festzustellen und für Abhilfe
zu sorgen, führt nunmehr die Einrichtung
von Anlaufstellen zur Lösung von Perso-
nalkonflikten am Arbeitsplatz zu einem
Umdenken. Personen des Vertrauens hel-
fen, zu einer Dialogkultur zu gelangen,
bei deren fortwährender Weiterentwick-
lung jedes unerwünschte Ereignis zu
konstruktivem Hinzulernen aller Betei-
ligten führt. Nicht nur die Kostenerspar-
nis aufgrund geringerer Reibungsverlu-
ste und erhöhter Leistungsbereitschaft,
sondern auch die mit gesteigerter Moti-
vation einhergehende Qualitätsverbesse-
rung und die damit verbundenen Wettbe-
werbsvorteile sprechen für sich. 

Suboptimale Begleiterscheinungen
falsch verstandener Kumpanei, Fehler-
vertuschung im Krankenhaus, Corpsgeist
bei der Polizei, Cliquenbildung in der
Lehrerschaft, verlieren ihre Bedeutung,
wenn nicht mehr die Suche nach Schul-
digen im Vordergrund steht, sondern eine
interessengeleitete klärende Verständi-
gung mit dem Ziel, aus kleinen Fehlern
zur Vermeidung von künftigen Katastro-
phen zu lernen. 
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Die Bedeutung von Mobbing
„Frei“tod der Polizeibeamtin Nina Dreisbach

Von Thomas Wüppesahl

Am 9. Februar 1999 starb die zwan-
zigjährige Kollegin Nina Dreisbach. Der
SPIEGEL schrieb dazu unter anderem:
„Im rheinischen Neuss kamen zwischen
1990 und 1999 vier Polizisten ohne
Fremdeinwirkung ums Leben.“ (DER
SPIEGEL, 35/1999)

Das Ehepaar Dreisbach kämpft – ähn-
lich wie das Ehepaar Braun, nachdem
auch ihre Tochter von Kollegen in den
Tod getrieben worden waren – um die
Wiederherstellung der Ehre ihrer Tochter
und um die eigentlich in unserer Gesell-
schaft dafür vorgesehene Herstellung
von Verantwortlichkeiten.

Bei unserer letzten Jahrestagung in
Berlin zum Thema „Mobbing in den Po-
lizeien“ waren das Ehepaar Dreisbach
mit aktiven Beiträgen anwesend. Der
Rechtsanwalt des Ehepaares Braun
konnte ebenfalls mit seinem Mandat das
Interesse der toten Kollegin zum Aus-
druck bringen. Allein für das Jahr 1999
sind vier sogenannte Freitode von Kolle-
ginnen bekannt geworden. Wie viele un-
bekannt sind, lässt sich bloß erahnen.

Am 6. Juni 2000 wurde nach vielen
professionell betriebenen (man könnte
auch formulieren: „organisiert betriebe-
nen“) Verhinderungsbemühungen end-
lich die Hauptverhandlung gegen einen
der Verantwortlichen im Fall Nina Dreis-
bach eröffnet und 45 Minuten später auf
den 21. Juni 2000 vertagt.

Unsere Sprecherin, Bianca Müller, ist
als Prozessbeobachterin am 21. Juni
2000 in Neuss gewesen. Wir haben als
Bundesarbeitsgemeinschaft am 19. Juni
2000 zu dem Prozess die folgende Pres-
semitteilung herausgegeben:

„Die Justiz und der „Frei“tod von
Nina Dreisbach“
P R E S S E M I T T E I L U N G

Zu der übermorgen vor dem Amtsgericht
Neuss stattfindenden Gerichtsverhand-
lung gegen den Mobbing-Beamten der
vor über einem Jahr von uns gegangenen
jungen Kollegin nehmen wir drei Spre-
cherInnen wie folgt Stellung:

„Es handelt sich um den zweiten Fall,
dass eine junge Kollegin, die dem Ange-
klagten zur Praxisbegleitung anvertraut

war, sich das Leben „nahm“. Bei dem er-
sten Fall vor inzwischen fünf Jahren,
Kollegin R., ergeben sich aufgrund der
Aktenlage zunächst Indizien für ein Tö-
tungsdelikt. 

Man fand Schmauchspuren an der
Hand des jetzt wegen Nina Dreisbach
Angeklagten. Die angeblich sich selbst
getötete Kollegin, die sich in Bauchlage
auf dem Boden liegend mit der Waffe
dieses Beamten erschossen haben soll,
hatte nur minimale Schmauchspuren an
den Händen.

Der übermorgen wegen eines ähnli-
chen Falles Angeklagte nahm seine
Schusswaffe damals entgegen seiner Ge-
wohnheiten mit zu sich nach Hause; die
Waffe, mit der sich die Kollegin R. selbst
das Leben genommen haben soll.

Dieser Kollege will deshalb damals –
ausnahmsweise – die Waffe mit zu sich
nach Hause genommen haben, weil er
auf dem Weg zu einem Schießsport-Club
gewesen wäre. Er konnte jedoch keine
konkreten Angaben dazu machen. – 

Es wurde ein Gutachten in Auftrag
gegeben, das auch gleich wertete, dass
der Kollege Schmauchspuren trug, die
aber nur „Zufallsprodukt“ seien, aber
kein Gutachten, ob die bei ihm gefunde-
nen Schmauchspuren nicht durch eigenes
Schießen hatten entstehen können, mit
anschließendem Händewaschen! – 
Und so viele Unklarheiten mehr,
wie nachträgliche „Abschiedsbriefe“,
unklare Fingerabdrücke, Schusswinkel
usw....

Die Dienstaufsicht mit der gesamten
Vorgesetztenhierarchie hat versagt, sonst
wäre Nina Dreisbach noch am Leben,
denn es war bekannt, dass der Beamte
seit Jahren unter psychiatrischer Medika-
mentation steht.

Insgesamt haben sich auf der Wache
in Neuss 1990 bis 1999 vier Kolleginnen
bzw. Kollegen das Leben genommen, so-
wie weitere Suizidversuche. Aber die
Hierarchien und Instanzen haben ver-
sagt…

Wir Kritischen haben Kenntnis über
Polizeidienststellen in der Bundesrepu-
blik Deutschland mit mehr als 10 Freito-
den innerhalb kurzer Zeitabstände – aber
das scheint auch niemanden zu interes-
sieren.

Nun zum Kern dieser Presse-
information:
1. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf re-
duzierte die Anklagepunkte gegen den
Mobbing-Täter im Verfahren um den Tod
von Nina Dreisbach auf „Unterlassene
Hilfeleistung“, statt die Erfüllung der
Tatbestände der Misshandlung Schutzbe-
fohlener und Körperverletzung mit To-
desfolge zu prüfen, wofür es Zeugen
gibt.
2. Das Amtsgericht Neuss lehnte die An-
klageeröffnung ab; der auch heute noch
zuständige Richter wollte nicht einmal
einen Strafbefehl erlassen.
3. Das LG Düsseldorf beschloß die An-
ordnung der Hauptverhandlung gegen
den Mobbing-Täter.
4. Das LG Düsseldorf beschloss halbher-
zig, weil es das Strafverfahren an dassel-
be AG Neuss zurückverwies, wo es wie-
der der ablehnende Richter verhandelt,
anstatt ein anderes Gericht zu beauftra-
gen.
5. Der heute also weiter zuständige
Amtsrichter hatte nichts anderes zu tun,
als zunächst das Ehepaar Dreisbach als
Nebenkläger aus dem Verfahren zu
schießen.
6. Der Amtsrichter, der übermorgen neu-
tral zu Gericht sitzen soll, leistete ganze
Arbeit, indem er auch noch die Schwe-
ster von Nina Dreisbach als Nebenkläge-
rin ablehnte.
7. Nachdem der erste Anlauf, nun end-
lich nach all den gescheiterten Verhinde-
rungen, die Hauptverhandlung gegen den
Mobbing-Täter am 5. Juni 2000 stattfin-
den zu lassen, scheiterte, weil er seine
Rechtsanwältin sowie seine Ehefrau
(Zeugin) krank meldete, gleichzeitig ver-
kündete, dass seine Ehefrau, seine Thera-
peutin und er von ihren Aussageverwei-
gerungsrechten Gebrauch machen wür-
den, lässt sich erahnen, was von der oh-
nedies verstümmelten Anklage übrig
bleiben wird.

Wir Kritische Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten beglückwünschen zunächst
die Schwester der toten Kollegin, dass
sie zum 1. April 2000 ihre Polizei-Aus-
bildung abgebrochen hat. Sie hätte keine
Chance gehabt, das können wir Kriti-
schen ihr bestätigen.
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Ihr war es nicht möglich, unbelastet
ihren Berufswunsch auszuüben. Ihr wur-
den gewissermaßen die Verstrickungen
der Beteiligten aus der nordrhein-westfä-
lischen Polizei zur Last gelegt. Immer
noch funktioniert der Corpsgeist (auch
ohne Anordnung) wie geschmiert.

Täter- und Opferrollen werden bei
Mobbing und selbst wie in diesem Fall
mit einem Todesfall verkehrt; Sippenhaft
eingeschlossen.

Das Versagen der dienstaufsichtli-
chen Mechanismen sowie der rechtlichen
Instrumente bei der Verpflichtung des
Staates zum Schutz der Menschenrechte
(auch polizeiintern) betonen wir in dieser
Presseinformation zum dritten Mal.

Nina Dreisbach ist kein Einzelfall.
Und die Fälle, die bekannt geworden
sind, stellen lediglich das Hellfeld dar.
Mobbing ist, nicht bloß in der nordrhein-
westfälischen Landespolizei, über Er-
krankungen, Frühpensionierungen, Psy-
chiatrisierungen bis hin zum „Frei“tod
an der Tagesordnung.

Forschungen finden so gut wie nicht
statt; oder werden durch „Eigendefinitio-
nen“ des Mobbings der Behörden ad ab-
surdum geführt, vorhandenes statisti-
sches Material wird bewusst nicht aufbe-
reitet – der Skandal ist systemischer Art
und selten so konkret nachvollziehbar
wie im Fall Nina Dreisbach.

Das Fälle überhaupt bekannt werden,
liegt nicht an couragierten Kollegen, die
den Mobbing-Täter zur Verantwortung
ziehen wollten, auch nicht an Staatsan-
waltschaften oder Gerichten – sondern,
wie hier grausam belegt, einzig und al-
lein an den Eltern der Toten und der Teil-
nahme der Öffentlichkeit.

Es ändert aber nichts daran, dass
Mobbing-Täter, wie jetzt auch in Mün-
chen im „Frei“tod Silvia Braun, mit
lächerlich anmutenden Strafbefehlen
z.B. wegen Beleidigung praktisch unbe-
helligt bleiben und nicht zur Verantwor-
tung gezogen werden.

Wir fordern die rückhaltlose Auf-
klärung beider Todesfälle, bei denen der

übermorgen Angeklagte unmittelbar be-
teiligt gewesen ist, von den staatlichen
Institutionen. – Wir fordern ferner die
politische Aufbereitung des Problemfel-
des und endlich eine effiziente externe
Kontrolle der Polizeien durch rechtlich,
personell und sachlich kompetente, gut
ausgestattete Polizeibeauftragte.

Martin Herrnkind, Bianca Müller,
Thomas Wüppesahl)“

Es ist leicht zu erkennen, dass auch hier
wieder systematisch der Täter geschützt
wird. Es läuft gewissermaßen spiegel-
bildlich zu Benachteiligungen von Kolle-
ginnen und Kollegen, die – wie wir Kriti-
sche – innovativ sind und quer denken.
Es wird belohnt – oder zumindestens ge-
schont – wer im Groben den Mainstream
mitmacht. So auch der Polizeibeamte
Andreas F., der jetzt wegen das Opfer ge-
radezu nochmals beleidigender „Unter-
lassener Hilfeleistung“ angeklagt worden
ist.

Der Prozess „Nina Dreisbach“ – 
EINE FARCE mit vielen Unklarheiten!

Von Prozeßbeobachterin Bianca Müller

Bereits vor dem Prozess war Böses zu er-
warten, denn die Eltern und andere Zeu-
gen, die über unsere tote Kollegin ein
Bild hätten abgeben können, waren trotz
wiederholter Bitten nie vernommen wor-
den.

Dafür wurde dann im Prozess vom
Staatsanwalt die Vernehmung des Opas
der Verstorbenen verlesen, zu dem aus
innerfamiliären Gründen vor ca. 20 Jah-
ren bereits der Kontakt abgebrochen
wurde und der seitdem Gift und Galle
gegen seinen Sohn und dessen Familie
spuckt.

Bereits vor Jahren hatte er der Familie
das Jugendamt auf den Hals geschickt,
die Kinder würden hungern und dürsten,
keine Kleidung haben etc. – das Jugend-
amt machte sich selbst ein Bild. Dieses
Bestandsaufnahme ergab eine absolut in-
takte Familie. Die Boshaftigkeit dieses
„Opas“ ist nachgewiesen.

Dieser Mann war dann vernommen
worden, wobei er die Familie noch mehr
verunglimpfte und darin gipfelte, dass
Nina schon immer wegen ihrer Familie
selbstmordgefährdet gewesen sei. Dazu

muss man wissen, dass dieser „Opa“ seit
Jahren keinerlei Kontakte mehr in die Fa-
milie hatte – aber es passte den Ermitt-
lern wohl in das „Wunschbild“, denn ob-
jektive Zeugen, die das Gegenteil bestäti-
gen können, wurden nicht befragt.

So wurde die Familie Dreisbach vor
den zahlreich vertretenen Medienvertre-
tern grausamst diffamiert und verun-
glimpft.

So ging man auch mit der Schwester
der Toten um, die diese aufgefunden hat-
te.

Erst machte sie der Staatsanwalt mit
der Definition des Wortes „Wohnen“ re-
gelrecht kirre, wie eine Angeklagte wur-
de sie der Falschaussage beschuldigt,
weil sie gesagt hatte, zwischenzeitlich
bei ihrer Schwester Nina gewohnt zu ha-
ben, sie meinte „sich dort aufhalten“ und
schlafen, während sie offiziell bei ihren
Eltern wohnte und ihre Sachen dort wa-
ren.

Mit solch sinn- und substanzlosen
Vorwürfen total durcheinandergebracht,
wurde ihr zum Vorwurf gemacht, in ihrer
ersten Vernehmung – unmittelbar nach

der Auffindung unter Schock stehend ca.
4 Stunden vernommen –, nicht alles ge-
sagt zu haben, bei zwei Nachvernehmun-
gen hatte sie die sexuellen Belästigungen
und Übergriffe gegen Bürger wie auch
Rauschgifthandel durch den Angeklagten
beschrieben, wie auch, dass ihre Schwe-
ster gegenüber dem Angeklagten drohte,
sich deswegen das Leben zu nehmen.

Diese ergänzenden Aussagen wurden
dann als „schlichtweg unglaubwürdig“
mit schlimmen Ausführungen vom
Staatsanwalt zurückgewiesen.

Er steigerte sich dann noch dahin,
dass praktisch die Schwester die Schuld
an Nina's Tod trage, weil sie sie nach der
Suiziddrohung gegen den Angeklagten
allein gelassen habe. Allerdings hatte die
Nina keine depressive Phase, sondern die
Suiziddrohung nur eingesetzt, um ih-rer
Forderung an den Angeklagten, sein
Fehlverhalten selbst dem Vorgesetzten zu
melden, Nachdruck zu verleihen, sie hat-
te auch angekündigt, dass sie ansonsten
Meldung machen würde.

So war für die Schwester, wie sie
schilderte, auch keine Gefahrenlage er-
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kennbar. Eher ergab sich aufgrund der
Ankündigung, ansonsten Meldung gegen
ihren Vorgesetzten zu machen, eine Mo-
tivlage bei ihm, etwas gegen Nina Dreis-
bach zu unternehmen. Auch das interes-
sierte Staatsanwalt und den Richter nicht.

Die Behandlung durch den Staatsan-
walt, mit Verdrehungen, Unglaubwürdig-
machung und Schuldzuweisungen, die
praktisch in den Raum gestellt wurden,
führten mehrfach dazu, dass die Schwe-
ster der Toten unter Tränen den Saal ver-
lassen und sich beruhigen musste. Erleb-
nisse, die sie sichtlich zutiefst traumati-
sierten.

In seinem „Plädoyer“ erklärte der
Staatsanwalt mit herbem Vorwurf gegen
die Medien und auch mich als Prozessbe-
obachterin der Kritischen, dass es zwei-
felsfrei ein Suizid aus Liebeskummer
und auf gar keinen Fall aufgrund der un-
glaubwürdigen Mobbing-Vorwürfe mit
sexuellen Übergriffen gewesen sei, der
Versuch, das Gericht zu beeinflussen sei
fehlgelaufen.

Dazu können wir bloß feststellen,
dass diese Staatsanwaltschaft die Augen
vor dem Gesamtzusammenhang mit ei-
ner weiteren „Frei“toten während der
Betreuung durch den Vorgesetzten Nina
Dreisbachs sowie anderer erklärungsbe-
dürftiger Vorkommnisse auf der Polizei-
dienststelle in Neuss genauso verschließt
wie über ihre Konstruktion beeinträchti-
gende Tatsachen und Indizien, die für ei-
nen völlig anderen Geschehensablauf
sprechen.

Die Forderung des Staatsanwaltes auf
eine Geldstrafe von 9000,00 DM für den
Angeklagten war ebenso eine Farce, da
der Staatsanwalt im gleichen Atemzug
erklärte, dass der Angeklagte KEINE
„Unterlassene Hilfeleistung“ begangen
habe, er habe nur zunächst falsch und da-
her nicht schnell genug gehandelt. Ei-
gentlich brauchte der Angeklagte seine
Anwältin gar nicht; der Staatsanwalt er-
ledigte diesen Part gleich mit.

Die Krönung, die zwangsläufig zum
Freispruch führen musste, war die Tatsa-
che, dass die Anklage auf „Unterlassene
Hilfeleistung“ bereits schlichtweg falsch
war. Auch der Richter führte aus, dass
ein Suizid die Strafbarkeit ausschließe,
da das Opfer den Tod wolle. Dies sei an-
ders als bei einem Unfall, daher mangle
es an der Tatbestandserfüllung. 

Damit bestätigte sich leider unsere
Ansicht, dass von vornherein keine Ver-
urteilung des Polizeibeamten erfolgen
sollte.

Ergänzend ist dazu anzufügen :
Es lagen mehrere schriftliche Zeugen-
aussagen vor, die eine in Abrede gestellte
Situation für Nina Dreisbach, wonach sie
Opfer von sexuellen Übergriffen, Belä-
stigungen und Mobbing gewesen ist, be-
stätigten. Auch die Straftaten des Ange-
klagten liegen demnach vor.

Diese Zeugen wurden vom Staatsan-
walt nicht geladen, auch nicht ihre Aus-
sagen verlesen.

Der Notarzt des Rettungshubschrau-
bers wie auch die Krankenhausärzte leg-
ten schriftlich nieder: Einschuss linke
Schläfe, Austritt rechts!

Auch die Fakten des Obduktionsbe-
richts weisen darauf hin:

Linke Schläfe ca. 10mm großes
Stanzloch (Kal.9 mm), rechts ca. 40mm
Loch mit Knochensplittern.

Dies wäre ein absolut normaler Be-
fund für eine Linkshänderin. Die Tote
war allerdings Rechtshänderin! – Und
trotz dieser klaren Fakten steht als Be-
fund im Obduktionsbericht:

Einschuss rechts mit Stanzmarke (wie
das bei Rückstoß?!), Ausschuß linke
Schläfe (wie die-ses, bei inneren Kno-
chensplittern mit Massenblutungen und
dann nur 10mm Austritt??!).

Auch bemerkenswert: Nina Dreis-
bach schloss IMMER ihre Wohnung
zweitourig ab, ließ von innen den Schlüs-
sel quer stecken!

Als ihre Schwester sie fand, war die
Tür auffällig nur eintourig verschlossen,
es steckte kein Schlüssel, so dass sie die
Tür ungehindert aufschließen konnte.

Nina's Schlüssel fehlt bis zum heuti-
gen Tage, er war nicht in der Wohnung.

Daraus könnte man logisch folgern,
dass Nina einer Person aufschloss, die
nach der Tat mit ihrem eigenen Schlüssel
von außen die Tür abschloss und den
Schlüssel mitnahm. Aber für den Staats-
anwalt scheint das alles nicht nachden-
kenswert.

Auch hatte Nina ihre Waffe vor der
Tat auf der Dienststelle eingeschlossen.
Niemand hatte sie danach gesehen, dass
sie die Waffe holte. Die Waffen können
jedoch nicht unbemerkt geholt werden.

Am Vortag hatte sie noch Kleidung
und Lebensmittel eingekauft. Am Tattag
hatte Nina gerade Möhren geschält.
Ebenfalls ein klärungsbedürftiges Ver-
halten für jemanden, das sich das Leben
nehmen will. – Und es ließe sich auch er-
klären, aber dann passen Anklage-Hypo-
these und Urteil nicht mehr.

Und so geht es mit den Merkwürdig-
keiten immer weiter:

Keine Spurensuche in der Wohnung

(lt. Eltern keine Hinweise auf Fingerab-
drucksuche-Rußpulver-, Schränke durch-
wühlt, Bekleidung auf den Boden ge-
schmissen etc.)

Es kann und darf zum derzeitigen
Zeitpunkt niemand konkret verdächtigt
werden, aber es sind Fakten, die unbe-
dingt überprüft werden müssen, denn bei
den gegenwärtigen Fakten ist eine
Selbsttötung nicht verifizierbar, die hier
bekannten Fakten lassen auch ein Tö-
tungsdelikt möglich erscheinen und dies
MUSS von einer neutral arbeitenden
Staatsanwaltschaft untersucht werden.

Dies erscheint jedoch mit dieser
Staatsanwaltschaft mehr als fraglich, war
doch der Staatsanwalt auf diese Fakten
hingewiesen worden, worauf er abwei-
send reagierte und überhaupt nicht dar-
auf einging, auch nicht darauf, dass nach
den Zeugenaussagen, die sich auch in
seiner Akte befunden haben dürften, die
korrekte Anklage auf § 225 StGB (Miss-
handlung Schutzbefohlener) hätte lauten
müssen und aus dieser Körperverletzung
der Suizid (wenn es denn einer war) er-
folgte, somit der § 227 StGB (Körperver-
letzung mit Todesfolge) anzuklagen ge-
wesen wäre – die entsprechenden BGH-
Entscheidungen waren dem Staatsanwalt
als Fundstellen wie auch v.g. Sachver-
halt, schriftlich mitgeteilt worden. Aber
auch davon wollte er nichts wissen.

So wurde dem Opfer die Schuld ge-
geben, in Sippenhaft Schwester und Fa-
milie gleich mit diskreditiert.

Nach Abschluss der Verhandlung
wurde bekannt, dass, den Eltern vom In-
nenministerium bestätigt, der Angeklagte
nach dem Suizid von Nina Dreisbach
zunächst krank war, anschließend vorü-
bergehend Innendienst versah – und zwar
in dem KK 11, das die Leichensache
Nina Dreisbach bearbeitete!!!! – Damit
bestand, und wir Insider wissen das aus
anderen Fällen auch konkret nur zu ge-
nau, eine theoretische Möglichkeit der
Einflussnahme durch gerade denjenigen,
der angeklagt worden ist.

Auch die Schwester der Verstorbe-
nen, damals auch in der Polizeiausbil-
dung, verfolgte er, indem er die Polizei-
schule warnte, ihr eine Waffe in die Hand
zu geben, sie würde sich damit „in den
Kopf schießen“. – Erst auf einer Schul-
konferenz konnte gekärt werden, dass
dieses Schreiben vom Angeklagten kam.

Nina Dreisbach war bereits die zweite
Beamtin, die sich seinetwegen das Leben
genommen haben soll. Auch die Auswer-
tung der Akte Alexandra RICHTER,
„Suizid 1995 mit der Waffe des Ange-
klagten auf dem Boden in Bauchlage lie-
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gend, ergab eine Vielzahl von Unstim-
migkeiten.

Wir werden dieser Sache weiter nach-
gehen und die Zweifelsfakten der in die-
sem Falle begründbar zuständigen Bun-
desanwaltschaft zukommen lassen.

Dass der, seit ca. 1992/93 in psychi-
scher Behandlung befindliche Beamte,
der starke psychiatrische Medikamente
mit gefährlichen Nebenwirkungen erhält,
weiter Dienst mit der Waffe versieht, war
schon nach dem Fall Alexandra Richter
unglaublich. Hier ist jetzt dringend die
Führung gefragt.

So ganz nebenbei: im Prozess Dreis-
bach wurde auch kurz der vorangegange-
ne Tod der Alexandra Richter angespro-
chen, ihre Angehörigen wohnten dem
Prozess bei!

Ausdrücklich – ohne Verdächtigun-
gen – nur als Fakt: Am Tag nach dem
Prozess war das Grab der Alexandra
Richter nach Mitteilung ihrer Angehöri-
gen, die Anzeige erstatten wollen, ge-
schändet vorgefunden worden.

Und es wurde verhindert, dass die Pe-
tition der Familie Dreisbach überhaupt in
den Petitionsausschuss gelangte (Unter-

drückung schriftlich belegt).
Wir werden den Fortgang dieses „un-

endlichen“ Dramas genauso weiter be-
gleiten wie den von Sylvia Braun und an-
deren …

Das größte Hemmnis – siehe auch unsere
Tagung in Berlin sowie unsere Resoluti-
on zur Mobbing-Problematik in 
UNBEQUEM Nr. 41, S. 34 ff. – war und
ist neben dem Corpsgeist in den Polizei-
en und den Staatsanwaltschaften die Pra-
xis der Justiz und die Rechtspolitik in der
Bundesrepublik Deutschland.

Strafrecht als Mobbing-Methode
Von den drei Sprecherinnen

Am Donnerstag, den 9. März 2000 fand
vor dem Amtsgericht München eine Ver-
handlung gegen unser Vorstandsmitglied
Wolfgang Jandke statt. Es handelte sich
um eine denkwürdige Darstellung der
bayrischen Justiz.

Bevor wir noch ein paar Ausführungen
zu dem Hintergrund dieses gegen ihn be-
triebenen Strafverfahrens machen, des-
sen Ausgangspunkte aufgrund seines
couragierten Verhaltens bundesweite Öf-
fentlichkeit in FOCUS, Spiegel, Fernseh-
beiträgen und anderen Veröffentlichun-
gen erfuhr, dokumentieren wir an dieser
Stelle die Presseerklärung von Thomas
Wüppe-sahl, der die Verhandlung als
Prozessbeobachter für uns Kritische mit
erlebte:

P R E S S E M I T T E I L U N G

„Ich erlebte keine ergebnisoffene Ver-
handlungsführung der vorsitzenden
Richterin. Einige wenige Kostproben zu
diesem Eindruck.
Um 9.15 Uhr äußerte sie auf die Darle-
gung des Staatsanwalts zu seiner Rechts-
auffassung wegen der Petition an den
Bayrischen Landtag: „Da muss ich aber
der Staatsanwaltschaft Recht geben.“

Um 9.20 Uhr sagte sie: „Sie haben ja
richtigen Hass auf das Präsidium.“ – Sie
blieb auf Nachfrage des Rechtsanwalts
den Nachweis schuldig.

Um 10.20 Uhr, es ging um die Frage,
ob Herr Jandke die Petition dem Journa-
listen Dix gegeben hatte, fragte die Vor-
sitzende ihn, ob er die Petition mit zu sei-
nem Hausarzt genommen hatte. Dort war

er vor dem Besuch im Pressehaus gewe-
sen. Herr Jandke antwortete: „Warum
sollte ich?“ – Die Vorsitzende wörtlich:
„Weil Sie noch zur Presse gehen woll-
ten.“

Eine zusammenhängende Darstellung
des Sachverhalts war Herrn Jandke nicht
möglich. Ständig wurde er von der Vor-
sitzenden oder dem Staatsanwalt mit Fra-
gen oder Bemerkungen unterbrochen.
Nach dem Strafverfahrensrecht besitzt
der Angeklagte aus guten Gründen zu
Beginn der Verhandlung das Recht, zu-
sammenhängend – ohne Unterbrechun-
gen – den Sachverhalt aus seiner Sicht
darzustellen.

Das Urteil ist ein weiteres Signal an
die Kollegenschaft, was ihnen wider-
fährt, wenn sie sich mit berechtigten An-
liegen konsequent um deren Abstellen
bemühen.

Darüber hinaus gründete die Vorsit-
zende ihre Verurteilung im zweiten Punkt
der Anklage – Weitergabe von Informa-
tionen an den Journalisten – auf ihre
Meinung, sie sprach nicht von ihrer
Überzeugung. Und diese Meinung, so
formulierte sie, basiere auf ihrer Vermu-
tung, dass die Wahrscheinlichkeit doch
ziemlich hoch sei, dass Herr Jandke die
Petition an den Journalisten gab.

Hier fand ein mehr politisches denn
rechtliches Verfahren gegen einen Poli-
zeibeamten statt, der seine Rechte in An-
spruch nahm. Gleichzeitig geht niemand
an diejenigen heran, die dafür Verantwor-
tung tragen, dass in Ottobrunn monate-
lang keine effektiven Ermittlungen statt-
finden konnten.

Zu hoffen bleibt, dass das Landge-

richt einen ergebnisoffenen Prozess ma-
chen kann.“

Oder um 10.22 Uhr:
Der Staatsanwalt macht die vieldeuti-

ge Bemerkung: „Macht mich stutzig.“
und Frau RiAG ergänzt sofort ohne Not,
aber allen beflissen zeigend, wo sie steht:
„Kann man sagen.“

So ging es munter weiter und diese
Auswahl ist auch bloß beispielhaft. Im
Grunde erbrachte die Verhandlung nichts
an Belastendem, sondern die Belastun-
gen wurden durch Interpretationen oder
falsche Zuordnung geschaffen. Die Rich-
terin sollte neutral die Verhandlung
führen.

Die vorsitzende Richterin am Amts-
gericht München, Frau Bauer, hatte je-
doch den Durchblick und verurteilte
Wolfgang Jandke wegen zweier tatmehr-
heitlicher Fälle wegen Verletzung des
Dienstgeheimnisses zu einer Gesamtstra-
fe von 6 Monaten Gefängnis und darüber
hinaus DM 3.000,00 an den Verein BAG
Hilfe für Behinderte, Düsseldorf, zu ent-
richten. Die Gefängnisstrafe wird zur
Bewährung ausgesetzt: 3 Jahre.

Sowohl die Staatsanwaltschaft Mün-
chen als auch der neue Rechtsanwalt von
Herrn Jandke, Herr Dr. Thomas Etzel,
legten Berufung ein. Die Staatsanwalt-
schaft München forderte in ihrem gren-
zenlosen Gerechtigkeitsgefühl und unter
vorbildhafter Wahrnehmung der Rolle,
die ihr nach der Strafprozessordnung zu-
gedacht ist, nämlich sowohl be- als auch
entlastende Momente als „Anwalt des
Staates“ zu sammeln, eine weit höhere
Bestrafung.

Worum es ging, weshalb Wolfgang
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Jandke so gejagt wird, und weshalb die
bayrische Innen- und Justizbehörde ihn
unbedingt zur Strecke bringen wollen,
können wir uns beispielhaft aus den Me-
dien zusammenlesen:

Im Heft 12/1999 schrieb der
FOCUS unter der Schlagzeile
„Das organisierte Erbrechen“:
„Jandke und sein Kommissariat 132 er-
mitteln gegen fünf Polizeibeamte der In-
spektion Ottobrunn wegen „banden-
mäßiger Einschleusung ausländischeer
Prostituierter, Kokainhandels und massi-
ver Unterstützung für Zuhälter“. Jandke:
„Ein Beamter investierte bereits vor 10
Jahren offenkundig seinen 1,6-Millionen-
Mark-Lottogewinn in ein Bordell in
München-Schwabing. Dennoch war die-
ser Beamte bis zum Herbst letzten Jahres
in der zivilen Einsatzgruppe seiner In-
spektion tätig. Inzwischen ist er wegen
Drogenvergehens vom Dienst suspen-
diert.“

Der Kommissariatsleiter berichtet
weiter: „Eine Table-dance-Bar in Otto-
brunn avancierte zum beliebten Treff-
punkt der Dienststelle. Als Tänzerinnen
und Prostituierte fungierten illegal ein-
geschleuste Osteuropäerinnen. Bei einer
richterlichen Durchsuchung im Novem-
ber 1998 trafen die Beamten die Frauen
an, zeigten sie aber nicht an. In ihrem
Bericht hieß es lapidar: Touristinnen bei
der Durchreise angetroffen.“

Eine spätere zweite Razzia verrieten
die Beamten rechtzeitig an die „zuständi-
gen“ Zuhälter.

Wegen der gefährlichen Ermittlungen
gegen Zuhälter, Menschenhändler und
straffällig gewordenen Polizisten bat
Kommissar Jandke für sich und seine
Mitarbeiter um besonderen Schutz: Ab-
deckung der Privatanschriften und der
privaten Kraftfahrzeuge. Die Anträge ka-
men von der Polizeiführung zurück: ab-
gelehnt, falsche Formblätter. Jandke
empört: „Unsere Pflicht hat da seine
Grenzen, wenn durch nicht nachvollzieh-
bare Führungsentscheidungen Leib und
Leben meiner Mitarbeiter und mir leicht-
fertig aufs Spiel gesetzt werden.“

Und an anderer Stelle schreibt der
FOCUS:

„Einer, der für die Fehlleistungen der
Führungsspitze nicht mehr geradestehen
will, ist Kriminalhauptkommissar Wolf-
gang Jandke. Er schrieb einen Brief an
den Petitionsausschuß des Bayerischen
Landtags und an das Innenministerium:
„Ich vermag die Heuchelei und Schein-
heiligkeit der Polizeiführung über die

Verhältnisse beim Polizeipräsidium Mün-
chen nicht mehr mittragen.“

Die Süddeutsche Zeitung schrieb
am 4. November 1999 unter der
Überschrift:
„Petition an Landtag macht Kommissar
arbeitslos“
„Wolfgang Jandke, Leiter des Kommissa-
riats gegen illegale Prostitution und
Mädchenhandel, war in Sorge um die Si-
cherheit seiner Mannschaft. Ein Zuhälter
hatte einer Mitarbeiterin gedroht: „Eure
Adressen finde ich in 15 Minuten heraus
...“ Deshalb wollte der Kommissariats-
leiter seine Leute in den Personalcompu-
tern der Polizei und der Autozulassung
„abdecken“ lassen. In anderen sensiblen
Bereichen, wie „OK“ (Organisierte Kri-
minalität) und Staats-schutz, seien solche
Verschleierungen ja auch üblich. Dieser
Wunsch habe sich noch verstärkt, als sei-
ne Abteilung gegen zwielichtige Kollegen
ermitteln musste, denen die Polizeicom-
puter sogar offiziell zur Vefügung gestan-
den haben.

Bei Vorgesetzten biss Jandke mit sei-
nen Vorstößen aber auf Granit. Deshalb
entschloss er sich, an den Landtag zur
schreiben. Dem Petitionsausschuss be-
gründete er sein Anliegen mit genauen
Schilderungen der aktuellen Ermittlun-
gen. Gestern beteuerte der Beamte, dass
er völlig überrascht gewesen sei, als der
Polizeireporter einer Boulevardzeitung
ihn auf die Peteition angesprochen habe
– „der kannte alle Details“.

Er habe nicht damit gerechnet, dass
die vertrauliche Petition an die Presse
gelangen könnte. Es sei deshalb falsch,
ihn zu verdächtigen, die „Flucht in die
Öffentlichkeit“ angetreten zu haben. Er
habe aber den Eindruck gehabt, dass
man im Polizeipräsidium unter allen
Umständen rot-grüne Untersuchungs-
ausschüsse vermeiden wollte, auch des-
halb sei er an den Landtag herangetre-
ten. Er habe damals einfach jegliches
Vertrauen in seine Vorgesetzten verloren
gehabt und sich verraten gefühlt.“

Dieser Artikel in der Süddeutschen er-
schien nach einer Verhandlung vor dem
Verwaltungsgericht München, das mit ei-
ner bärbeißigen, Wolfgang Jandke ins
Wort fallenden, vorsitzenden Berufsrich-
terin und zwei Beisitzern beschloss fol-
gendes:

Suspendierung von Wolfgang Jandke,
Gehaltskürzung um 30 Prozent, Strei-
chen von Weihnachtsgeld und Sonder-
zahlungen.

Wolfgang lebt im Stande der Ehe und

hat zwei kleine schulpflichtige Kinder.
Inzwischen hat er einen Taxi-Schein ge-
macht. Seine Familie braucht sein Ein-
kommen. – Das ist nach unserer Erkennt-
nis ein nicht unüblicher Preis für Zivil-
courage bei den Polizeien. Das Pathos
der Sonntagsredner findet sich hierin
selbstverständlich nicht wieder.

Nun muss noch ergänzend die Infor-
mation beachtet werden, dass der eine
Beisitzer dieses „ordentlich“ zusammen-
gesetzten Verwaltungsgerichtes ein Poli-
zeihauptkommissar aus dem Münchener
Polizeipräsidium(!), mit dem Wolfgang
ja gerade über Kreuz liegt und der gewis-
sermaßen gar nicht anders konnte, und
der andere Beisitzer ein Staatsanwalt der
Staatsanwaltschaft München gewesen
ist, die sich ja gerade krampfhaft bemüh-
te, gegen Wolfgang einen strafrechtlich
haltbaren Vorwurf aufzubauen, waren.

Viele unserer Leserinnen werden die
Darstellungen von „Schwarze Schafe“
jetzt Revue passieren lassen. Was dort
über Kollegen schon so alles dargestellt
werden musste und wie wenig bis gar
nichts in den meisten Fällen an Konse-
quenzen erfolgte... – Hier schreibt ein
Dienststellenleiter in Verantwortung für
seine Mitarbeiter aus dem Krankenstand
eine Petition und wird suspendiert, we-
gen angeblichen Geheimnisverrats ange-
klagt, seiner monatlichen Einkünfte um
knapp 50% entledigt, ist stigmatisiert,
soll isoliert und existentiell getroffen
werden wie es sonst Polizei und Justiz in
Fällen der Organisierten Kriminalität nur
seltenst gelingt.

Wir im Bundesvorstand der Kriti-
schen wissen natürlich noch ein „kleines
bisschen“ mehr als in den Medien nach-
zulesen ist. Und auch das macht uns so
sicher, dass wir es hier mit einem Mob-
bing-Opfer via der Methode Kriminali-
sierung zu tun haben.

Wir können schon aus gesetzlichen
Gründen heraus nicht alles darstellen,
aber doch so viel:

1. Konstruierter Geheimnisverrat
an einen Journalisten
a) Zeuge Dix, Boulevardzeitung tz,
München
Der Hauptvorwurf gegen Wolfgang be-
steht nicht in der Petition (dafür wurden
„bloß“ DM 120,00 à 90 Tagessätze ange-
setzt), sondern dass er dem Journalisten
Dix der Münchener Boulevardzeitung In-
formationen gegeben haben soll. 
Es handelte sich um eine zufällige Be-
gegnung des Journalisten und von Wolf-
gang, aus der auch in der Gerichtsver-
handlung nichts Belastendes gegen Wolf-
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gang zu entnehmen gewesen ist..
In dem Urteil des AG München wird

unterstellt, dass der Journalist Dix Wolf-
gang gefragt haben soll, ob die Petition
von ihm wäre. Das hat der Journalist nie
gefragt. Diese Frage wäre auch überflüs-
sig, weil der Zeuge Dix eine Kopie der
Petition ja in Händen hielt und darauf
waren Name und Anschrift des Petenten
– also Wolfgang Jandke – zu lesen. Viel-
mehr erklärte der Zeuge Dix Wolfgang,
dass er dessen Petition aus Landtagskrei-
sen erhalten habe und der Angelegenheit
nachgehen wolle.

Damit ist auch ein Geheimnisverrat
ausgeschlossen, weil es sich bei der Peti-
tion nicht um die Preisgabe von Geheim-
nissen gehandelt hat und keine Rechts-
pflicht bestand, das Wissen um seine Pe-
tition bei der Boulevardzeitung an seine
Vorgesetzten weiterzugeben. Inwieweit
sich der Angeklagte dadurch strafbar ge-
macht haben soll, dass er seine Vorge-
setzten nicht über den Wissensstand des
Zeugen Dix unterrichtet hat, bleibt
schleierhaft und findet jedenfalls in §
353b StGB (Verletzung des Dienstge-
heimnisses und einer besonderen Ge-
heimhaltungspflicht) keinen Platz. Zu-
dem handelt es sich um ein Unterlassen,
das Wolfgang zur Last gelegt wird, ohne
dass sich das AG München die Mühe
macht die gesetzlichen Erfordernisse des 
§ 13 StGB (Begehen durch Unterlassen)
darzulegen.

b) Zeuge Sturm, FOCUS
Der Vorgesetzte von Wolfgang Jandke,
der Zeuge Hauch, dessen besonderes
Merkmal im Umgang mit Wolfgang
Jandke im wiederholten Anbrüllen, Un-
terbrechen etc. bestand, sprach mit dem
Journalisten Sturm, FOCUS, München
und unterrichtete ihn umfassend über den
Gegenstand der Petition.

Tatsache ist, dass sämtliche Pressebe-
richte nicht aufgrund der Petition vom 
8. März 1999 von Wolfgang erfolgt sind,
sondern erst aufgrund einer Pressekonfe-
renz des Polizeipräsidiums (PP) Mün-
chen vom 16.3.1999.

Auch der Zeuge Dix bzw. die tz ha-
ben erst aufgrund dieser Pressekonferenz
über die Angelegenheit berichtet. Im Ur-
teil des AG München wird jedoch sugge-
riert, die tz bzw. der Zeuge Dix hätten
aufgrund der Information durch Wolf-
gang quasi als einziges Medium über den
Vorgang berichtet. – Verschwiegen wird
vom AG München auch, dass z.B. die
BILD-Zeitung am 17.3.1999 einen um-
fassenden Bericht veröffentlichte, der
Detailinformationen enthält, die von ei-

nem Insider kommen müssen. Folglich
hat das PP München durch intensive
Pressearbeit selbst zur Medienaktivität
beigetragen.

Die besondere Qualität der Amtsrich-
terin ist bereits oben in der Pressemittei-
lung von Thomas Wüppesahl beleuchtet,
aber solche Verdrehungen und Weglas-
sungen durch ein zwar bayrisches, aber
letztlich auch auf Grundlage der bundes-
deutschen Strafprozessordnung arbeiten-
des Amtsgericht, um einen missliebigen
Kritiker verurteilen zu können, grenzt
schon an Sachverhalts- und Rechtsbeu-
gung. Wo wir bei dem anderen Kapitel
wären, weshalb zu dem Tatbestand der
Rechtsbeugung trotz gravierender Män-
gel in der gerichtlichen Arbeitsweise so
gut wie keine Verfahren stattfinden. Aber
das lassen wir heute lieber.

2. Konstruierter Geheimnisverrat
via Petition
a) Falsche Zitate durch das
AG München
Die Amtsrichterin, Frau Bauer, schafft es
– neben anderen Verdrehungen – sogar,
in ihrem Urteil aus der Petition von Wolf-
gang Jandke falsch zu zitieren! – Im Ur-
teil heißt es, dass im Kommissariat von
Wolfgang gegen Berufskollegen einer
Landkreisinspektion verdeckt ermittelt
würde, weil...

Im Original der Petition fehlt jedoch
die Beschreibung „verdeckt“. Wolfgang
hat mit seiner Petition durchgängig nicht
auf verdeckte Ermittlungen hingewiesen,
sondern allgemein auf Ermittlungen im
Rotlichtmilieu.

Dass bei der Polizei, insbesondere im
Rotlichtmilieu ermittelt wird, weil diese
Szene als besonderer Brennpunkt der
Kriminalität angesehen wird, ist allge-
mein bekannt. dass auch innerhalb der 8
Landkreisinspektionen Münchens im
Rotlichtmilieu ständig Ermittlungen lau-
fen, ist kein Dienstgeheimnis, sondern
allgemeine Aufgabe der Polizei. In Pres-
semitteilungen wird seitens der Polizei ja
immer wieder darauf hingewiesen, dass
entsprechende Ermittlungen laufen, um
hierdurch eine generalpräventive Wir-
kung zu erzielen.

Umgekehrt wissen natürlich die Be-
troffenen dieser Szene, dass die Polizei
ständig ermittelt; auch verdeckt.

Dies ist also ein klassischer Fall von
konstruierter Sachverhaltsgrundlage
(Wolfgang hätte etwas von „verdeckten“
Ermittlungen an den Landtag geschrie-
ben), um einen Geheimnisverrat zu zim-
mern. Ein bayrisches Amtsgericht, im
Zentrum Münchens, in der Nähe des Ju-

stiz- und des Innenministeriums. Wo en-
det eigentlich die richterliche Unabhän-
gigkeit bei der Sachverhaltsschöpfung?

b) Geheimnisverrat durch Altbekann-
tes und Offenkundiges
Um die tatsächliche, konkrete Gefähr-
dung durch eine Verquickung zwischen
Polizeibeamten und Rotlichtmilieu auf-
zuzeigen, wollte Wolfgang Jandke auf
die mittlerweile bekannte Geschäftstätig-
keit dieses am „Leierkasten“ beteiligten
Polizeibeamten hinweisen. Gegen den
Leierkasten wurde seinerzeit nicht ermit-
telt, so dass eine Gefährdung des Ermitt-
lungsverfahrens, um das es in der Petiti-
on geht, ausgeschlossen war.

Dass gegen diesen Polizeibeamten
wegen Drogenbesitzes ermittelt wurde,
stand bereits im Oktober 1998 in der
Münchner Tagespresse.

Die Beteiligung des Polizeibeamten
mit 1,6 Mio. DM am „Leierkasten“ dien-
te also einigen Polizeibeamten als
schlechtes Beispiel, so dass auch diese
den Kontakt zum Rotlichtmilieu suchten.
Dies allein ist nicht strafbar. Auch Poli-
zeibeamte dürfen grundsätzlich in Bor-
dellen und Table-Dance-Bars verkehren.
Folglich ist der Hinweis auf dieses lega-
le, aber auffällige und als anrüchig ange-
sehene Verhalten solcher Beamten kein
Dienstgeheimnis. Zudem nannte Wolf-
gang noch nicht einmal den Vorort von
München, so dass aufgrund der zahlrei-
chen Vororte keinerlei Gefährdung hatte
entstehen können.

Somit liegt auch kein Geheimnisver-
rat vor.

c) Razzia + Pressemitteilung des PP
München aus 2/99
Ferner wird Wolfgang ein Geheimnisver-
rat angedichtet, weil er auf den Gründer
einer Table-Dance-Bar hinweist und die-
sen so umschreibt, dass es derselbe sei,
für den Beamte aus der Zivilen Einsatz
Gruppe seinerzeit das Darlehen für den
„Leierkasten“ gewährt habe, stellt eben-
falls kein Dienstgeheimnis dar. In Mün-
chen und Umgebung gibt es Hunderte
von Zuhältern.

Die Besitzverhältnisse am „Leierka-
sten“ wechseln laufend, so dass aufgrund
dieser allgemeinen Angaben keinerlei
Schlußfolgerungen auf bestimmte Perso-
nen gezogen werden können.

Außerdem betrifft diese Passage von
Wolfgangs Petition sowie der Hinweis
auf illegale Prostituierte, insbesondere
eingeschleuste Osteuropäerinnen, eine
Durchsuchung im November 1998, also
einen Vorgang, der kein Dienstgeheimnis
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sein konnte, weil die Razzia bereits
durchgeführt worden war und den Be-
troffenen und Beobachtern bekannt war.
Über eine öffentlich durchgeführte Raz-
zia darf nachträglich und unstreitig auch
der Petitionsausschuss des Bayerischen
Landtags informiert werden. Eine Ge-
fährdung laufender Ermittlungen ist of-
fensichtlich ausgeschlossen. 

Zudem war es vorliegend so, dass die
Presse über dieselbe Table-Dance-Bar im
Februar 1999 ausführlich berichtet hatte,
weil dort illegale Osteuropäerinnen unter
dem Verdacht der Prostitution festge-
nommen worden waren. Die Pressemit-
teilung wurde durch die Pressestelle 
des Münchner Polizeipräsidiums ver-
anlasst, was der Leiter der Pressestelle
des PP München unschwer bestätigen
kann.

Und so geht es munter weiter. – Man
hat nichts gegen Wolfgang, aber tut so,
als wenn man etwas hätte. Man scheut
sich auch nicht, von offizieller Seite
selbst geschaffene Informationen für die
Öffentlichkeit im nachhinein Wolfgang
als Geheimnisverrat anzulasten.

Eine Petition zur Last gelegt…
Was aber unseres Erachtens am spekta-
kulärsten und auch politisch hoch brisant
ist, stellt den Versuch dar, das Signal in
die bayrischen Verwaltungen zu senden,
dass man keine Petitionen an den Land-
tag richten dürfe, weil jeder Petent Ge-
fahr liefe, suspendiert, strafrechtlich ver-
folgt, um seine Gehaltseinkünfte ge-
bracht zu werden und so weiter:

Das AG München wertet rechtlich
zum Nachteil von Wolfgang Jandke, dass
das Schreiben von ihm an den Landtag
keinen Hinweis darauf enthalten habe,
dass es vertraulich zu behandeln sei. Das
ist unhaltbar.

Es gibt nicht eine Textpassage in der
Petition, die rechtlich ein Geheimnis
oder eine Gefährdungslage darstellen
(siehe beispielhaft 2.a) bis c). – Bereits
deshalb musste das Schreiben nicht als
vertraulich behandelt werden. Zum ande-
ren kann sich hieraus keine Konsequenz
für die Strafbarkeit ergeben.

Vielmehr zeigt uns diese Urteilspas-
sage, dass das Gericht die Petition offen-
sichtlich grundsätzlich als zulässig ange-
sehen hat und die Strafbarkeit an das Un-
terlassen eines Vertraulichkeitsvermerkes
geknüpft hat. Allerdings schweigt sich
die Amtsrichterin Bauer dann (erneut)
über die Voraussetzungen eines Unterlas-
sungstatbestands gemäß § 13 StGB aus,
obwohl es Wolfgang ein Unterlassen vor-
wirft.

Im übrigen konnte Wolfgang sich dar-
auf verlassen, dass der Ausschuss für
Eingaben und Beschwerden des Bayeri-
schen Landtags entsprechend seiner Ge-
schäftsordnung diese Petition – wie an-
dere – vertraulich behandelt; so geschah
es auch.

Wir verfügen inzwischen über ein
wissenschaftliches Gutachten über das
Petitionsrecht und sind uns von daher
noch sicherer, dass Wolfgang alle Vor-
aussetzungen, die an das Einbringen ei-
ner Petition wegen dienstlicher Angele-
genheiten zu stellen sind, eingehalten
hat.

Selbst in den offiziellen Darstellun-
gen des Bayerischen Landtags für die
Befassung von Petitionen heißt es:

„Der Eingabesteller kann aber auch
einer öffentlichen Behandlung seiner Pe-
tition widersprechen. In diesem Fall oder
wenn sonstige Gründe gegen eine öffent-
liche Erörterung sprechen, wird die Ein-
gabe in nichtöffentlicher Sitzung erör-
tert.“ (Hervorhebung von uns)

Genau so verfuhr der Ausschuss für
Eingaben und Beschwerden auch. Also –
was soll das Ganze anderes als andere
und nicht bloß Polizeibeamte abzu-
schrecken, ihre verfassungsgemä-ßen
Rechte nach Art. 115 der Bayerischen
Verfassung und Art. 17 des Grundgeset-
zes in An-spruch zu nehmen und Wolf-
gang fertig zu machen?

Abschließend möchten wir nicht ver-
säumen, uns ausdrücklich bei den Grü-
nen in Bayern zu bedanken. Sie sind die
einzige im Landtag vertretene politische
Kraft, die sich im Rahmen der bestehen-
den Möglichkeiten dieses Mobbing-Falls
(Wolfgang Jandke) und den eigentlichen
Unregelmäßigkeiten, die in der Polizei-
organisation, in den Missständen der
Führungsverantwortlichkeiten und
„schwarzen Schafen“ bei der Polizei
Bayerns, die offensichtlich ins Rotlicht-
milieu nicht bloß geschäftliche Kontakte
unterhalten, liegen, offen für das Opfer
und gegen die Täter stellen.

Das war bis vor fünf Jahren zwar nor-
mal. Heute finden wir dieses klare Rol-
lenverständnis eigentlich nur noch bei
den Grünen an, die sich in der Oppositi-
on befinden oder trotz Regierungseinbin-
dung – gewissermaßen als Ausnahmen –
bei Einzelpersönlichkeiten.

Auch uns Kritischen ist das Gut der
unabhängigen Rechtsprechung sehr
wichtig. Diese formale und gesetzlich-
rechtliche Unabhängigkeit muss aber
auch innerlich gelebt werden:

Ob von Abgeordneten oder Richtern.
Und sie muss sich auch qualitativ gegen-

prüfen lassen können. Wenn die Sachver-
haltsgrundlagen gebogen werden – wie
im Fall Wolfgang Jandke belegt – oder
abenteuerliche rechtliche akrobatische
Kunststückchen vollzogen werden (Peti-
tionsrecht), dann ist die Frage im Grunde
beantwortet, ob hier ergebnisbezogen
Recht gesprochen wird. Diese Frage ist
um so leichter zu beantworten, als dass
der Ablauf der Gerichtsverhandlung vom
9. März 2000 (siehe oben) der Urteils-
analyse entspricht.

Wir wünschen Wolfgang Jandke eine
ergebnisoffene und faire Verhandlung
vor dem Landgericht, die tatsächlich
nach den Regeln der bundesdeutschen
Strafprozessordnung verläuft und die in-
nere Kraft, diesen Ungerechtigkeiten und
Ehrverletzungen möglichst unbeschadet
mit seiner Familie im Hintergrund er-
folgreich standzuhalten.

Unsere Solidarität hat er.

Wofür bei uns wenig Verständ-
nis existiert, ist die Inschutz-
nahme von Personen wie dem

Münchner Polizeipräsidenten, Herrn Dr.
Koller (Herrn K.), der sowohl in den Fäl-
len des „Frei“todes von Silvia Braun und
Wolfgang Jandke als auch in anderen
Skandalen bei der Münchner Polizei ein
hohes Maß an Verantwortung trägt.

Ein anderes Problem ist für uns, dass
zeitgleich weitere Fälle wie der von
Wolfgang stattfinden. Sie werden bloß
nicht bekannt. Entweder lassen sich sol-
che couragierten Kollegen wie Wolfgang
gleich einsaften oder sogar ganz davon
abhalten, couragiert die Interessen für
Kollegen wahrzunehmen und Missstände
verbessern zu wollen. – Jedenfalls brin-
gen die Wenigsten dieses Standing zu-
stande. 

Dazu muss man auch sehen, dass
nicht bloß Wolfgang (oder jeder x-belie-
bige andere) die Konsequenzen zu tragen
hat, sondern eben auch seine Familie!

Das alles geschieht vor dem Hinter-
grund, dass es relativ viele Kollegen gibt,
die um gravierende Missstände wissen,
aber sich wegen der zu erwartenden Kon-
sequenzen nicht trauen, siehe den Fall
Wolfgang Jandke, dem eine Petition (es
ist unglaublich!) in der Bundesrepublik
Deutschland – ob in Bayern oder in
Köln, Wiesbaden, Berlin oder anderswo
eingebracht, sollte gleichgültig sein –
zum Strick gedreht werden soll.

Und wie viele unserer Kolleginnen
und Kollegen würden gerne nach Recht
und Gesetz und einfach menschlich fair
arbeiten. Aber der Preis ist sehr sehr
hoch.
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Meldungen und Infos
Zusammengestellt und kommentiert von Martin Herrnkind

„Schwarze Schafe“ Nr. 1
Westerland/Sylt. Ein Berliner erstattete
Strafanzeige gegen einen Westerländer
Polizeibeamten. Er sei während seines
Osterurlaubs zusammengeschlagen und
verletzt worden. Auch der Hamburger
Anwalt Rolf-Peter Rocke, Verkehrsex-
perte mit langjähriger Sylt-Erfahrung,
kennt das Problem: „Auf der Insel geht
es manchmal ziemlich rabiat zu“, sagt er.

Er sei mit seiner Frau aus dem In-Lo-
kal „Gogärtchen“ gekommen, schildert
der Urlauber den Vorfall. „Wir waren mit
dem Taxi zu unserem Haus in Kampen
gefahren, weil wir etwas getrunken hat-
ten“, erinnerte sich der Kaufmann. Den-
noch setzte sich die Ehefrau noch ein
Mal ans Steuer, um den Babysitter nach
Hause zu bringen. Noch vor der Haustür
wurde die Autofahrerin allerdings von
zwei Beamten kontrolliert, und eine
Blutprobe wurde angeordnet. Um ihre
Papiere zu holen, sei seine Frau noch ein-
mal ins Haus gegangen, so der Berliner,
und ein Beamter habe plötzlich ebenfalls
in der Tür gestanden.

„Als er nach mehreren Aufforderun-
gen, mein Haus zu verlassen, nicht ging,
habe ich versucht, ihn aus der Tür zu
drängen“, erzählt der Urlauber. Dann sei
der Polizist auf ihn losgegangen, habe
ihn brutal zu Boden geworfen, ihm
Handschellen angelegt und ihn geschla-
gen. Die Kinder, inzwischen wach ge-
worden, sahen zu. Die Folgen der Aus-
einandersetzung, eine gebrochene Rippe,
einen gebrochenen Finger und einen feh-
lenden Zahn, bestätigte der Arzt, den der
Kaufmann am nächsten Morgen aufsuch-
te. Das Opfer will den Beamten jetzt we-

gen Körperverletzung anzeigen.
Der Hamburger Rechtsanwalt und

Verkehrsexperte Rolf-Peter Rocke, der
die Ehefrau in dieser Sache vertritt, kennt
das Problem aus eigener Erfahrung. Seit
mehr als 25 Jahren bearbeitet der Jurist
auch Fälle auf Sylt. „Ähnliche Situatio-
nen kommen dort häufiger vor“, sagt er,
„allerdings nicht in dieser Härte“. Die
Polizei auf der Insel, so Rocke, gehe
„nicht unbedingt immer sensibel“ vor.
„Auf Sylt geht es eben manchmal etwas
ruppiger zu.“

Die Beamten weisen die Vorwürfe
zurück. Das vermeintliche Opfer habe
den Kollegen beleidigt, ja sogar getreten
und habe ihn ins Gesicht schlagen wol-
len, schildert der Sylter Polizeichef Rein-
hard Becker den Vorfall. Der Beamte sei
lange ruhig geblieben, erst dann habe er
den Urlauber zu Boden gebracht und ihm
Handschellen angelegt. Jetzt wird das
Gericht klären müssen, was wirklich in
jener Nacht passiert ist.
(vgl. DIE WELT, 27.4.2000; Journali-
stin: Deborah Knür)

„Schwarze Schafe“ Nr. 2
Hamburg. Gegen zwei Polizisten wird
wegen Körperverletzung im Amt ermit-
telt. Das bestätigte der Leiter des Dezer-
nats Interne Ermittlungen (DIE) der
Hamburger Innenbehörde, Thorsten
Mehles. Die Beamten hatten am Abend
des 3. April bei einer Massenschlägerei
vor einem Lokal in Billstedt eingegrif-
fen. Bei der Festnahme von neun Ver-
dächtigen wegen Körperverletzung, Wi-
derstandes gegen Polizeibeamte und ver-
suchter Gefangenenbefreiung soll es zu

Übergriffen gekommen sein. Ein am Bo-
den liegender und bereits festgenomme-
ner 57-jähriger Mann sei von Beamten
geprügelt worden. Drei Augenzeugen er-
statteten Anzeige. Insgesamt wurden
zwei Beamte und zwei der Streitenden
leicht verletzt.
(vgl. taz Hamburg, 5.4.2000, S. 21)

„Schwarze Schafe“ Nr. 3
Hamburg. In der Nacht zum 1. Mai kam
es zu einem größeren und juristisch um-
strittenen Polizeieinsatz. Auch wird ein-
zelnen PolizeibeamtInnen exzessive Ge-
walt vorgeworfen. Die Einsatzleitung be-
absichtigte, in der Roten Flora, einem al-
ternativen Stadtteilzentrum, gegen drei
Uhr morgens Personen aufzuspüren, die
am Abend im Anschluss an eine Demon-
stration Barrikaden auf dem Schulterblatt
errichtet und in Brand gesetzt hatten. 120
KonzertbesucherInnen saßen dafür bis
morgens um acht Uhr in der Flora fest –
ehe sie zur Wache gebracht wurden und
ihre Personalien abgeben mussten. Spre-
cherInnen der Roten Flora berichteten
von einem Mann, der nach seiner Fest-
nahme in der Revierwache 16 fünf Stun-
den lang misshandelt worden sein soll.

Los ging der Abend am entfernter ge-
legenen Dammtorbahnhof. Dort hatten
sich anlässlich des internationalen „Glo-
bal street day“ gegen 20 Uhr rund 500
DemonstrantInnen versammelt, um „die
Straße zurückzuerobern, reclaim the 
street“. Das taten sie mit einem musikun-
termalten Marsch, bis sie gegen 22 Uhr
auf das Schulterblatt im Schanzenviertel
einbogen. Dort warfen einzelne Demon-
strantInnen Steine gegen die Scheiben
mehrerer Banken und des Penny-Mark-
tes. Anschließend errichteten sie Barrika-
den. Zu dem Zeitpunkt, als diese in
Brand gesetzt wurden, waren in der Flora
bereits über einhundert Gäste, die auf das
Konzert einer baskischen Band warteten.

Dazu sollte es nicht mehr kommen.
Als PolizistInnen mit Räumfahrzeugen
anrückten, flogen ihnen Steine entgegen,
die sie mit Schlagstockeinsatz beantwor-
teten. NotärztInnen mussten an-
schließend mehrere DemonstrantInnen
versorgen und ins Krankenhaus bringen.
BeobachterInnen sprechen von über 30

„Schwarze Schafe“
Unter der Rubrik „Schwarze Schafe“ sam-
meln wir Polizeiübergriffe im Verständnis
dienstlicher Verfehlungen zum Nachteil der Rechte von BürgerInnen.
Die Überschrift „Schwarze Schafe“ ist selbstverständlich ironisch gemeint, weil
sie im Jargon der PolitikerInnen und Polizeipressestellen allgemein verharmlo-
send verwendet wird.
Wir vertreten auch nicht die These, dass nur Wahrheit ist, was gedruckt wurde.
Möglicherweise ist die eine oder andere Anschuldigung der Polizei durch die Me-
dien ungerechtfertigt. Für wahrscheinlicher halten wir aber, dass das Gros aller
Übergriffe weder zu einem Presseskandal noch zu einem Gerichtsverfahren führt.
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Verletzten. Laut Innenbehörde wurden
auch 16 PolizistInnen verwundet.

Mindestens zwei Stunden lang war
die Flora anschließend noch geöffnet. Ei-
nige enttäuschte KonzertbesucherInnen
gingen raus, PassantInnen von außen ka-
men rein. Gegen drei Uhr morgens dann
riegelte die Polizei das Gelände rund um
die Flora ab und verkündete ihre Forde-
rung, die Personalien von allen aufneh-
men zu wollen, die sich noch im Gebäu-
de befanden. Denn dorthin, so die Be-
gründung, seien „Straftäter“ geflohen.

Eine Flora-Besucherin, der infolge
Schlagstockeinsatzes vier Finger gebro-
chen worden waren, schilderte ihre
Wahrnehmung gegenüber der taz folgen-
dermaßen: Sie befand sich gerade im Ge-
bäude der Roten Flora, als draußen auf
dem Schulterblatt Barrikaden in Brand
gesetzt wurden. Als sie wieder auf die
Straße trat, beobachtete sie Auseinander-
setzungen zwischen PolizistInnen und
DemonstrantInnen, in die sie dann ver-
wickelt wurde: Uniformierte versetzten
ihr einen Schlag in den Magen. Sie tau-
melte. In Panik wollte sie in die Flora
fliehen und rannte den Seiteneingang
hoch, wo sich viele Leute drängelten –
auch, weil dort demnächst das Konzert
der baskischen Band losgehen sollte.

„Plötzlich waren auch da Polizisten
und haben zugeschlagen“, erinnerte sie
sich. Intuitiv riss sie beide Arme zum
Schutz vor den Knüppeln über den Kopf
– „und dann habe ich es auf die Finger
bekommen“. An beiden Händen sind je-
weils zwei Finger gebrochen. So wie die
Bruchstellen verlaufen, müssten es zwei
Schläge gewesen sein.

Die Innenbehörde hatte den Polizei-
einsatz damit begründet, sie habe gegen
Straftäter vorgehen und diese festneh-
men wollen. Von einer Festnahmesituati-
on kann hier indes keine Rede sein. „Sie
hätten mich locker mitnehmen können“,
sagte das Polizeiopfer. „Aber sie haben
zugeschlagen und sind gegangen.“

Da die Flora später von der Polizei
abgeriegelt wurde, hatte sie die ganze
Nacht in dem Gebäude verbracht. Zu-
sammen mit rund 120 anderen wurde sie
am nächsten Morgen mit Sonderbussen
zur Personalienfeststellung auf Polizei-
wachen gebracht. Vier bis fünf Mal habe
sie vergeblich nach einem Arzt gefragt.
Erst als die anderen Festgenommenen
ankündigten, ihre Passabgabe bis zur
Freilassung der Verletzten zu verwei-
gern, riefen die BeamtInnen einen Kran-
kenwagen an.

„Die Polizisten müssen gesehen ha-
ben, dass ich vor der Flora nur gestanden

habe“, betonte die Zeugin. „Sie haben
einfach willkürlich drauflos geschlagen.“
Das Polizeiopfer musste operiert werden;
beide Arme müssten bis zu den Ellenbo-
gen etwa sechs Wochen lang eingegipst
bleiben. Eine Krankenschwester habe
gesagt, dass Schläge kräftig sein müssen,
wenn sie Finger brechen. Und dass es
„sehr gut gewesen ist, dass ich meinen
Kopf geschützt habe“.

„Die Taten, um die es ging, wurden
Stunden vorher begangen“, so Flora-An-
wältin Ursula Ehrhardt am Einsatztag.
„Die Chance, diese Leute in der Flora zu
kriegen, war minimal“. Mit diesem Ein-
wand fand sie in der Nacht bei der Poli-
zeiführung indes kein Gehör. AnwältIn-
nen wurden nicht in das Gebäude he-
reingelassen. Als Ehrhardt auf der zu-
ständigen Wache darauf pochte, wurde
sie mit der Erklärung abgewiesen, sie
könne ihren anwaltlichen Rat erteilen,
wenn die Polizei die Identität der Flora-
BesucherInnen aufgenommen habe.

Als Verhandlungsführer schalteten
sich gegen vier Uhr schließlich die Bür-
gerschaftsabgeordneten Manfred Mahr
(GAL) und Norbert Hackbusch (Regen-
bogen) ein. Ihnen habe die Polizei deut-
lich gemacht, so Mahr, dass sie auf den
Personalien aller Flora-BesucherInnen
bestehen würde. „Es war eindeutig, dass
sie das Gebäude aufbrechen und reinge-
hen, wenn die BesucherInnen nicht
selbst rauskommen“, so Mahr, der auch
Mitbegründer der Kritischen PolizistIn-
nen war. Verhandlungsspielraum habe es
keinen gegeben. Auch der Regenbogen-
Abgeordnete Hackbusch kritisierte das
Festhalten von 120 Menschen in einem
Gebäude, weil sich unter ihnen einzelne
Personen versteckt halten sollten. Das sei
eine „Demonstration von Stärke, die
übertrieben war“. Flora-SprecherInnen
sagten nach dem Einsatz, viele der Besu-
cherInnen hätten es als Freiheitsberau-
bung empfunden. Tagsüber demonstrier-
ten rund 300 Menschen gegen den Ein-
satz.

Mahr betonte, dass die Vorwürfe ge-
gen einzelne DemonstrantInnen nicht der
Flora an sich angelastet werden könnten.
Denn „nichts wurde aus der Flora heraus
begangen“. Insofern sah er es als Erfolg,
dass weitere Eskalation verhindert und es
vermieden werden konnte, dass die Poli-
zei gewaltsam in das Gebäude eindrang.
Obwohl dann doch noch BeamtInnen in
der Flora waren. Als die BesucherInnen
bereits auf der Wache waren, durchsuch-
ten PolizistInnen das Gebäude und bra-
chen mehrere Türen auf.

Ein Sprecher des Stadtteilzentrums

erklärte am 3. Mai: „Wir beabsichtigen,
alle rechtlichen Maßnahmen einzuleiten,
um den Polizeieinsatz zu überprüfen.
Neben strafrechtlichen Anzeigen wegen
Übergriffen wird wohl auch eine Fest-
stellungsklage vor dem Verwaltungsge-
richt eingereicht, um die Rechtswidrig-
keit der Polizeiaktion gegen die Rote
Flora zu belegen.
(vgl. taz Hamburg,
2.+3.+4.+6.+8.5.2000, S. 21)

„Schwarze Schafe“ Nr. 4
Hamburg. Die Rechtsanwältin Gül
Pinar legte Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen PolizistInnen ein, die sie am 4.
Juni am Rande der antifaschistischen De-
monstration in Wandsbek festgenommen
hatten. Pinar wollte einer Mandantin
rechtlich beistehen, die zuvor in Gewahr-
sam genommen worden war. Diese be-
fand sich zwischen den Polizeiabsper-
rungen auf dem Weg nach Hause. Polizi-
stInnen aus Wuppertal hielten die Frau
auf. Nachdem sie auf ihrem Heimweg
bestand, brachten die BeamtInnen sie zu
einem Gefangenentransporter. Die Poli-
zei verweigerte der Anwältin, hinter die
Absperrung zu ihrer Mandantin zu tre-
ten. Als sie das dennoch tat, wurde sie
vorübergehend festgenommen und aufs
Revier gebracht.
(vgl. taz Hamburg, 6.6.2000, S. 21)

„Schwarze Schafe“ Nr. 5
Berlin. Einmal mehr haben BürgerInnen
anlässlich der alljährlichen Auseinander-
setzungen zum 1. Mai Polizeiübergriffe
beklagt. Die Veranstalter der Demonstra-
tion sprechen in einer Bilanz von über
200 Verletzten auf Seiten der Demon-
strantInnen, die Polizei meldete 279 Ver-
letzte auf ihrer Seite. Ganze elf Anzeigen
liegen gegen Polizeibeamte vor.

Das Polizeiverhalten während der
Demonstration wurde von der Arbeitsge-
meinschaft (AG) gegen Polizeigewalt
des „Komitees für Grundrechte und De-
mokratie“ beobachtet. 16 Teams von je
zwei Beobachtern hatten die Ereignisse
verfolgt, darunter Prominente wie der
Politikprofessor Wolf-Dieter Narr, Hans
Coppi, der Bundestagsabgeordnete
Hans-Christian Ströbele (Grüne) oder
der PDS-Abgeordneten Freke Over. Sie
dokumentierten das Geschehen mit Fo-
tos, Videoaufnahmen und Gedächtnis-
protokollen. Demnach hätte die Demon-
stration friedlich beendet werden kön-
nen, wenn die Polizei sich zurückgehal-
ten hätte. „Erst erfolgten Festnahmen,
dann kam die Eskalation“, so sei die Rei-
henfolge der Ereignisse gewesen, sagte
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eine Sprecherin. Ohne die Eingriffe der
Beamten hätte die Veranstaltung friedlich
mit der Kundgebung enden können, un-
terstrich Olaf Griebenow. Die Rechtsan-
wältin Petra Schlagenhauf widersprach
zentralen Aussagen der Polizei. Die An-
wältin sagte, es seien nicht Polizisten aus
dem Spalier am Rande des Zuges gewe-
sen, die eingegriffen hätten. Vielmehr sei
eine Polizeikette der 23. Einsatzhundert-
schaft südlich vom Segitzdamm her
kommend in die Spitze des Demonstrati-
onszuges eingedrungen. Dort habe diese
Gruppe gezielt einzelne Personen her-
ausgegriffen. Dies vermittelt Schlagen-
hauf zufolge den Eindruck, die Aktion
am Oranienplatz sei von der Polizei ge-
plant und keine Notwehr gewesen.
Rechtsanwalt Dieter Hummel ist absolut
überzeugt davon, dass die Polizei das
auslösende Moment für die Krawalle
war. Nach Angaben von Hummel hatte
der Führungsblock der Demo den Orani-
enplatz zu drei Vierteln umrundet, als Po-
lizisten ohne ersichtlichen Grund von
hinten in Richtung Demospitze losge-
stürmt seien. Diese habe daraufhin ver-
sucht, wegzurennen. In diesem Moment,
so Hummel, seien von der anderen Seite
Steine geflogen. Ähnliches berichtet
auch Freke Over. Das Vorpreschen der
Polizei zu diesem Zeitpunkt sei „takti-
scher Schwachsinn“. Festnahmen hätten
auch später stattfinden können. Zu Aus-
schreitungen, glaubt Over, wäre es aber
auf jeden Fall gekommen. „Auf beiden
Seiten“ habe es genug Gewaltbereite ge-
geben. Over warf der Polizei auch vor,
sie habe die Beobachter nur so lange ak-
zeptiert, wie diese kein Beweismaterial
sicherten. Dann jedoch seien die Beob-
achter angerempelt und abgedrängt wor-
den.

Die AG habe 50 Fälle von brutalen
Polizeiübergriffen registriert. Nach AG-
Angaben hätten Polizisten offensichtlich
Unbeteiligte geschlagen und gezielt ein-
zelne Menschen aus dem Demonstrati-
onszug herausgegriffen und festgenom-
men. Erst daraufhin hätten Kundge-
bungsteilnehmer Flaschen, Dosen und
andere Gegenstände auf die Polizisten
geworfen.

Der Sprecher der Berliner Innenver-
waltung, Stefan Paris, erklärte dagegen,
die Gewalt sei eindeutig von den Demon-
stranten ausgegangen. „Die Festnahmen
gab es nach den Steinwürfen“, sagte er
und stützte sich dabei auf die Videoauf-
nahmen der Polizei.

Auch die Mediengewerkschaft Ber-
lin-Brandenburg beklagte am 3. Mai,
dass Journalisten von Polizisten geschla-

gen worden seien, obwohl sie deutlich
ihre Presseausweise gezeigt hätten.
»Deinen Presseausweis kannst du dir an
die Hutnadel stecken«, so die unmissver-
ständliche Aufforderung zu einem Platz-
verweis gegenüber einem Journalisten in
Berlin-Kreuzberg. Mitglieder der IG Me-
dien erklärten, dass sie als Beobachter
der Demonstration von Polizisten mit
Schlagstöcken vertrieben worden waren,
obwohl sie deutlich mit Ausweisen, Pres-
sebinden und mündlichen Hinweisen auf
ihre Tätigkeit hingewiesen hatten. Ge-
genüber der Jungen Welt berichtete Mat-
thias von Fintel, Gewerkschaftssekretär
in Berlin-Brandenburg: »Bisher haben
uns vier Kolleginnen und Kollegen ge-
meldet, dass sie tätlich angegriffen wur-
den. Teilweise erwägen sie, Anzeige zu
erstatten.« Es sei davon auszugehen, dass
weitere Journalisten betroffen sind. Fin-
tel weiter: »Wir haben eine Pressemittei-
lung herausgegeben, weil zum Beispiel
im Tagesspiegel stand, dass es im Gegen-
satz zu den Vorjahren keine Übergriffe
gegen Journalisten gegeben habe. Das ist
nachweislich falsch«.

Ein kurdischer Pressefotograf wurde
von einem Polizisten mit einem bereits
abgebrochenen Schlagstock am Kopf
attackiert und verletzt. Er mußte ins
Krankenhaus eingeliefert werden. Es
gibt einen Zeugen und Fotos, die den
Übergriff dokumentieren und bei einer
Anzeige als Belege für die unangemesse-
ne Polizeigewalt diesen sollen.

Die IG Medien fordert die Polizei er-
neut auf, diese Übergriffe aufzuklären
und die Mitglieder der Presse in Zukunft
nicht bei ihrer Arbeit zu behindern. Es sei
die Pflicht der Polizei, Journalistinnen
und Journalisten bei ihrer Arbeit zu
schützen, nicht sie zu behindern. »Wir
werden uns an die Polizei wenden.
Schließlich hat sie beteuert, alle Über-
griffe aufzuklären. Genau dazu wollen
wir sie drängen. Sie müssen gegen sich
selbst ermitteln«, hofft Fintel. Bereits im
vergangenen Jahr hatte es am Abend des
1. Mai zahlreiche Übergriffe gegen Jour-
nalistinnen und Journalisten gegeben.
Sämtliche Versuche, Ermittlungen gegen
die schlagenden Polizisten einzuleiten,
waren allerdings im Sande verlaufen.

Einzelne Polizeiübergriffe wurden
über die Medien publik, so derjenige des
Clemens G. aus Friedrichshain. Gegen
23.30 Uhr wären in der Nähe des U-
Bahnhofes Görlitzer Bahnhof plötzlich
Zivilbeamte auf den 31jährigen zuge-
stürmt. Er wurde festgenommen und in
einen silbernen VW-Bus gebracht. Nach
Zeugenaussagen soll G. körperlich un-

versehrt gewesen sein. Doch im Bereit-
schaftsgefängnis sei er verletzt angekom-
men, sagte der Anwalt Ullrich von Kling-
gräff, der auch von „Folter“ sprach. Nach
von Klinggräff habe sich folgendes er-
eignet: Nach fünfminütiger Fahrt,
während der G. den Kopf stets gesenkt
halten muss und so das Fahrtziel nicht er-
kennen kann, zwingen ihn die Zivilpoli-
zisten an einer abgelegenen Stelle zum
Aussteigen. Dann dreschen sie mehrere
Minuten lang auf den Friedrichshainer
ein. »Das ist erst der Anfang, danach
geht’s weiter«, rufen die Beamten dem
Mann zu.

Einige sind vermummt, andere haben
ihre T-Shirts oder Jacken über das Ge-
sicht gezogen. »Wir brechen Dir gleich
die Knie, danach kannst Du nicht mehr
laufen«, heißt es. Anfangs sagt G. noch:
»Das ist also Euer Aha-Konzept.« Aha –
»Aufmerksamkeit, Hilfe, Appell« – ist
die Bezeichnung für das öffentlichkeits-
wirksam vorgestellte Deeskalationskon-
zept der Sicherheitsbehörden im Vorfeld
des 1. Mai. Die Antwort der Peiniger ist
deutlich: »Du wirst gleich Dein Aha-Er-
lebnis haben.«

Irgendwann stellt sich Clemens G.
ohnmächtig. Die Beamten kneifen ihn in
die Brustwarze, um eine simulierte Ohn-
macht auszuschließen. Dann bringen sie
ihn zur medizinischen Behandlung in die
Feuerwehrwache Wiener Straße, später
zum Bereitschaftsgericht am Tempelho-
fer Damm.

G.s Rechtsanwalt von Klinggräff
stellt bei einem Besuch in der Untersu-
chungshaft fest: »Das ganze Gesicht ist
übersät von Verletzungen, insbesondere
Schürfwunden. Er hat überall Hämato-
me, beide Augen sind angeschwollen.«
Die Polizei beschuldigt ihn, nach dem
Ende der Demo einen Stein geworfen zu
haben. G. bleibt in Untersuchungshaft.
Ihm wird schwerer Landfriedensbruch
vorgeworfen.

In der Haftanstalt Moabit wird Cle-
mens G. mit einem anderen Häftling zu-
sammen in eine Zelle gesperrt, der mit
der Hautkrankheit Skabies (Krätze) infi-
ziert ist, einer Krankheit, in der Milben
Eier unter der Haut ablegen und so näs-
sende, teils chronische Ekzeme mit Ei-
terbildung verursachen. G. wird deshalb
der Hofgang sowie ein Besuch des An-
walts verweigert. Die Begründung: In-
fektionsgefahr. Eine Verlegung ins Haft-
krankenhaus wird abgelehnt.

Ein weiterer Fall wurde folgender-
maßen berichtet: In der Nacht zum 2.
Mai, kurz nach Mitternacht, rennen sie-
ben mit Tonfa-Schlagstöcken bewaffnete
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Männer plötzlich im Bereich der Kott-
busser Tor / Kreuzung Mariannenstraße /
Reichenberger Straße auf am Straßen-
rand stehende Passanten zu. Sie prügeln
wie wild auf ein Paar ein und laufen dann
weiter. Wenig später ruft ein anderer Um-
stehender den Tonfa-Trägern »Zivis«
hinterher. Die siebenköpfige Gruppe
wendet sich dem Mann zu, schlägt ihm in
den Magen und entfernt sich wieder.

Bei der Truppe in Zivil handelt es
sich um vier Angehörige der Abteilung
Personenschutz im Landeskriminalamt
sowie drei Mitglieder der »Arbeitsgrup-
pe Hooligan« der Polizeidirektion zwei.
Die Personenschützer sind an diesem Tag
mit der Bewachung von Polizeipräsident
Hagen Saberschinsky beauftragt gewe-
sen. Nachdem sie ihren Chef sicher nach
Hause gebracht haben, kehren sie nach
Kreuzberg zurück und mischen mit.

Doch zwei (sehr junge) Aufklärer,
Angehörige der Abteilung 63 des Lan-
deskriminalamts (MEK/SEK), die als
Beobachter in Zivil eingesetzt waren, be-
obachten das Treiben ihrer Kollegen.
Und werden daraufhin bedroht: »Wenn
ihr uns anzeigt, dann kriegen wir Euch«.
Sätze wie »Da sind sie ja wieder, die Ge-
fahrensucher« fallen.

Ein Bereitschaftspolizist des zweiten
Zuges der 23. Einsatzhundertschaft be-
grüßt die Zivilen freundschaftlich mit
Handschlag und bestätigt den LKA-Auf-
klärern, dass es sich um Polizisten han-
delt. Erst vier Tage später erstattet die
LKA-Beamtin Anzeige und benennt
ihren Kollegen als Augenzeugen. Die Er-
mittlungen gestalten sich jedoch schwie-
rig. Am 19. Mai fand eine Gegenüber-
stellung statt. Sie war erforderlich, weil
die Polizistin die von ihr angezeigten Be-
amten auf Fotos nicht identifizieren
konnte. Nach Informationen der „Berli-
ner Zeitung“ konnte die Polizistin bei der
Gegenüberstellung nur vier der Täter
identifizieren. Die Beamtin habe aber
keinem Polizisten eine Tat wie Schlagen
oder Treten zuordnen können, verlautete
am Wochenende aus Polizeikreisen. Da-
mit sei zwar klar, dass die Beamten vor
Ort in Kreuzberg gewesen seien, nicht
aber, ob sie am 1. Mai wirklich grundlos
auf Passanten eingeschlagen haben.

Außer der Anzeige der Polizistin liegt
gegen die sieben Beamten nichts vor. Die
Personalien der Opfer sind bisher nicht
bekannt: Als sie bei einem Polizisten An-
zeige gegen seine Kollegen erstatten
wollten, wurden sie von diesem an einen
Polizeiabschnitt verwiesen. Die Polizei
geht davon aus, dass es sich bei den Ge-
schädigten um ein Paar aus Westdeutsch-

land handelt. Ein Polizeibeamter später:
„Warum sie aber keine Anzeige, noch
nicht einmal gegen Unbekannt gestellt
haben, wenn sie grundlos geschlagen
wurden, wissen wir auch nicht“.

Polizeipräsident Saberschinsky sagte,
die Verdächtigten hätten »deutlich und
glaubhaft dienstlich erklärt, dass diese
ungeheuerlichen Vorwürfe auf sie nicht
zutreffen«. Die Staatsanwaltschaft teilt
mit, dass die Beamten eingeräumt haben,
zum besagten Zeitpunkt an dem Ort des
Geschehens gewesen zu sein, und be-
schlagnahmt ein Polizeivideo. Die Frak-
tionschefin der Grünen, Renate Künast,
bezeichnete die Anzeige als ausgespro-
chen positiven Vorgang. Normalerweise
würden Polizeibeamte „notorisch in die
Luft gucken“, wenn sie Kollegen bei
Straftaten beobachteten.

Rechtsanwalt Ullrich von Klinggräff
vermutete, dass es sich nicht um dieselbe
Gruppe von Zivilpolizisten, die seinen
Mandanten Clemens G. in der Mangel
hatte, handelte. Inzwischen gebe es ver-
mehrte Hinweise auf Übergriffe durch
Polizisten in Zivil. Klinggräff berichtete
in diesem Zusammenhang auch, dass der
Geschichte seines Mandanten auf einer
Pressekonferenz eher wenig Glauben ge-
schenkt wurde.

Unter den 401 Personen, die am 1.
Mai festgenommen wurden, war auch ein
Polizist aus Leipzig. Kurz nach Beginn
der Straßenschlacht auf dem Oranien-
platz hatte der 27-Jährige eine Sektfla-
sche auf einen Wasserwerfer geworfen.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwe-
ren Landfriedensbruch vor. Wie Justiz-
sprecher Martin Steltner sagte, hatte das
Amtsgericht Tiergarten gegen den Polizi-
sten aus Leipzig einen Haftbefehl erlas-
sen, der jedoch außer Vollzug gesetzt
wurde. Der Polizist war vorläufig vom
Dienst suspendiert worden. Der Leipzi-
ger Polizeipräsident hatte eine dienst-
rechtliche Prüfung der Vorgänge ange-
ordnet. „Ermittlungen sollen klären, ob
der Vorwurf aufrechterhalten werden
kann“, sagte Steltner.

Der Polizist begründet seine Tat da-
mit, dass er zuvor bei einem Polizeiein-
satz geschlagen worden war.

Ein von der Jungen Welt interviewter
Betroffener schilderte seine Erlebnisse
unter anderem: „(...) Der Oberhammer
ist, dass uns die ganze Zeit nicht erlaubt
wurde, einen Anwalt zu informieren, was
ja irgendwie schon ein Grundrecht ist.“

JW: „War überhaupt kein Telefonge-
spräch erlaubt?“

B: „Kein einziges.“
JW: „Wie verhielten sich die Beam-

ten den Inhaftierten gegenüber?“
B: „Als ich nach einem Zettel und

Stift gefragt habe, um mich zu beschäfti-
gen, habe ich zur Antwort bekommen:
»Wie wär’s mit Fliesen zählen?« Als wir
rausgelassen wurden, hat jemand gefragt,
was jetzt passiert. Der Polizist meinte:
»Na, jetzt kommt ihr richtig in den
Knast.« Das lief die ganze Zeit so. Aber
ich weiß, dass da andere heftigere Sa-
chen mitgemacht haben. Die Polizisten
haben wohl in einem Fall gemeint: »Du
siehst ja noch echt total gut aus. Mach
bloß kein Blödsinn, sonst brech’ ich dir
sofort den Arm.« Aber das mit dem An-
walt ist schon ein Knackpunkt. Die Ka-
pazitäten der Polizei waren völlig überla-
stet, weil viel zuviel Leute festgenom-
men wurden. Die konnten die Masse in
den 24 oder 48 zugelassenen Stunden gar
nicht bewältigen. Auch die Gefängnis-
räumlichkeiten waren völlig überlastet.
Klar, dass da kein wirklich rechtsstaatli-
cher Ablauf mehr gewährleistet ist. Da
passiert 15 Stunden gar nichts, solange,
bis eben von außen irgendwelche Freun-
de, Bekannte Druck machen und der An-
walt es schafft, von sich aus Kontakt auf-
zunehmen, und dann kommt man relativ
schnell raus. Wenn das nicht passiert,
versauert man da drin und es kümmert
sich auch keiner um einen. Die machen
in der Zeit nicht mal eine erkennungs-
dienstliche Untersuchung. Die machen
gar nichts.“

Die PDS forderte als Konsequenz aus
dem 1. Mai, dass Polizisten Erkennungs-
marken tragen. Der Einsatz von Zivilbe-
amten auf Demonstrationen müsse unter-
bleiben, da diese oft verkleidet wie Auto-
nome die Stimmung anheizten.

Im vergangenen Jahr war nach dem 1.
Mai gegen 19 Polizisten wegen Körper-
verletzung im Amt ermittelt worden. Ge-
gen zwei soll mittlerweile Anklage erho-
ben worden sein.
(vgl. Die Welt, 2.5.; 3.5.; 6.5.; 13.5.;
Berliner Zeitung, 3.5., 6.5., 13.5.,
22.5.; Süddeutsche Zeitung, 6.5., S. 9;
10.5., S. 15; Junge Welt, 4.5., 6.5.,
12.5.; Jungle-World, 17.5.; taz Berlin,
18.4., S. 20; 20.4., S. 21; 3.5., S. 19;
4.5., 20; 6.5., S. 26; 12.5.; 13.5., S. 19)

„Schwarze Schafe“ Nr. 6
Berlin. Beim fünften Versuch, den 24-
jährigen Tunesier Atef B. abzuschieben,
soll er nach Aussagen seiner Verwandten
und eines katholischen Geistlichen, der
den Abschiebehäftling betreut, von Poli-
zeibeamten stark misshandelt worden
sein. „Er hat Blutergüsse am Kopf und
im Bauchbereich und Hautabschürfun-
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gen an den Beinen erlitten, weil ihm Fuß-
fesseln angelegt wurden“, hatte sein
Cousin Erfan Sherif erfahren. Bei einem
früheren Abschiebeversuch sei er beim
Transport zum Flughafen auf eine Bahre
geschnallt worden. Ein anderes Mal sol-
len Polizeibeamte ihm mit einem nassen
Lappen den Mund zugehalten haben, da-
mit er nicht schreien konnte. Er sei als
„Arschloch“ und „Scheiß-Islamist“ be-
schimpft worden.

Der migrationspolitische Sprecher
der Grünen im Abgeordnetenhaus, Hart-
wig Berger, forderte am Wochenende die
sofortige Freilassung und Duldung des
24-jährigen Tunesiers. Atef B. habe „pa-
nische Angst“ nach Tunesien zurück zu
müssen. Er sei Mitglied der verbotenen
islamischen Oppositionspartei Nahda
und habe wegen Verteilens von Propa-
gandamaterial im Gefängnis gesessen.
Sein Cousin erklärte gegenüber der taz,
dass Atef B. in der dem Abschiebever-
such vorangegangenen Woche von einem
tunesischen Gericht zu 15 Jahren Haft
verurteilt worden ist.

Atef B. kam 1998 nach Deutschland.
Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Im
Abschiebegefängnis schnitt er sich die
Pulsadern auf. Der Polizeiärztliche
Dienst diagnostizierte anschließend
schwere Depressionen. Diese seien je-
doch medikamentös behandelbar und
machten ihn nicht haft- oder reiseun-
fähig. Atef B. trat nach Angaben seines
Cousins mehrere Male in einen Hunger-
und Durststreik, um auf seine Situation
aufmerksam zu machen. Atef B. hat vier
Onkel in Berlin, die deutsche Staatsbür-
ger sind. Sie erklärten sich bereit, ihn im
Falle einer Freilassung finanziell zu un-
terstützen.

Misshandlungen in der Abschiebehaft
sind laut Berger keine Seltenheit. Er will
wegen der Zustände in den beiden Ab-
schiebegefängnissen jetzt den Bundes-
tagsausschuss für Menschenrechte ein-
schalten. Die Zahl derer, die ein Jahr und
länger in Abschiebegewahrsam verbrin-
gen, nehme zu. Ein Freiheitsentzug dürfe
nur unmittelbar vor der Abschiebung er-
folgen.

Innensenator Eckart Werthebach
(CDU) bestritt am 5. Juni, dass Atef B.
misshandelt wurde. Vor dem Innenaus-
schuss erklärte Werthebach, dies sei „frei
erfunden“. Dem Abgeordneten Berger
warf Werthebach eine „beinahe verleum-
derische Handlungsweise“ vor.

Berliner Polizisten hätten den Mann
an Beamte des Bundesgrenzschutzes
übergeben, die ihn ins Flugzeug gebracht
hätten. Dort habe er sich gewehrt, worauf

ihn die Beamten mit dem Kopf gegen die
Kopfstütze des Vordersitzes gedrückt
hätten. Weil der Mann laut geschrien
habe, habe die Flugzeugbesatzung BGS
und Abschiebehäftling aus der Maschine
verwiesen.

Werthebach erklärte, Atef B. sei we-
gen einer Straftat in Abschiebehaft ge-
nommen worden, und rückte ihn damit in
eine kriminelle Ecke. Was Werthebach
verschwieg: Bei der Straftat handelt es
sich lediglich um einen Verstoß gegen
die Auflage, Leipzig nicht zu verlassen.
Atef B., der im Laufe seines Asylverfah-
rens von Berlin nach Leipzig verlegt
wurde, sei wegen eines Termins bei sei-
ner Rechtsanwältin nach Berlin gereist,
erklärte der Cousin gegenüber der taz.

Werthebach sah keinen Anlass, den
abgelehnten Asylbewerber freizulassen,
wie PDS und Grüne gefordert hatten.
Atef B. entziehe sich seiner „Pflicht aus-
zureisen“, so der Innensenator. Dies sei
der einzige Grund, warum er noch in Ab-
schiebehaft sitze.
(vgl. taz Berlin, 5 + 6.6.2000 S. 20)

„Schwarze Schafe“ Nr. 7
Berlin. Ein Kommunikationswissen-
schaftler türkischer Abstammung hat ge-
gen Berliner Polizeibeamte Anzeigen
wegen Körperverletzung im Amt und un-
terlassener Hilfeleistung erstattet.

Der 41-jährige D. hatte am Abend des
13. Mais eine Party in seiner Wohnung in
einem Gartenhaus in der Yorkstraße ge-
feiert. Gegen Mitternacht rief jemand die
Polizei wegen ruhestörenden Lärms. Ob-
wohl D. die Musik sofort ausmachte, als
er einige Beamte im Hof sah, hatte er
kurz darauf ungeladenen Besuch. Vier
Beamte hatten die Tür, die nicht abge-
schlossen war, aufgedrückt und durch-
suchten die Wohnung. Der Grund: Vom
Hof aus hatten sie einige Hanfpflanzen
im Fenster gesehen. Obwohl er darauf
hinwies, dass es sich um THC-freie
Pflanzen handele, bestanden die Beam-
ten auf einer Mitnahme. Erst nach mehr-
maligem Bitten händigte der Beamte,
den D. für den Einsatzleiter hielt, seine
Dienstnummer aus. D. hatte ihm von sich
aus seinen deutschen Pass und seinen
Presseausweis gezeigt. Weil die Party ein
Stockwerk höher stattfand, bekamen die
Gäste von dem Einsatz nichts mit.

Darüber, was auf dem Weg zur Straße
passierte, wo die Beamten in ihrem Fahr-
zeug ein Protokoll aufnehmen wollten,
gehen die Versionen weit auseinander.
Die Polizei behauptet, D. sei bei dem
Versuch, ihm Handschellen anzulegen,
zusammen mit einem Beamten auf den

Gehweg gefallen. D. dagegen erklärt,
beim Passieren der Hofdurchfahrt seien
ihm gewaltsam die Dienstnummer abge-
nommen und Handschellen auf dem
Rücken angelegt worden. Beim Betreten
des Gehweges sei er mit großer Wucht
auf den Boden gestoßen worden, wo er
kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Noch
am Boden liegend, sei auf ihn eingetreten
worden. Das Ergebnis der ärztlichen Dia-
gnose: Er musste mit einer offenen Na-
senbeinfraktur, einem Schädelhirntrauma
und zahlreichen Hämatomen ins Kran-
kenhaus gebracht und mehrmals operiert
werden.

Für all das, was sich auf der Straße
abspielte, gibt es mehrere Zeugen. Ver-
wunderlich ist, dass einer davon, der den
Beamten ausdrücklich sagte, dass er als
Zeuge zur Verfügung stehe, lediglich
eine Vorladung zu einer Beschuldigten-
vernehmung erhalten hatte.

Gegen D. laufen Anzeigen wegen des
Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-
gesetz und Widerstand. D., der auch für
das Fernsehen arbeitet, wollte Mitte Mai
mit den Dreharbeiten zu einem Doku-
mentarfilm beginnen, Thema: „Auslän-
derfeindlichkeit“. Das Projekt muss we-
gen seiner andauernden Arbeitsunfähig-
keit auf unbestimmte Zeit verschoben
werden.
(vgl. taz Berlin, 10.6.2000, S. 21)

„Schwarze Schafe“ Nr. 8
Darmstadt. Weil ein Rüsselsheimer Au-
tofahrer am Samstag, den 15. April, ge-
gen 18 Uhr, an der Kreuzung von Hes-
senring und Varkausstraße eine Schreib-
arbeit auf dem Kotflügel eines Polizei-
wagens mit Blaulicht und offenen Türen
verrichtete, trug er wenige Augenblicke
später ein blaues Auge davon, bei dem es
aber nicht bleiben sollte. Denn der unge-
wöhnliche Vorfall hat mittlerweile zu
zwei Strafanzeigen geführt, die von der
Rüsselsheimer Kriminalpolizei bearbei-
tet werden. Antragsteller Nummer eins
nach dem zeitlichen Eingang sind zwei
Polizeibeamte, die dem Autofahrer Wi-
derstand gegen Vollstreckungsbeamte,
Körperverletzung und Beleidigung vor-
werfen. Der Autofahrer wiederum reich-
te eine Anzeige wegen Körperverletzung
im Amt ein. Er zeigte sich in seiner Dar-
stellung nicht nur verstört, sondern zu-
tiefst empört darüber, wie die Vertreter
eben dieser Staatsgewalt mit ihm umge-
gangen seien. Der Mann aus Königstäd-
ten hatte den Tatort mit seinem Wagen
just zu der Zeit passiert, als zwei Polizei-
beamte mit einer Unfallaufnahme be-
schäftigt waren. Weil er im letzten Mo-
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ment Glasscherben auf der Fahrbahn ge-
sehen habe, sei er zum Unfallort zurück-
gekehrt, um die Halter der in den Unfall
verwickelten Wagen zu ermitteln und
möglicherweise Regressansprüche zu
stellen. Er habe seinen Wagen vor-
schriftsmäßig mit eingeschalteter Warn-
blinkanlage abgestellt. Beim Aufschrei-
ben der Kennzeichen habe ihm eine Illu-
strierte als Unterlage gedient, die er auf
den Kotflügel des Polizeiwagens gelegt
habe. Ein Polizeibeamter habe ihn des-
halb im rüden Ton angefahren, das Poli-
zeiauto nicht zu beschädigen. Weil eine
solche Beschädigung aber ausgeschlos-
sen gewesen sei, habe er weiter geschrie-
ben. Sekunden später sei der Polizeibe-
amte auf ihn gestürzt und habe ihn vom
Polizeiwagen weggestoßen. „Ich machte
eine reflexartige Abwehrbewegung, der
Polizist schlug mir daraufhin mit der
Faust auf mein rechtes Auge, so dass ich
zu Boden fiel. Anschließend stürzten sich
beide Beamten auf mich, legten mir
Handschellen an, zwangen mich, im Po-
lizeiwagen Platz zu nehmen und ermit-
telten in meiner Wohnung meine Iden-
tität, da ich vom Jogging kommend keine
Papiere bei mir getragen hatte.“

Der Autofahrer gibt an, seit dem
Faustschlag starke Kopfschmerzen zu
haben. Weil er im Jahr 1970 ein schweres
Schädelhirntrauma erlitten habe und er
wegen Herzrhythmusstörungen ein blut-
verdünnendes Medikament einnehme,
seien bleibende Schäden nicht auszu-
schließen.

Die Version der beiden Polizeibeam-
ten: Sie hätten, nachdem der Autofahrer
auf dem Kotflügel des Polizeiwagens zu
schreiben begonnen habe, gefürchtet, der
Mann könne mit dem offenen Wagen
wegfahren. Sie hätten ihn deshalb zur
Rede gestellt, seien aber mit Begriffen
wie „Dünnbrettbohrer“ beleidigt worden.
Schließlich sei es zu einem Gerangel ge-
kommen, bei dem alle drei Beteiligten zu
Boden gegangen seien, wobei auch einer
der Polizisten leichte Verletzungen da-
vongetragen habe.

Die Beamten legen Wert auf die Fest-
stellung, dass der Zwischenfall völlig
unnötig gewesen sei, denn der Autofah-
rer hätte die Namen der Unfallbeteiligten
leicht von den Polizisten erfahren kön-
nen.

Eine entscheidende Rolle bei der Auf-
klärung des Falls dürften mehrere Zeu-
gen an der Unfallstelle spielen, die nun
von der Kripo vernommen werden müs-
sen.
(vgl. Darmstädter Echo; Main Rheiner,
Lokales, 20.4.2000)

„Schwarze Schafe“ Nr. 9
Hagen. Eine 29-jährige Frau aus Guinea
hat schwere Vorwürfe gegen einen Be-
amten des BGS erhoben. Anfang März
habe er ihr, die damals schwanger war,
im Hagener Hauptbahnhof Verletzungen
an Oberarm, Bauchdecke und Schädel
zugefügt. Nun wird die Angelegenheit
von der Staatsanwaltschaft überprüft. Fa-
toumata Traore war mit der Bahn von
Köln nach Hagen unterwegs. Bei einer
Fahrkartenkontrolle hatten die Zugbe-
gleiterinnen Zweifel an der Echtheit ih-
res Reisepasses, den sie zusammen mit
der Bahn-Card vorzeigen musste. Dann
sollen die Kontrolleurinnen sie geschla-
gen und an der Kleidung gerissen haben.
Im Hagener Bahnhof wurde die Bahnpo-
lizei verständigt. Einem älteren BGS-Be-
amten wirft die Frau folgendes vor: Er
habe ihr den Arm umgedreht, sie belei-
digt und an den Haaren gezogen. Zudem
soll sie auf den Boden gestoßen, dort ge-
schlagen und in den Bauch getreten wor-
den sein. Über ihren Anwalt erstattete die
Frau Anzeige. Dieser legte sie ein Attest
bei, in dem von Prellungen an Schädel,
Bauchdecke und Oberarm die Rede ist.
„Eine große Menschenmenge hat den
Vorfall am Abend des 9. März beobach-
tet“, so Anwalt Hinz, „wir suchen unab-
hängige Zeugen.“
(vgl. Westfälische Rundschau,
19.4.2000) 

„Schwarze Schafe“ Nr. 10
Höchstadt/Aisch. Der Erlanger Polizei-
chef, Walter Ernstberger, stellte den Vor-
gang als „einmalig“ dar. Im September
1999 war ein 24 Jahre alter Radfahrer,
der im Stadtgebiet Höchstadt/Aisch we-
gen eines Verkehrsverstoßes angehalten
worden. Weil der junge Mann Name und
Anschrift nicht nennen wollte, nahmen
ihn Polizeibeamte vorläufig fest. Dabei
soll der 24-Jährige Widerstand geleistet
haben. In Handschellen wurde er in ei-
nem Polizeibus in die Inspektion ge-
bracht.

Während dieser Fahrt sei er tätlich
angegriffen worden, beklagte sich der
Radfahrer später bei seiner Vernehmung.
Auch durch eine Beschwerde des An-
walts des 24-Jährigen leitete die Staats-
anwaltschaft Erlangen ein Verfahren ge-
gen Polizeibeamte wegen Körperverlet-
zung im Amt ein. Das Polizeipräsidium
Nürnberg beauftragte die Erlanger Kripo
mit den Ermittlungen. Dabei stellte sich
heraus, dass ein 50 Jahre alter Beamter
der Inspektion Höchstadt den 24-Jähri-
gen getreten hatte – ohne dass dieser zu
diesem Zeitpunkt Widerstand geleistet

hätte. Laut ärztlichem Attest erlitt der
junge Mann Prellungen und Schürfwun-
den. Der Beamte gab den Angriff
schließlich zu. Der gewalttätige Polizist
tauchte aber im Protokoll nicht auf. Des-
halb wird auch gegen den Schichtleiter
der Inspektion wegen Strafvereitelung
im Amt ermittelt. Mit diesem Vorwurf se-
hen sich auch drei junge Bereitschaftspo-
lizisten konfrontiert, die mit in dem Bus
saßen. Gegen ihren Vorgesetzten wird
ebenfalls ermittelt, weil er nach der
Schilderung des Vorfalls keine Anzeige
gegen den aggressiven Kollegen erstattet
hat.
(vgl. Nürnberger Nachrichten,
11.5.2000, S. 17; Journalist: Wolf-Die-
trich Nahr)

Übergriffe-Diskussion
Dresden. Amnesty International (AI) hat
erneut massive Menschenrechtsverlet-
zungen in Deutschland beklagt. „Immer
wieder misshandeln deutsche Polizisten
Farbige, vor allem Asylbewerber“, sagte
die Geschäftsführerin der Sektion
Deutschland, Barbara Lochbihler, am 24.
März in Dresden. Die Zahl der Miss-
handlungen sei nicht so extrem wie vor
drei oder vier Jahren, doch liefen Verfah-
ren wegen mutmaßlicher Polizeigewalt
immer noch schleppend.

Lochbihler zog eine weitgehend posi-
tive Bilanz des Wirkens von AI in Ost-
deutschland. Die Organisation sei zu ei-
nem einheitlichen, weit verzweigten
Netzwerk gewachsen. Bisher engagieren
sich in den 600 deutschen Gruppen
36.000 Mitglieder.
(vgl. Frankfurter Rundschau,
25.3.2000)

Beschwerdenrevue
Potsdam. Das Verhalten der Potsdamer
Polizei hat im vergangenen Jahr deutlich
weniger Anlass zur Kritik gegeben als in
den Vorjahren. Die Zahl der Dienstauf-
sichtsbeschwerden sei um fast 25 Pro-
zent niedriger als 1998, teilte das Polizei-
präsidium mit. Zum Verhalten der über
1.900 Beamten gingen demnach 235 Be-
schwerden ein – nach 305 ein Jahr zuvor.

„Die Kritik der Bürger war und bleibt
in Potsdam Chefsache, weil sie unserer
Arbeit hilft und letztlich auch Vertrauen
in eine transparente Polizei signalisiert“,
erklärte Polizeipräsident Detlef von
Schwerin. Jede Beschwerde müsse nach
Eingang vorgelegt werden; die ab-
schließende Antwort trage seine oder die
Unterschrift seines Vertreters. Vor allem
ertappte Verkehrs- und andere Ordnungs-
sünder hätten sich über das Verhalten
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einschreitender Polizisten beschwerten.
Oft waren die Menschen mit der Bear-
beitung von Anzeigen nicht einverstan-
den. Es wurde aber auch die Arbeitswei-
se von Beamten kritisiert.
(vgl. Die Welt, 18.3.2000)

UNBEQUEM-Rückblick
Nr. 41 – S. 37 f.
Bremen. Die Innenrevision der Polizei
legt der Staatsanwaltschaft nahe, gegen
mindestens vier Polizisten Anklage zu
erheben. In der Silvesternacht soll der
21-jährige Schüler Tim Koehne von
mehreren Polizisten übel zugerichtet
worden sein. Die Innenrevision hat ihre
Ermittlung abgeschlossen und einen 36
Seiten starken Bericht erstellt: Danach ist
Tims damalige Schilderung der Ereignis-
se glaubwürdig. Nachdem taz und BILD
Ende Januar von dem Fall berichtet hat-
ten, sprach der Polizeipräsident von „ten-
denziöser Berichterstattung“, die Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) von
„Schmierenjournalismus“. Die GdP legte
in einem offenen Brief den Schluss nahe,
Tim habe für seine Aussagen Geld von
der BILD-Zeitung bekommen. Die CDU
warnte davor, die Polizei während eines
laufenden Verfahrens „vorzuverurteilen“.

„Es ist gesichert davon auszugehen,
dass Tim K. nahezu unverletzt vom
Domhof abgeführt und an der Wache
Sandstraße mit Blut im Nasenbereich
vorgeführt wurde“, heißt es in dem Be-
richt der Innenrevision. „Ohne Not“ habe
der Polizeibeamte E. ihm auf der Wache
einen Faustschlag gegen den Hüftbereich
versetzt, der ein „kinderfaustgroßes Hä-
matom“ verursachte. Tim berichtete von
weiteren Faustschlägen ins Gesicht und
davon, dass er das Bewusstsein verloren
habe.

Später wurde Tim in die Polizeiwache
im Polizeihaus verlegt, ein Arzt wurde
zugezogen. Auf Grund von Zeugenaussa-
gen ist für die Polizei-Innenrevision jetzt
klar: „Die Tatsache, dass Beamte ge-
genüber Herrn Dr. R. vor der ersten Blut-
entnahme darstellten, Tim K. habe die
Verletzungen schon gehabt, als er vom
Dom weggeholt wurde, ist somit falsch.
Diese Darstellung lässt den Verdacht be-
gründet erscheinen, dass die an den Maß-
nahmen beteiligten Beamten von einer
eigenen Verantwortlichkeit hinsichtlich
der Entstehung von Verletzungen ablen-
ken wollten.“

Bei Tim wurden später Würgemale
am Hals, Blutergüsse, ein geplatztes
Trommelfell, einen Haarriss im Wangen-
knochen und eine Schädelfraktur diagno-
stiziert. Nicht alle Verletzungen ließen

sich als Gegenmaßnahmen gegen den
Widerstand von Tim erklären. „Es ist der
Verdacht begründet, dass im Verlauf der
Maßnahme und hier insbesondere des
Transports sowie des Aufenthalts dort bis
zum Eintreffen von Doktor R. Übermaß
beziehungsweise sogar die von Tim K.
beschriebene willkürliche Gewalt durch
Beamte gegeben war.“

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am
25. Mai, dass der Bericht seit April vor-
liegt. Vor der Entscheidung, ob Anklage
erhoben wird, solle allen Beschuldigten
– von einem Dutzend Beamten ist die
Rede – Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben werden. Dies könne noch min-
destens einen Monat dauern.

Die Polizei hielt sich bedeckt. „Zu
laufenden Verfahren äußern wir uns
nicht“, erklärte ein Polizeisprecher, die
Staatsanwaltschaft entscheide über das
weitere Vorgehen. Für den Landesvorsit-
zenden der GdP, Dieter Oelschläger, war
weniger der Fall Tim Koehne ein „Skan-
dal“, sondern mehr, dass die Ermittlungs-
akten der Innenrevision in der Presse zi-
tiert wurden.
(vgl. taz Bremen, 26.5.2000, S. 21)

Nr. 38 – S. 38; 39 – S. 34 ff.;
40 – S. 30
Berlin. Das Abgeordnetenhaus soll die
Immunität zweier PDS-Abgeordneter,
darunter Frederik Over, 32, aufheben.
Dies hat die Staatsanwaltschaft bean-
tragt. Der Regierende Bürgermeister
Eberhard Diepgen (CDU), der für die Ju-
stizpolitik im Senat verantwortlich ist,
brachte den Antrag beim Parlamentsprä-
sidenten ein. Over wird vorgeworfen, die
Funkprotokolle der Polizei veröffentlicht
und außerdem gegen das Versammlungs-
recht verstoßen zu haben.

Über die Aufhebung der Immunität
berät der Rechtsausschuss des Abgeord-
netenhauses. Nach den gewalttätigen
Auseinandersetzungen am 1. Mai 1999
veröffentlichte Over Protokolle, in denen
der Funkverkehr der Polizei abgedruckt
war und stellte diese auf einer Pressekon-
ferenz auch Journalisten zur Verfügung.
Aus den Protokollen geht hervor, dass ei-
nige Polizisten mit großer Härte und
grundlos gegen Demonstranten vorge-
gangen waren. Woher er die Protokolle
hatte, sagt Over nicht. Weil es nach dem
Telekommunikationsgesetz verboten ist,
den Funkverkehr der Polizei abzuhören
und solche Protokolle zu veröffentlichen,
soll sich Over nun vor Gericht ver-
antworten. Er ist sich keiner Schuld 
bewusst: „Ich habe nur meine Pflicht 
als  Abgeordneter  wahrgenommen.“ 

Eine Aufhebung der Immunität lehnt er
ab.

Der PDS-Abgeordnete Over ist nicht
zum ersten Mal von der Aufhebung der
Immunität betroffen. In der vergangenen
Legislaturperiode stimmte der Rechts-
ausschuss des Abgeordnetenhauses
schon einmal für den Entzug seiner Im-
munität, weil die Staatsanwaltschaft ge-
gen Over wegen Hausfriedensbruch er-
mittelte. Der PDS-Politiker hatte sich
1997 geweigert, ein besetztes Haus in
Friedrichshain zu verlassen.

Wenn der Rechtsausschuss die Auf-
hebung der Immunität beschließt, infor-
miert der Parlamentspräsident Reinhard
Führer (CDU) alle Abgeordneten mit ei-
nem Schreiben über das Ergebnis. Nur
wenn ein Abgeordneter innerhalb von
sieben Tagen Widerspruch einlegt, muss
das gesamte Parlament mit dem Fall be-
fasst werden. Die PDS jedenfalls will
den Anträgen der Staatsanwaltschaft
nicht zustimmen.

In der Zeit von 1990 bis 1995 gab es
im Berliner Abgeordnetenhaus sechs
Verfahren zur Aufhebung der Immunität,
in der folgenden Legislaturperiode von
1996 bis 1999 wurde die Immunität in elf
Fällen aufgehoben. Seit 1996 waren un-
ter anderem die PDS-Abgeordneten Pe-
tra Pau, Benjamin-Immanuel Hoff, Fre-
derik Over, der Grünen-Abgeordnete Is-
mail Kosan sowie die CDU-Abgeordne-
ten Rainer Welz, Hubert Rösler und
Bernd Pistor betroffen. Nötigung und
Hausfriedensbruch wurde den PDS-Ab-
geordneten vorgeworfen, der Grünen-Po-
litiker musste vor Gericht, weil er eine
Polizistin beleidigt hatte. Den CDU-Ab-
geordneten wurden Unterschlagung,
Steuerhinterziehung sowie Körperverlet-
zung und Beleidigung vorgeworfen.

Der rechtspolitische Sprecher der
CDU-Fraktion, Michael Braun, sieht
schon durch die Diskussion um die Auf-
hebung der Immunität „das Ansehen des
gesamten Parlaments“ gefährdet. Klaus-
Uwe Benneter (SPD) wägt dagegen ab:
Einerseits dürfe ein Abgeordneter nicht
besser gestellt werden als ein Normal-
bürger. Andererseits bedürften Abgeord-
nete für ihre Arbeit eines besonderen
Schutzes.

Auch Ausschusskollege Bernhard
Weinschütz (Bündnis 90/ Die Grünen)
differenziert. Die Veröffentlichung der
Polizeiprotokolle sei in diesem Fall Teil
der politischen Arbeit Overs gewesen.
Somit könne sich der PDS-Kollege auf
die Immunität berufen.
(Berliner Zeitung, 7.6.2000; taz Berlin,
16.6.2000 S. 20)
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Nr. 34 – S. 42; Nr. 38 – S. 41
Freiburg. Der frühere Leiter des Frei-
burger Rauschgiftdezernats hat am 18.
April vor dem Freiburger Amtsgericht
den Diebstahl von Kokain gestanden. Er
habe zunächst die Drogen genommen,
damit seine Tarnung als verdeckter Er-
mittler nicht auffliege, sagte der Ange-
klagte. Das sei der einzige Weg gewesen,
um seine Zugehörigkeit zur Freiburger
Drogenszene vorzutäuschen. Dann habe
er immer wieder zugegriffen. Dem ehe-
maligen Kriminalhauptkommissar wird
vorgeworfen, zwischen September 1997
und Februar 1998 insgesamt 350 Gramm
Kokain aus der Asservatenkammer ent-
wendet und konsumiert zu haben. Da er
Chef des Dienstbereichs war, war sein
Verhalten zunächst nicht aufgefallen.
Erst als viel Kokain vermisst wurde,
wurde genau kontrolliert.
(Südwestumschau, 19.4.2000)

Sexualisierte Gewalt
Aachen. Die große Strafkammer des
Landgerichts Aachen verkündete am 14.
April einen Urteilsspruch mit gravieren-
den Folgen. Angeklagt war ein Ex-Poli-
zist aus Stolberg, der eine Vergewalti-
gung an einer Frau aus dem Drogenmi-
lieu begangen haben soll. Die Richter sa-
hen das als erwiesen an und setzten eine
Strafe von drei Jahren und sechs Mona-
ten ohne Bewährung fest. Daraufhin
brach der Angeklagte weinend zusam-
men und stammelte nur: „Aber ich habe
es doch nicht getan!“ Der sofort herbei-
gerufene Arzt konstatierte einen Nerven-
zusammenbruch und ließ den Angeklag-
ten im Beisein von dessen Schwester mit
einem Krankenwagen nach Hause trans-
portieren.

Am 26. Mai 1998 hat, so der Richter
in seiner Urteilsbegründung, der 39-
jährige Polizist der ihm durch seinen
Dienst am Kaiserplatz gut bekannten
Melanie B., beim Abholen persönlicher
Sachen aus der Wohnung ihres Ex-
Freundes geholfen.

Mit vielen Sachen bepackt sind beide
in die damalige Wohnung von Melanie
B. in die Zeppelinstraße gefahren. Dort
ist es dann unter Gewaltanwendung sei-
tens des Angeklagten zur Vergewaltigung
gekommen. Der Kammer erschien die
Zeugin Melanie B. als absolut glaubwür-
dig, obwohl „sie leicht lenkbar ist, mit
dem Ergebnis, dass man immer das hört,
was man hören will“, so der Richter.

Diese Meinung teilt der Verteidiger
des Angeklagten, Gerd Vossen, ganz und
gar nicht. In seinem Plädoyer arbeitete er
Unstimmigkeiten und Widersprüche her-

aus, die sich aus der Aussage, die Mela-
nie B. kurz nach der Tat gemacht hatte,
ihren Handlungen nach der Vergewalti-
gung und ihren aktuellen Ausführungen
in der Hauptverhandlung ergaben. Dabei
ging es unter anderem um die Waffe des
Polizisten, die zeitweise unbeaufsichtigt
auf der Matratze gelegen hatte.

Der Angeklagte selber gab sich die
ganze Zeit über zuversichtlich: „Die kön-
nen mich nicht verklagen für etwas, was
ich nicht getan habe“. Das Urteil
schockierte dann alle Zuhörer im Saal,
die Verhandlung musste unterbrochen
werden, die Urteilsbegründung wurde in
Abwesenheit des Angeklagten verlesen.
(aus: Paperball, 14.4.2000, 20:10h)

Übergriffe 
privater Sicherheitsdienste
Kiel/Bericht eines Betroffenen. Ein
Gruppe politisch engagierter Frauen und
Männer trifft sich am 20. Mai, gegen
11:00 Uhr, auf dem Übergang zwischen
Sophienhof und Bahnhof, um mit einer
gewaltfreien Aktion gegen die Vertrei-
bung von sozialen Randgruppen zu de-
monstrieren. Einige Transparente werden
ausgerollt und Flugblätter verteilt. Die
Teilnehmer setzen sich auf eine Seite der
Brücke, somit haben Passanten weiterhin
die Möglichkeit, den Übergang zu über-
queren.

Wenige Minuten später tauchen eini-
ge der privaten Wachleute des Sophien-
hofs auf und versuchen die Demonstran-
ten zu verjagen. Als ich dann für Hem-
pels Straßenmagazin Fotos von der Akti-
on schießen will, eskaliert die Situation.
Ein Wachmann geht aggressiv gegen
mich vor und reißt mir den Lichtbildaus-
weis, der mich als Reporter legitimiert,
von der Jacke. Auch der Hinweis, dass
ich von der Presse bin, interessiert den
offensichtlich „gut geschulten“ Wach-
mann nicht. Mir bleibt nichts anderes
andres übrig, als die Brücke zu verlassen.
Schließlich muss ich Angst um meine
Fotoausrüstung haben. Die weiteren Bil-
der kann ich nur von außen machen. Den
Ausweis erhalte ich endlich von einem
Polizeibeamten zurück. Um weiteren Är-
ger zu vermeiden, händigte ich den be-
lichteten Film dem Sicherheitsmann aus,
obwohl ich von der Polizei darauf hinge-
wiesen wurde, dass ich dazu nicht ver-
pflichtet sei. Leider stelle ich später fest,
dass es der falsche Film ist.

Der Hintergrund der gesamten Aktion
war, auf die verstärkte Privatisierung von
öffentlichem Raum hinzuweisen. Gerade
die Situation am Sophienhof und Bahn-
hof verschärft sich immer mehr. Die Sze-

ne weiß nicht mehr wohin. Nachdem der
Sophienhof die Brücke gekauft hat, wer-
den alle, die dem Betreiber nicht in den
„Kram“ passen verjagt. Natürlich finden
auch wir exzessive Sauforgien in einem
solchen Übergang nicht gut. Auch dass
Passanten angepöbelt werden, finden wir
natürlich nicht in Ordnung. Trotzdem se-
hen wir die Gefahr, dass Punks, Obdach-
lose, Drogenabhängige usw. durch die
sich ausdehnende Privatisierung „öffent-
lichen Raums“ völlig aus der Innenstadt
verdrängt werden sollen.

Wir verwehren uns auf das schärfste
gegen das Verhalten des privaten Wach-
dienstes des Sophienhofs. Wie der Mitar-
beiter dieses Unternehmens gegen einen
Redakteur unseres Magazins vorgegan-
gen ist, können wir nicht hinnehmen.
Scheinbar fehlt es hier an jeglicher Schu-
lung. Die Bewältigung von Stresssitua-
tionen (sic!) scheint ein Fremdwort zu
sein.

Gegen das Verhalten der Polizei dage-
gen war nichts zu sagen, ihnen ist es ge-
lungen, durch ihr deeskalierendes Ver-
halten die Situation zu entspannen. Die
Demonstranten brachen nach einigen
Gesprächen die Aktion ab.

Aggressives Verhalten kam nur von
Seiten der Wachleute und nicht von den
Teilnehmern der Aktion. Intoleranz und
mangelnde Ausbildung führten zu den
Spannungen. Was wollen sich private Si-
cherheitsdienste noch herausnehmen, be-
vor sie jemand bremst?
(vgl. Bericht eines Betroffenen in:
http://www.is-kassel.de/~saferci-
ty/2000/sophienhof_kiel.html.)

Hamburg. Im S-Bahnhof Diebsteich hat
es am 19.3.2000 erneut einen Übergriff
von Mitarbeitern der S-Bahnwache auf
einen Schwarzafrikaner gegeben. Bereits
im Herbst letzten Jahres gab es in Verbin-
dung mit einem bekannt gewordenen
Misshandlungsfall etliche Übergriffsvor-
würfe gegen Mitarbeiter der S-Bahnwa-
che. Im aktuellem Fall war ein Jugendli-
cher trotz gültiger Fahrkarte brutal von
den „Schwarzen Sheriffs“ aus der Bahn
gezerrt worden, weil er möglicherweise
Drogen dabei gehabt haben könnte. Ein
Augenzeuge berichtete, dass sich bei der
S-Bahnwache nichts geändert hat.
(vgl. taz, 20.3.2000)

Stolberg. Bei einer Auseinandersetzung
mit Angestellten einer Sicherheitsfirma
wurde am Rosenmontag ein 24-Jähriger
schwer verletzt. Die Mutter des jungen
Mannes erstattete Strafanzeige. Zeugen-
aussagen zu Folge versuchte der 24-
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Jährige gegen 2.30 Uhr das Festzelt zu
betreten, um seine Lederjacke zu holen.
Daran wurde er jedoch von bisher unbe-
kannten Mitarbeitern eines Sicherheits-
dienstes gehindert. Nach Erkenntnissen
der Polizei hat der Sicherheitsdienst mit
Schlagstöcken auf den jungen Mann ein-
geschlagen. Dabei erlitt der 24-Jährige
erhebliche Kopfverletzungen.
(vgl. Aachener Zeitung, 7.3.2000)

Kastel. Das Sicherheitspersonal einer
Diskothek steht unter Verdacht, einen
iranischen Studenten „krankenhausreif“
geschlagen zu haben. Die polizeilichen
Ermittlungen laufen. Der 29-Jährige war
mit dem Sicherheitsdienst der Diskothek
in Streit geraten und des Hauses verwie-
sen worden. Unmittelbar danach hatten
Zeugen beobachtet, wie in der Anna-Bir-
le-Straße ein Pkw neben dem Studenten
hielt und die aus dem Fahrzeug ausge-
stiegenen Personen mit Schlagstöcken
auf den Geschädigten einschlugen. Auf
den dunklen Jacken der Schläger war der
Schriftzug „SECURITY“ zu lesen, ga-
ben die Zeugen zu Protokoll.
(vgl. Main-Rheiner, Wiesbadener Ku-
rier, 25.4.2000)

Achern. Zwei Sicherheitsangestellte der
Diskothek „Charlys Fun Factory“
(Achern) sind in zwei unterschiedlichen
Fällen, die in der gleichen Nacht gescha-
hen, schuldig gesprochen worden. Zuerst
hatte Thorsten S. einem an der Tür abge-
wiesenen Gast das Nasenbein gebrochen,
weil dieser es gewagt hatte nach dem
Grund zu fragen. Drei Stunden später
hatten S. und sein Kollege Claudius P. ei-
nen Gast hinaus begleitet, der in der Dis-
kothek in einen Streit geraten war. Auf
dem Weg zum Ausgang wurde das Opfer
schwer misshandelt: Zeugen berichteten
vor Gericht, S. und P. hätten auf den
Mann eingetreten als dieser bereits am
Boden lag. Der Geschädigte erlitt dabei
Prellungen am ganzen Körper und eine
Platzwunde am Kopf. U.a. wegen ge-
meinschaftlicher schwerer Körperverlet-
zung und der Vorstrafen, die beide be-
saßen, wurde P. zu acht Monaten und S.
zu zehn Monaten auf drei Jahre Be-
währung verurteilt. Beide müssen ein
Schmerzensgeld von 5.000 Mark an den
Geschädigten zahlen.
(vgl. Badener Zeitung, 27.4.2000)

Sonstiges

Rechnungshof rügt „Polizeihilfe“
Berlin. Das Bundesinnenministerium hat
zu Zeiten der Kohl-Regierung Polen für

den Ausbau des Asyl- und Grenz-
schutzwesens 120 Millionen Mark ge-
zahlt, ohne die Verwendung der Mittel
genau zu kontrollieren. Da die Regierung
in Warschau das Geld gar nicht in voller
Höhe ausgeben konnte, lagen Ende 1998
immer noch 13,52 Millionen Mark auf
polnischen Konten, kritisiert der Bundes-
rechnungshof in einem vertraulichen
vorliegenden Prüfbericht über das
„deutsch-polnische Abkommen über die
Zusammenarbeit hinsichtlich der Aus-
wirkungen von Wanderungsbewegun-
gen“ vom Mai 1993.

Hintergrund des damals geschlosse-
nen Vertrages war der 1992 zu Stande ge-
kommene breite Kompromiss im Bun-
destag zur Änderung des deutschen Asyl-
rechts. Danach erhalten Ausländer kein
Asyl in Deutschland mehr, wenn sie aus
einem „sicheren Drittstaat“ eingereist
sind. Polen galt und gilt als ein solcher
sicherer Drittstaat. Da von den deutschen
Politikern mit einer hohen Zahl von Ab-
schiebungen nach Polen gerechnet wur-
de, wollte Bonn dem Nachbarland durch
vertraglich zugesagte Hilfen unter die
Arme greifen, „um unverhältnismäßige
Belastungen im Zusammenhang mit der
am 1. Juli 1993 erfolgten Änderung des
deutschen Asylrechts zu vermeiden“
(Rechnungshof).

Folglich erklärte sich die damalige
Bundesregierung bereit, zwischen 1993
und 1994 an Polen insgesamt 120 Millio-
nen Mark in vier Raten zu überweisen.
Diese Finanzhilfe war besonders gedacht
für die Schaffung einer Flüchtlings- und
Asylinfrastruktur, die bessere Überwa-
chung der Grenze und einen stärkeren
Schutz der öffentlichen Ordnung. Doch
die erwarteten Flüchtlingsströme blieben
aus.

Das spiegelt sich in der Ausgabenbi-
lanz wider, die die polnische Regierung
in dem von beiden Ländern eingerichte-
ten Ständigen Ausschuss vorlegte. Da-
nach wurden von den an Polen gezahlten
Geldern bis Anfang 1998 nur 2,1 Millio-
nen Mark für den Asylbereich ausgege-
ben. Das sind gerade zwei Prozent. 46,2
Millionen Mark steckte das Nachbarland
dagegen in seine Polizei, und 55,5 Mil-
lionen wurden für Zwecke des Grenz-
schutzes ausgegeben. Dabei hatte sich
Polen in einem Protokoll zu dem Vertrag
verpflichtet, dass die Verwendung der
Mittel für die Bereiche Asyl, Grenz-
schutz und Polizei in einem angemesse-
nen Verhältnis zueinander stehen sollte.

Auch an der Verwendung der Mittel
übt der Bundesrechnungshof Kritik. So
seien schließlich doch Geländewagen be-

schafft worden, die das Bundesinnenmi-
nisterium zunächst als zu teuer abgelehnt
hatte. Die Anschaffung einer Funkanlage
für 25 Millionen Mark „lässt auf Grund
der Größenordnung Zweifel an der An-
gemessenheit und zweckentsprechenden
Verwendung aufkommen“, kritisieren
die Prüfer.

Von Seiten deutscher Beamter wird
offenbar mit Neid auf die Ausstattung der
polnischen Polizei geschaut. Der Bun-
desrechnungshof schreibt: „Von der zu-
ständigen Abteilung des Bundesministe-
riums wurde in einer Ministervorlage an-
gemerkt, dass mit dem Mittelansatz vier
Einsatzabteilungen des Bundesgrenz-
schutzes vollständig hätten ausgerüstet
werden können und die polnische Seite
polizeilich nunmehr besser ausgerüstet
sei als die Bundesrepublik.“

Die Fehler der Bundesregierung, so
der Rechnungshof, seien schon während
der Vertragsverhandlungen gemacht wor-
den. Dabei habe die deutsche Seite be-
reits die Zahl der Asylbewerber, zu deren
Rücknahme sich Polen verpflichten soll-
te, deutlich gesenkt (von 27.000 auf
10.000 im Jahre 1993). Schon dafür gab
Polen einen Finanzbedarf von 175 Mil-
lionen Mark an, während Bonn zunächst
nur 66,8 Millionen Mark angeboten hat-
te. Während der Verhandlungen steiger-
ten die Deutschen ihr Angebot auf 100
Millionen Mark und legten kurz vor Ver-
tragsabschluss noch einmal 20 Millionen
drauf.

Notwendig war dies nach Auffassung
des Rechnungshofes nicht: „Zum Zeit-
punkt der Verhandlungen war die Repu-
blik Polen auf Grund des Rücknahmeab-
kommens Schengen ohnehin verpflich-
tet, Personen mit unbefugtem Aufenthalt
zurückzunehmen.“ Daher wäre eine Un-
terstützung mit Sachleistungen für das
Nachbarland besser gewesen, meint der
Rechnungshof. Die Bundesregierung
habe sich jedoch zu einer „Finanzhilfe
ohne strenge Verwendungsverpflichtung
und Kontrolle“ bereit erklärt.

Auch die Grundsätze der wirtschaftli-
chen und sparsamen Verwendung öffent-
licher Mittel seien vom Innenministeri-
um nicht eingehalten worden, heißt es in
dem Bericht. Bonn habe es versäumt, ei-
nen Auszahlungsmodus zu vereinbaren,
nach dem die polnische Seite das Geld
nur bei Bedarf erhalten hätte. Außerdem
wird kritisiert: „Eine Beschaffungskon-
zeption mit einem Zeit- und Finanzie-
rungsplan wurde vom polnischen Partner
nicht verlangt.“ Die schleppende Mittel-
verwendung und die hohen Restgeldbe-
stände hätten dadurch vermieden werden
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können. Da Millionenbeträge verfrüht an
Polen ausgezahlt worden seien und somit
dem Bundeshaushalt für andere Zwecke
nicht mehr zur Verfügung gestanden hät-
ten, sei es zu einer „vermeidbaren höhe-
ren Kreditaufnahme gekommen“. Der
Bundesrechnungshof beziffert die Zins-
kosten allein bis zum Ende des Jahres
1998 auf über acht Millionen Mark.
(vgl. Die Welt, 13. 6. 2000, Journalist:
Hans-Jürgen Leersch)

Cops, Pigs, Flicks

Österreich
Wien. Amnesty international hat gegen
Polizei und Behörden in Österreich
schwere Vorwürfe beim Umgang mit
Ausländern erhoben. In einem Bericht,
der am 24. März in Wien vorgestellt wur-
de, dokumentiert ai polizeiliche Miss-
handlungen mit Pfefferspray und Schlä-
gen. Der Anlass: Der UNO-Ausschuss
gegen Folter kritisierte, dass noch immer
„Vorwürfe über Misshandlungen durch
Polizeibeamte gemeldet werden“.
(taz, 24.3.2000, S. 2; Falter 13/2000)

Im großen Stil hat ein Beamter aus dem
österreichischen Innenministerium (Abt.
II/10) mehrere Jahre lang mit personen-
bezogenen Daten „gedealt“. Er versorgte
acht Detektive mit Informationen aus
dem Zentralmelderegister, mit Kfz-Da-
ten sowie Abfrageergebnissen aus dem
EKIS (elektronisches kriminalpolizeili-
ches Informationssystem). Von seinen
Kunden verlangte der staatliche Infor-
mant dafür Geldbeträge zwischen 500
und 600 Schilling. Als Grund für ihre
Anfragen gaben die Detektive an, dass
sie manche Informationen legal nicht
bekämen oder die Beantragung dieser
Auskünfte auf dem regulären Weg zu viel
Zeit in Anspruch nehmen würde. Der Ne-
benverdienst des Interpol-Beamten wird
auf ca. 780.000 Schilling geschätzt. Der
Prozess läuft vor dem Wiener Landge-
richt. Den Angeklagten droht bis zu fünf
Jahren Haft.
(Der Kurier, 20.3.2000)

Portugal
Lissabon. Für die portugiesische Polizei
war der 1. Mai 2000, der „Tag der Ar-
beit“ ein historisches Ereignis. Denn
erstmals in der Geschichte des Landes
beteiligten sich die Polizisten als ge-
schlossene Gruppe am Fest der Gewerk-
schaften in Lissabon und signalisierten
damit: Der Kampf zwischen Polizei und
Regierung ist noch lange nicht ausge-
standen.

Zwei Wochen währte eine innenpoli-
tische Krise, die in der Öffentlichkeit
sehr ernst genommen wurde. So ernst,
dass sie Staatspräsident Jorge Sampaio in
seiner Festrede zum 26. Jahrestag der
Nelkenrevolution ausführlich behandel-
te. Scharf kritisierte er dabei sowohl den
Innenminister Fernando Gomes als auch
die Polizei, die Polícia de Segurança
Pública (PSP), zwischen denen es in der
Woche zuvor zu einem offenen, emoti-
onsgeladenen Streit gekommen war.

Sampaio verurteilte das „späte und
dann auch noch schlechte Eingreifen“
des Innenministers in den Polizeiauf-
stand und schalt ihn für das Verständnis,
das Gomes selbst dann noch für die de-
monstrierenden Polizisten bekundet hat-
te, als 80 Prozent der 23.000 Schutzmän-
ner ihre Waffen niederlegten.

Die Revolte hatte Mitte April wenige
Stunden nach der Festnahme zweier jun-
ger Polizisten begonnen. Beide werden
des Totschlags an einem 41-jährigen
Händler estnischer Herkunft bezichtigt,
der nach einem Streit rivalisierender
Gruppen mit auf das Revier in Porto ge-
nommen worden war. Nach Aussage der
Schutzmänner sei der Mann, der am 14.
Januar im Krankenhaus starb, im Revier
gestürzt.

Zunächst konzentrierten sich die Soli-
daritätsbekundungen der PSP noch auf
die Stadt Porto und äußerten sich in De-
monstrationen und einem Schweige-
marsch. Doch als die Verdächtigten über-
raschend in Untersuchungshaft blieben,
eskalierte die Situation, und die Emotio-
nen schäumten über. Sie entluden sich in
Demonstrationen nunmehr im ganzen
Land, und eineinhalb Tage lang blieben
die Pistolenhalfter leer. Erst als der In-
nenminister mit Disziplinarverfahren
drohte, wurden die Waffen allmählich
wieder aufgenommen.

Die PSP nutzte die Demonstrationen
auch, um auf die allgemeinen Missstände
in der Polizei aufmerksam zu machen,
die auch Staatspräsident Sampaio in sei-
ner Rede kritisierte. Seit Jahrzehnten for-
dern die Polizisten vehement eine Poli-
zeigewerkschaft. Diese wurde ihnen
auch nach dem Regierungswechsel 1995
nicht gestattet, selbst wenn die regieren-
de Sozialistische Partei (PS), die der Po-
lizei nahe steht, eine Gewerkschaft ohne
Streikrecht befürwortet. Denn auch zu-
sammen mit den Stimmen der Kommu-
nistischen Partei ist die erforderliche
Zweidrittelmehrheit im Parlament nicht
zu erreichen. Außerdem ist die Forde-
rung nach Statuten nun wieder laut ge-
worden.

Klare Richtlinien, die die Polizisten
im Dienst absichern sollen, forderte auch
der Staatspräsident in seiner Rede. Die
Regierung will nun tief greifende Refor-
men durchführen – und zwar in beiden
Polizeieinheiten. Denn neben der PSP
gibt es in Portugal, wo die Kriminalität
nur ein Drittel des EU-Durchschnittes
beträgt, noch die Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR). Diese ist im Unterschied
zur PSP militärisch aufgebaut und für die
Landregionen zuständig. Die PSP sorgt
dagegen in Städten mit mehr als 20 000
Einwohnern für Ordnung.
(vgl. Die Welt, 2.5.2000; Journalistin:
Silke Buss)

Türkei
„Ich wurde in den Keller der Polizeistati-
on geführt, wo man mir die Augen ver-
band. Dann musste ich mich vollständig
ausziehen und wurde mit einem Hoch-
druckstrahler abgespritzt. Anschließend
wurden mir an den Füßen und Daumen
Elektroschocks versetzt.“ Die Aussage
ist eine unter vielen anderen, die in ei-
nem teilweise veröffentlichten Report
der Menschenrechtskommission des tür-
kischen Parlaments zitiert wird.

Nachdem die Kommission für Aufse-
hen gesorgt hatte, weil sie unangemeldet
vier Polizeistationen in Istanbul besucht
und anschließend erklärt hatte, sie habe
in allen Foltervorrichtungen gefunden,
legte die Kommissionsvorsitzende im
Mai die Ergebnisse ihrer Untersuchung
in den ostanatolischen Städten Urfa und
Ercinzan vor. Beide Städte hatte die
Kommission bereits 1998 besucht und
musste nun feststellen, dass sich nichts
Entscheidendes verändert hat. Sema Pi-
skinsüt, die Vorsitzende der Parlaments-
kommission, erklärte, die Polizei habe
zwar einige Folterkeller geschlossen, je-
doch an anderer Stelle Folterungen wei-
ter fortgesetzt. Misshandlungen seien
nach wie vor an der Tagesordnung.

Vor dem Parlament nahm daraufhin
Innenminister Sadettin Tantan Stellung.
Im Rahmen einer Budgetdebatte, in der
es unter anderem um Geld für die Poli-
zeiausbildung ging, bestätigte Tantan die
Vorwürfe indirekt und sagte: Niemand
kann erwarten, dass die Folter ver-
schwindet, solange die Mentalität der
Gesellschaft sich nicht ändert und nicht
neue Gesetze beschlossen werden.“ Als
wirksamstes Mittel gegen Folter forderte
Tantan mehr Geld für eine bessere Aus-
bildung der Polizeioffiziere. Nur sehr gut
ausgebildete und trainierte Polizisten
könnten verhindern, dass auf Polizeista-
tionen immer wieder gefoltert werde.
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Vertreter des türkischen Menschen-
rechtsvereins, aber auch Sprecher der
Anwaltskammer, machen dagegen
hauptsächlich die Justiz und die Staats-
spitze dafür verantwortlich, dass auf Po-
lizeistationen nach wie vor gefoltert
wird. Ercan Demir, Sprecher des Men-
schenrechtsvereins in Izmir, sagte, zwar
sei Folter seit 1995 seltener geworden,
weil in der Öffentlichkeit stärker auf eine
Ächtung der Folter gedrängt werde. „Die
Folterpraktiken der Polizei wirklich ab-
zuschaffen geht aber nur, wenn die Justiz
endlich durchgreift. Bisher werden Poli-
zisten auch bei erdrückenden Beweisen
für Folter in 90 Prozent aller Gerichtsver-
fahren freigesprochen. Solange sich dar-
an nichts ändert, wird weiter gefoltert.“
Der Vorsitzende der Anwaltskammer in
Izmir, Cetin Turan, hält im Gegensatz zu
Innenminister Tantan die Gesetze durch-
aus für ausreichend. „Sie werden nur
nicht angewendet.“ Auch die Vorsitzende
der Parlamentskommission, Sema Pi-
skinsüt, bemängelt in ihrem Bericht, dass
die meisten Staatsanwälte Foltervorwür-
fen kaum nachgehen würden, und forder-
te den Justizminister auf, dafür zu sor-
gen, dass sich das ändert.

Wie schwierig es ist, an der Menta-
lität von Polizei und Justizapparat
tatsächlich etwas zu ändern, musste un-
längst selbst der durch seine Prominenz

relativ geschützte Akin Birdal erleben.
Der bekannteste türkische Menschen-
rechtler muss, trotz schwerer gesundheit-
licher Probleme infolge eines Attentats,
eine Reststrafe im Gefängnis verbüßen.
Obwohl die türkische Regierung sich ge-
genüber dem Europäischen Parlament
verpflichtet hatte, Birdals physiothera-
peutische Behandlung in der Haft weiter
zu ermöglichen, ließ der Gefängnisdirek-
tor Birdals Arzt vor dem Tor stehen. Erst
nach einer Intervention des für Men-
schenrechte zuständigen Ministers Irtem-
celik konnte Birdal behandelt werden.
Ob das so bleibt, ist fraglich, denn Irtem-
celik ist Anfang der Woche zurückgetre-
ten. Sema Piskinsüt hat angekündigt,
dass sie den gesamten Bericht der Parla-
mentarischen Untersuchungskommssion
in den nächsten Wochen dem Plenum des
Parlaments vorlegen wird.
(vgl. taz, 13.5.2000, S. 9)

Großbritannien
Straßburg. Der Europäische Menschen-
rechtsgerichtshof hat Großbritannien we-
gen eines unfairen Gerichtsverfahrens
verurteilt. Das Gericht sprach einem Iren
32.000 Mark Schadenersatz zu, weil er
48 Stunden ohne anwaltlichen Beistand
war und intensiv verhört wurde. Dabei
gestand er, an einem Anschlag in Nordir-
land beteiligt gewesen zu sein. 16.000

Mark sprach das Gericht einem anderen
Iren zu, dem ebenfalls 24 Stunden lang
ein Anwalt verweigert worden war.
(vgl. Frankfurter
Rundschau, 7.6.2000)

Aufruf an die LeserInnen
Unsere Rubrik „Meldungen“ lebt vom
breiten Spektrum ausgewerteter Quellen.
Nach unserer Erfahrung wird über Poli-
zeiübergriffe und ähnliche für uns wich-
tige Informationen nicht immer überre-
gional berichtet. Uns gehen also wichtige
Informationen verloren, wenn wir nicht
dezentral auswerten können, durch
Rückgriff auf Lokalzeitungen (zum vor-
handenen Quellenbestand siehe „Quel-
lennachweis/Abkürzungen“). Deshalb:
Kopieren Sie uns bitte interessante Mel-
dungen aus Ihrer Region und senden sie
an: Martin Herrnkind, Böttcherstraße
27+29, 23552 Lübeck.

Dankeschön:
Für die Hilfe an dieser Ausgabe der Ru-
brik Infos & Meldungen möchten wir
uns bei Thomas Brunst/Safer City, Gu-
drun Rehmann, Hans Steiger, Georg

Aktivitäten der Vorstandssprecher
Von den drei SprecherInnen

Nachdem bislang aktive (inzwischen
ehemalige) Mitglieder dem Bundesvor-
stand, insbesondere den SprecherInnen
in der letzten „Unbequem“-Ausgabe vor-
geworfen haben, „bequem“ geworden zu
sein, scheint es angebracht, unsere Akti-
vitäten schlaglichtartig und exemplarisch
zu veröffentlichen.

Wir haben bisher auf diese Aus-
führungen verzichtet, um nicht den Ge-
ruch der „Selbstbeweihräucherung“ zu
erwecken. Aber auch die Reaktionen auf
die Falschmeldung der „UNBEQUEM-
Einstellung“ mit der dringenden Bitte
vieler, die uns telefonisch, schriftlich und
persönlich erreichten, zeigen, dass
großes Interesse an unserer Arbeit be-
steht. Diesem Informationsbedürfnis
wollen wir hiermit nachkommen.

1. Die Mobbing-Tagung im November
99 wurde von vielen als sehr hilf- und
lehrreich empfunden und mit den ent-

sprechenden Medienkontakten in Presse,
Fernsehen und Radio mit Interviews ver-
breitet.

2. Im Anschluss engagierte sich Thomas
Wüppesahl intensiv bei den Münchener
Mobbing-Fällen, u.a. mit Pressekonfe-
renzen und Flugblattverteilung gemein-
sam mit Wolfgang Jandke (wann wurde
eigentlich das letzte Flugblatt von der
BAG verteilt?) vor dem Präsidium Mün-
chen und im Innenministerium.

3. Mitte Dezember kam in Berlin eine
Weisung, die auch von Dienststellenlei-
tern umgesetzt wurde, heraus, die massiv
rechtswidrig in die Menschenrechte und
Persönlichkeitsrechte der Berliner Poli-
zeibeamtInnen eingriff. So wurde jegli-
cher Schmuck und längere Haare verbo-
ten, selbst Armbanduhren und Trauringe,
Ohrschmuck sowieso. – Speziell betrof-
fen waren alle Kolleginnen.

Bianca Müller wurde sofort mit einer
„Presseerklärung“ tätig. Die große Pres-
seresonanz und ihre Gespräche mit der
Polizeiführung führten zur Rücknahme
dieser – alle Beamten einschränkenden –
Weisung.

4. Zwischenzeitlich erarbeitete der Bun-
desvorstand als Ergebnis der „Mobbing-
Tagung“ eine Resolution gegen Mob-
bing, die zuerst nach der Bundesvor-
standssitzung am 30./31. Januar 2000 auf
einer Pressekonferenz im Münchener
Rathaus vorgestellt wurde.

5. Am 18. Februar wurde unter großer
Medienresonanz diese Resolution im
Deutschen Bundestag durch Thomas
Wüppesahl und Bianca Müller vorge-
stellt und übergeben: Gemäß den Er-
reichbarkeiten der Parteien zunächst den
Grünen, der PDS, in der Folgezeit CDU
und SPD. – Auf der anschließenden Pres-
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sekonferenz wurden die Medien intensiv
informiert, ca. 10 Radiointerviews und
Fernsehinterviews wurden gegeben und
noch am gleichen Tag gesendet. – Weite-
re Rückmeldungen aus dem politischen
Raum stehen aus.

6. In der Folgezeit vertrat Thomas Wüp-
pesahl im Düsseldorfer Landtag, sowie
mit Bianca Müller im Landtag in Hanno-
ver und anderen Veranstaltungsorten die
„Kritischen Polizisten“ und brachten die
BAG-Meinung in die Diskussionen ein.
Für Nordrhein-Westfalen steht eine
Selbsthilfegruppe vor ihrer Gründung: Sie
setzt sich aus Polizei-Pastoren, Polizei-
Psychologen, Sozialen Ansprechpartnern,
Angehörigen von Polizeibeamten, Betrof-
fenen und Interessierten zusammen.

7. Martin Herrnkind war zur Ausländer-
/Asyl-Problematik und der Schleier-
Fahndung in Magdeburg und als Refe-
rent in Potsdam tätig und unterwegs.

8. Während Thomas Wüppesahl und
Martin Herrnkind auf so ziemlich allen
für die BAG interessanten Veranstaltun-
gen in Nord-, West- und Mitteldeutsch-
land unterwegs und präsent waren, leiste-
te Bianca Müller mit ihren Medienkon-
takten die Beiarbeit.

9. Als Folge der entstandenen Publizität
für die „Kritischen Polizisten“ durch die
TV-, Radio- und Pressemedien, Artikeln
im Spiegel und vielen anderen Zeitun-
gen, Fachorganen wie z.B. „Die Perso-
nalführung“ wurden wir „Sprecher“ im-
mer mehr zu Veranstaltungen angefor-
dert.

10. So ist Bianca Müller an ihren dienst-
freien Tagen mitunter „Gastdozentin“ an
der Fachhochschule der Polizei in Berlin,
ausdrücklich als Sprecherin der Kriti-
schen Polizisten wurde sie als Referentin
vom Bundesgrenzschutzpräsidium in das
Ausbildungszentrum des GSP-Süd nach
Oerlenbach eingeflogen, wo sie vor
Dienststellenleitern, auch Polizeidirekto-
ren der Münchener Polizei, höchst er-
folgreich referierte (so Rückkopplung).

11. In München konnte Anfang des Jah-
res eine Selbsthilfegruppe mit unserer
Hilfe entstehen. Es handelt sich um Kol-
legInnen aus der Landes- und Bundespo-
lizei.

Darüber hinaus bestehen gute Kon-
takte zu den Grünen in Bayern, der Hu-
manistischen Union und anderen Organi-
sationen, eine gute Arbeitsebene besteht

auch zur SPD im Bayerischen Landtag,
so dass die Arbeit fortentwickelt werden
kann.

12. Ebenfalls ausdrücklich als „Kriti-
sche“ wurde Bianca von der Konrad-
Adenauer-Stiftung zu einem 3-Tages-Se-
minar für Polizeipersonalräte, Frauenver-
treterinnen und Gewerkschaftler nach
Stuttgart eingeflogen. So erfolgreich,
dass sie jetzt in die offizielle „Referen-
tenliste“ der Konrad-Adenauer-Stiftung
und der DPolG aufgenommen wurde.
13. Martin Herrnkind war bei der Land-
tags-Anhörung in Sachsen-Anhalt zur
Schleier-Fahndung als Experte für uns
Kritische geladen und äußerte sich (siehe
auch letzte UNBEQUEM).

14. Zwischendurch hielt Bianca noch
div. andere Seminare, so vor ca.50 Polizi-
sten aus NRW für die evangelische Kir-
che, nahm Kontakte mit der Sozialkom-
missarin der Europäischen Union auf, wo
nunmehr auch unsere Mobbing-Resoluti-
on eingebracht wurde.

15. Ganz gleich, ob 1. Mai, Polizeiüber-
griffe, Mobbing, Polizeimunition, ver-
letzte oder getötete Polizeibeamte, wann
immer es sich um „Polizei“ dreht, rufen
die Medienvertreter bei den Sprechern
der Kritischen an. Dadurch geben wir
jede Woche mehrere Interviews, die
(häufig zum Ärger der Polizeiführungen)
auch gesendet werden.

16. Daneben geben wir Mobbing-Op-
fern, wie auch externen Opfern von Poli-
zeiübergriffen  Rat und Beistand, u.a. in
Prozessen, wie jetzt auch Bianca Müller
die Familie der Kollegin Nina Dreisbach
vor Ort im Prozess unterstützte.

Daneben gibt es eine Vielzahl wei-
terer stiller Aktivitäten durch Ge-
spräche, den Aufbau von The-

men und die Fallbetreuung in Zusam-
menarbeit mit den Betroffenen, Bürger-
rechtsgruppen, Rechtsanwälten, Medizi-
nern, Journalisten, und anderen Fachleu-
ten.

Wir möchten eine der vielen Aktivitä-
ten noch gesondert beschreiben, weil sie
beispielhaft zeigt, wie sich aufgrund des
anderen politischen Spektrums, aus dem
Bianca Müller stammt, unser Adressa-
tenkreis sich vergrößert:

Am 24.6.2000 fand in Berlin der
große CDU-Kongress „Eine neue Politik
für einen fairen Sozialstaat im 21. Jahr-
hundert“ statt.

Dabei wurde von dem CDU-Polizei-

arbeitskreis-Landesvorstandsmitglied in
Berlin, Bianca Müller, unsere „Mobbing-
Resolution“ mit allen Hintergrundarti-
keln und Presseerklärungen, auch zu den
aktuellen Fällen, im persönlichen Ge-
spräch folgenden Personen überreicht:
◗die CDU-Vorsitzende Angela Merkel,
◗den Ex-Gesundheitsminister Norbert

Blüm,
◗den Fraktionsvorsitzenden Merz,
◗den Gesundheitspolitischen Sprecher

Ulf Fink,
◗den Sozialpolitischen Sprecher Karl-

Josef Laumann (alle MdB) 
◗sowie der Bundesvorsitzenden der Jun-

gen Union Hildegard Müller und 
◗dem stellvertretenden CDU Vorsitzen-

den und MdL-Niedersachsen Christian
Wulff,

übergeben, die sämtlich hochinteressiert
waren, wobei Christian Wulff und Hilde-
gard Müller bereits den Wunsch äußer-
ten, Veranstaltungen mit Bianca Müller
zu dieser Thematik durchzuführen.

Damit sind nun alle Parteien, auch im
Bundestagsbereich, mit uns in ständiger
Verbindung, wie die mehrfachen Rück-
kopplungen und Zusendung von Anfra-
gen, u.a. von Petra Pau (PDS) zeigen.

So gibt es zum Beispiel seit dem 23.
Mai 2000 die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage des MdB
Petra Pau mit der Überschrift: „Belästi-
gung von Beamtinnen beim Bundeskri-
minalamt und beim Bundesgrenzschutz
(zweite Nachfrage)“. – Eine Antwort lau-
tet:
„Der Bundesregierung liegen keine Er-
kenntnisse über Untersuchungen zu sexu-
eller Belästigung und Mobbing bei den
Polizeibehörden der Länder vor.“

Es ist vor dem Hintergrund unserer
Tagung aus dem November 1999, der
dem Bundesinnenminister Anfang Fe-
bruar zugesandten Resolution zum The-
ma und weiteren gezielten Einzelinfor-
mationen unglaublich, was an dieser und
anderen Stellen zu lesen ist. Man könnte
glauben, es handele sich um eine Zu-
standsbeschreibung von der letzten
Mars-Mission. – Es gibt also weiter viel
zu tun.

Was uns dennoch mit Sorge und Ver-
ärgerung erfüllt, dass ohne Not ge-
schweige profunder Begründung aus
dem Spektrum, dem wir traditionell ver-
haftet sind, uns einige Mitglieder verlas-
sen haben, die früher gerade für diese ge-
sellschaftlichen Milieus bei uns Kriti-
schen standen. Ob das nur Frust, Famili-
engründung oder Burn Out Syndrome
sind, ändert nichts an der Beschreibung,
dass wir natürlich um so schlagkräftiger
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unsere Inhalte in die Gesellschaft hinein
vermitteln könnten, wenn alle Milieus
gleich gut durch Personen unseres Ver-
trauens erreichbar bleiben.

Wir haben in letzter Zeit die „Kriti-
schen“ so publik gemacht, dass wir für
alle Gesprächspartner geworden sind und
wir viele – auch „Leitende“ Polizeibeam-
te –, für einen besseren Umgang unter-
einander und mit dem Bürger sensibili-
sieren konnten, einzutreten.

So forderte sogar der Leiter der Berli-
ner Landespolizeischule kürzlich bei der
Vereidigung einer großen Zahl junger

Berufsanfänger von der LPS und FHS
diese ausdrücklich „zum kritischen Den-
ken, kritischen Nachfragen, auch Kriti-
sieren von älteren Beamten bei Fehlver-
halten auf, also Entscheidungen und
Handlungen nicht einfach hinzunehmen
sondern auch zu hinterfragen“.

Gehört haben wir solche Aufforde-
rungen schon des öfteren. Bislang ist al-
les bei Sonntags- und Festtagsreden ge-
blieben, denn immer wenn es ernst wur-
de, wollte man von diesen Ansprüchen in
konkreten Fällen nichts mehr wissen. –
Wird es hier anders sein?

Mit Sicherheit sind wir nicht „be-
quem“ geworden, im Gegenteil für viele
Führungen sehr unbequem.

Und für uns selbst entsteht eine mit-
unter kaum noch zu verkraftende Ar-
beitsbelastung, die wir im Interesse der
BAG und den dadurch entstehenden po-
sitiven Auswirkungen für alle anderen,
Polizisten wie Bürger, auf uns nehmen.

Es wäre auch in dieser Hinsicht
schön, wenn die Arbeit auf noch mehr
Schultern verteilt werden könnte. Wir ha-
ben dazu die innere Bereitschaft und Of-
fenheit.

Rot-Grüne Illusionen
Von Wolfgang Jandke

Ein richtiger Abgesang ist es ja nun ge-
worden in Heft Nummer 41: Hinweis auf
die Historie von UNBEQUEM, ver-
knüpft mit den aktuellen Schwierigkei-
ten, die Einzelne mit den Repräsentatn-
ten der Kritischen haben; dazu Streitig-
keiten um Form und Inhalte der Ausein-
andersetzungen der Kritischen intern so-
wie extern.

Wenn UNBEQUEM Nr. 42 jetzt er-
scheint, dann sind zumindest diejenigen
widerlegt, die glauben machen wollten,
ohne sie ginge es nicht.

Ich denke, Siegfried Krempls Leser-
brief und Jürgen Korells Schlusswort ste-
hen nicht zufällig am Ende des letzten
Heftes redaktionell nacheinander. Ver-
diente Mitglieder der Kritischen haben
zunehmend die Kritikfähigkeit verloren.
Nicht anders ist das „Hinwerfen“ der
Mitgliedschaft profilierter Köpfe in den
letzten Wochen zu erklären. Wenn Sieg-
fried Krempl in seinem Leserbrief von
einem „statischen, unflexiblen und kom-
promisslosen“ Verhalten der Kritischen
räsoniert, was will er denn dann geändert
wissen? Anpassung an das Machtmono-
pol der Polizeipräsidenten von Dr. Koller
bis sonstwem? Ist Machtanpassung die
neue Art von Kritik? Aufrecht und konse-
quent, wie die Bildunterschrift zum Le-
serbrief behauptet, ist das jedenfalls
nicht. Dass der Verfasser die hetzerische
politische Kampagne des Münchner Po-
lizeipräsidenten gegen mich auch in Un-
bequem fortsetzt und den persönlich ver-
sprochenen Dialog mit mir verweigert,
spricht auch für sich, jedenfalls nicht für
die Souveränität des Leserbriefschrei-
bers. dass Siegfried Krempl auch mehr-
fache Einladungen des Vorstands der

Kritischen zu Gesprächen ausschlug,
toppt das beschriebene Selbstverständ-
nis.

Was ist bequemer?
Der Tenor des Leserbriefs von Siegfried
Krempl mündet nahtlos in den Schluss-
satz von Jürgen Korells Artikel: „Wenn
wir bequem werden, ist es gar nicht so
schlecht, dass Unbequem eingestellt
wird“. In diese Formulierung mag Jürgen
sich und ein paar andere Resignative ein-
beziehen, Thomas Wüpppesahl und Bi-
anca Müller, persönliche Zielscheiben
der Reibereien einiger Unzufriedener bei
den Kritischen, kann diese Formulierung
jedenfalls nicht treffen. Thomas Wüppe-
sahl ist durch das Schreiben von Sieg-
fried Krempl jedenfalls auch bei seinen
Kritikern über jeglichen Verdacht oppor-
tunistischer Anpasserei erhaben und Bi-
anca Müller durch ihre persönliche Le-
bensgeschichte und die damit verbunde-
ne Auseinandersetzung mit der Berliner
Polizeiführung. Wer ihre Neujahrsgrüße
an die Berliner Polizeiführung als „be-
quem“ bezeichnet, der diffamiert.

Meines Erachtens liegt die Resignati-
on ehemaliger Repräsentanten der Kriti-
schen viel tiefer und findet in Thomas
Wüppesahl nur ein Ventil. Wenn man die
Ausgaben von Unbequem der letzten
Jahre auf politische Forderungen ab-
klopft und mit der gegenwärtigen bun-
desrepublikanischen Wirklichkeit ver-
gleicht, wird man bald fündig.

Hoffähigkeit bequemer
Kompromisse
Die Exponenten der vergangenen Jahre
von Manfred Mahr über Bernward Bo-

den, Urban Liebel bis Jürgen Korell u.a.
gaben sich der politischen Illusion hin,
dass mit einer „rotgrünen“ Bundesregie-
rung der entscheidende Durchbruch auf
dem Feld der inneren Sicherheitspolitik
erzielt und eine humane Polizei quasi
zwangsläufig geschaffen würde. Die
Realität sieht ganz anders aus. Die Appa-
ratschiks der Polizei triumphieren, denn
nicht einmal ansatzweise läßt „Rotgrün“
demokratischen Handlungsbedarf im
Hinblick auf Kontrolle des polizeilichen
Führungsverhaltens erkennen.

Es wäre gerade jetzt die Zeit der
großen Kritiker der letzten Jahre gekom-
men, auf die Führungsdefizite hinzuwei-
sen und die Umsetzungen der Ideen der
Vergangenheit einzufordern. Statt klarer
Forderungen nach dem notwendigen
Kontrollorgan des Polizeibeauftragten
kommt dann die Floskel von den politi-
schen Kompromissen, die nie die reine
Lehre seien (so bei Manfred Mahr und
Siegfried Krempl), die in Wahrheit je-
doch nur die eigene politische Impotenz
kaschieren sollen.

Den „Mut“, auf einen der eigentlich
letzten Aufrechten wie Thomas Wüppe-
sahl bezüglich der politischen Forderun-
gen der Kritischen, einzudreschen, haben
diejenigen noch, die den hasenfüßigen
Weg des Austritts gewählt haben. Den
Mut, ihr eigenes politsches Scheitern
einzugestehen, indem sie sich mit Theo-
rie und Wirklichkeit von „Rotgrün“ aus-
einandersetzen, diesen echten  und wahr-
haftigen Mut vermisse ich jedoch bisher.
Wenn Kritik zu Rot-Grün in Unbequem
erschien, wurde weggetaucht oder (siehe
Manfred Mahr) auch noch weitestgehend
bestätigt, dass es so traurig sei.
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Wer hier die kritische politische Aus-
einandersetzung nicht mehr führen kann,
egal aus welchen Gründen, der wird –
um bei Jürgen Korell anzuknüpfen –
wirklich bequem, und der würde zwangs-
läufig UNBEQUEM entbehrlich ma-
chen. Wenn es jetzt noch nicht soweit ge-
kommen ist, sollte das für die Zukunft
Mut machen. Im Übrigen halte ich Jür-
gens Ansicht für irrig, dass eine Abkehr
von der politischen Auseinandersetzung
und eine Hinwendung zu berufsspezifi-
schen Themen wie „Mobbing“ stattge-
funden habe. Erstens schließt das eine
das andere nicht aus und zweitens ist es
sicherlich zwingendes Interesse jedes
Kritischen, berufsspezifische Themen
politisch zu diskutieren. Oder meinte er
dann doch nur wieder parteipolitische
Diskussion im Sinne der Grünen? Bei
letzterer Betrachtungsweise ist seine
(und nicht nur seine) aktuelle politische
Frustration sicherlich verständlich.

Berufsspezifische Themen
+ Diffamierung
Mobbing jedenfalls stellt ein gesamtge-

sellschaftliches Phänomen von höchstem
politischem Sprengstoff dar, wie es nicht
zuletzt unsere Jahrestagung im Novem-
ber 1999 in Berlin deutlich machte.
Tatsächliche berufsspezifische Themen –
mit denen sich die BAG auch auseinan-
dersetzte, ohne dass es deswegen völlig
zu Recht zu Diffamierungen gekommen
wäre – waren Fort- und Ausbildung bei
den Polizeien, das Feindbild bei den Po-
lizeien und vieles andere mehr.

Außerdem wären die Kritischen
schlecht beraten, nur politisch neutral auf
Opfer bestimmter polizeispezifischer
Themen ihre Zukunft aufzubauen. Mob-
bingopfer beispielsweise müssen sich
vom gesamtpolizeilichen Themenkom-
plex befreien, um ihre Opferrolle wirk-
sam aufzulösen. 

Aber auch Kritische sind Teil des po-
lizeilichen Systems. Insofern wird sich
bei Mobbingopfern früher oder später
das gleiche Phänomen mit gleicher Argu-
mentation wiederholen, dass die Kriti-
schen bei ihrem Diskussionsversuch mit
den Mitgliedern der RAF erlebt haben:
Aus einer grundsätzlich anderen Pro-

blemsicht kann kein Konsens erreicht
werden.

Wichtig erscheint mir daher, dass sich
die Kritischen ihrer Ursprünge besinnen
und nicht die Machterreichung und -er-
haltung der Grünen als Primärziel be-
trachten, sondern vielmehr die polizei-
thematisierte Diskussion mit den Grünen
– wo notwendig kontrovers – verstärkt
vorantreiben.

Die Kritischen, die von uns weggehen,
sollten sich nicht der Illusion hingeben,
dass sie bei den Behörden wieder integriert
werden könnten. Behörden vergessen und
verzeihen nicht. Daran ändert auch die
Ausnahme Manfred Such als Bestätigung
der Regel nichts. – Weit vor dieser takti-
schen Überlegung (Ich „fresse“ Kreide
und werde wieder in die Herde aufgenom-
men) steht die inhaltliche Überzeugung,
weshalb wir für Verbesserungen in den Po-
lizeien eintreten. Wenn das so ist, dann
können wir uns nicht mit „Kompromis-
sen“ zufrieden geben, die deshalb keine –
oder schlechte – sind, weil sie an den zum
Teil beschämenden Realitäten in unseren
Polizeien so gut wie nichts verändern.

Jürgen Korell, Urban Liebel:
Polizeiskandal – Skandalpolizei.
Demokratiemangel bei der Polizei?
Dietz Taschenbuch 85, etwa 224 S.
DM/sfr 24,80/öS 181,-
ISBN 3-8012-3085-6

I
n welcher Verfassung befindet sich die deutsche Polizei?

Die Autoren und langjährigen Polizisten beleuchten auf

dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen die Befind-

lichkeit der Polizei – kein Tabu wird hierbei ausgelassen. Ihre

Forderung nach mehr innerer Demokratie gewinnt angesichts

der immer wiederkehrenden Polizeiskandale an enormer Ak-

tualität. Jürgen Korell und Urban Liebel zeigen Ursachen und

Lösungsansätze für Fehlentwicklungen auf. Sie belegen durch

zahlreiche Beispiele, wie Polizistinnen und Polizisten durch

illegale Polizeigewalt zu Täterinnen und Tätern werden

können und wie es um die demokratische Verfassung der 

Polizei bestellt ist. Der Blick hinter die Kulissen offenbart die

strukturellen Mängel, die mit demokratischen Defiziten 

einhergehen. Die Autoren plädieren deshalb für eine 

Demokratisierung der Polizei. Erst wenn in der Polizei nicht

mehr von Führen, von Feindbildern, von Gehorsam, von 

Anordnungen und Wohlverhaltenspflichten die Rede ist, wird

das hierarchische Denken überwunden und kann der demo-

kratische Weg eingeschlagen werden.

Jürgen Korell, geb. 1956, seit 1975 Polizist in Hessen;
Urban Liebel, geb. 1965, seit 1981 Polizist in Rheinland-Pfalz.
Korell und Liebel sind ehemalige Vorstandsmitglieder der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizistinnen und Polizisten
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Liebe „Kritische“

Schon längst wollte ich mich als Euere
neue Sprecherin im Bundesvorstand
vorstellen, dies scheiterte jedoch zu den
zwei letzten „Unbequem“ Ausgaben.

Auch für mich kam meine Wahl sehr
überraschend. Vielleicht habe ich ja ein
Vakuum schließen können – sowohl als
Frau im Vorstand als auch aufgrund
meiner politischen Prägung.

Nach meiner zehnjährigen SPD-Mit-
gliedschaft bis 1986 engagierte ich
mich im Polizeiarbeitskreis der CDU,
wo ich die unmittelbaren Interessen der
Polizeibeamten angesichts der CDU-
Dominanz besser vertreten konnte.
Dabei habe ich es strikt abgelehnt, Par-
teiinteressen in der Polizei zu verbrei-
ten, sondern intensiv die Interessen der
Polizeibeamten und deren Probleme in
die Parteiarbeit einzubringen Dabei
musste ich feststellen, dass die CDU
oftmals als Regierungspartei der unge-
eignete Weg war.

Auch dies führte zu einer engen Zusammenarbeit mit den
Grünen und auch der PDS, weil es um die Sachprobleme
ging. Eine Partei ist für mich keine Religion, sondern ein In-
strument, um die Wahrung der Bürgerrechte durchzusetzen.
So habe ich als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit engen
Kontakt zu allen Medienvertretern wie auch allen Parteien.
Dadurch verärgere ich des öfteren die CDU-Führung, wo
ich Mitglied im Landesvorstand des Polizeiarbeitskreises
bin.

Dieser Spannungsbogen ist wohl ein Grund, weshalb man
mich für das Amt der Sprecherin fragte.

Kurz zu meiner Person:
Ich bin 46 Jahre, seit 25 Jahren bei der Polizei in Berlin, in-
zwischen Kriminalhauptkommissarin im Kriminaldauer-
dienst, wo ich auch 10 Jahre eine Schicht führte. Mein Enga-
gement und Einsatz für die Kollegen wie auch konsequentes
Vorgehen gegen Fehlverhalten machte mich schnell zur
„Querulantin“ und kritischen Polizistin. In den Beurteilun-
gen las sich dies dann als „sie verfügt über ein ausgeprägtes
Gerechtigkeitsempfinden“ oder „sie setzt sich für
Schwächere ein“.

Dieser Einsatz für Schwächere wurde mir allein im abgelau-
fenen Kalenderjahr 1999 mit rund 10 Straf- und weiteren 15
Disziplinarverfahren vergolten, die allerdings sämtlich we-
gen erwiesener Unschuld eingestellt worden sind bzw. auf
dem Wege dahin sind.

Aufgrund schwerer eigener Mobbing-Erfahrungen, gegen
die ich mich mit letzter Kraft zur Wehr setzte, engagiere ich

mich speziell für andere
Mobbing-Opfer, die nicht
diese Kraft und Energie ha-
ben, denn ich weiß auf-
grund eigenen Erlebens,
wie schwer die Menschen-
würde und Ehre hier durch
Kollegen und Vorgesetzte
als Täterinnen und Täter
verletzt wird. 

Viele lebenslang hochgra-
dig traumatisiert sind durch
Psychoterror und Psycho-
folter mit Billigung der Po-
lizeiführungen in unnötige
Bedrängnis gekommen. –
Daraus erklärt sich Euch
also mein Arbeitsschwer-
punkt.

So bin ich neben meiner
Tätigkeit im K-Dauerdienst
in meiner Freizeit auch
noch als Dozentin und Re-
ferentin an Polizei-Hoch-
schulen und Polizei-Ausbil-

dungszentren tätig, häufig auch als „Expertin“ in Rundfunk-
und Fernsehsendungen. Dabei geht es mir nicht nur um die
Sensibilisierung  der Kollegen für Mobbing sondern um die
generelle Sensibilisierung der Kollegen für die Menschen-
rechte und Bürgerrechte.
Ich vertrete die Ansicht, dass es besser ist zu VERHIN-
DERN, dass ein Polizeibeamter zuschlägt, als nachher die
Übergriffe anzuklagen.
Selbstverständlich muss jeder polizeiliche Übergriff verfolgt
und geahndet werden, besser ist es jedoch, es findet über-
haupt nicht erst ein Übergriff statt. Dies ist mein Ziel, auch
durch Schulungen  von Führungskräften.

In diesem Sinne werde ich meine Arbeitskraft und mein En-
gagement in die Bundesarbeitsgemeinschaft der kritischen
Polizisten einbringen und sie mit meinen Kontakten versu-
chen, effektiver in Erscheinung bringen.

Über meine neuen Aufgaben habe ich mich sehr gefreut.
Diese Vorfreude wurde mittlerweile ein wenig getrübt, weil
ich überrascht bin, bei unserem Bürgerrechtsverein eine
Diskussions- und Streitkultur bei einigen wenigen angetrof-
fen zu haben, die darin besteht, sich dem persönlichen Ge-
spräch zu entziehen und gleichzeitig einseitig Schmähkritik
in diffamierender Form vorzunehmen.

Ich danke für das mir bei der Wahl als praktisch „Unbekann-
te“ entgegengebrachte Vertrauen und verspreche dies nach
bestem Gewissen zu rechtfertigen.

Bianca Müller
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Carl-Heinz Mallet

DIE LEUTE VON DER HAFEN-
STRASSE
Über eine 
andere Art
zu leben

Deutsche Erstausgabe, 
Broschur, 
ca. 180 Seiten, 
ca. CAM/sFr. 26,- / öS 190, 
ISBN 2-89401-346-X

Auslieferung: 
September 2000
Der Autor steht für
Lesungen zur Verfügung

Die Besetzung der Häuser in
der Hafenstraße verursachte
anderthalb Jahrzehnte  lang
großangelegte Polizeieinsätze
und politische Grabenkriege
in Hamburg. 

Schließlich endete eine der heftigsten Auseinandersetzungen über die Art und
Weise, wie man in einer Stadt leben soll und will, mit einem Kompromiss der
verfeindeten Parteien – es wurde ein Vertrag geschlossen, der bis heute gilt. Aus
eigenen Impressionen, Reflexionen, persönlichen Erinnerungen, Pressestimmen
und Interviews sowohl mit den Bewohnern der Hafenstraße als auch mit ihren
Nachbarn, mit Polizisten und Politikern entwirft Mallet ein Bild vom heutigen
Leben in der Hafenstraße.

Er berichtet von seinen schwierigen Annäherungsversuchen, von philosophi-
schen Gesprächen, vom Essen in der Volksküche und Feiern im Hafen, von Gre-
mien und Vollversammlungen und schließlich von der Besetzung des Hafenkran-
kenhauses 1997, bei der er selbst beteiligt war.

Die Leute von der Hafenstraße einmal nicht als Chaoten und Kriminelle darzu-
stellen, sondern sie persönlich kennenzulernen, das war das Anliegen des Autors.
Sein Bericht zeigt eine andere Art zu leben. Er zeigt sie als Modell, nicht als
Utopie: mit allen Hindernissen und Schwierigkeiten, mit eigenen, auch unlösba-
ren Problemen, aber als eine mögliche Alternative.

Carl-Heinz Mallet, Jahrgang 1926, von Beruf Lehrer, war 15 Jahre lang Schul-
leiter an einer Sonderschule für Lernbehinderte. Seit 1981 ist er als freier Sach-
buch-Schriftsteller tätig. Er veröffentlichte u.a. die Märcheninterpretationen
Kennen Sie Kinder? (Hamburg 1981), Das Einhorn bin ich (Hamburg, 1982)
und Kopf ab! Gewalt im Märchen (Hamburg, 1985) Zuletzt erschien 1995 ... und
rissen der schönen Jungfrau die Kleider vom Leib. Männlichkeitsmodelle im
Märchen.

PapyRossa Verlag
Luxemburgerstr. 202 - 50937 Köln

Tel.: 0221/448545 - Fax 0221/444305
papyrossa@koeln-online.de/www.papyrossa.de

Wer hat die Nazis an die Macht gebracht? Wer
hat daran profitiert? Warum haben so viele mit-
gemacht? 380 Dokumente zeigen, wie es war.

Ursachen von Rassismus und Faschismus,
Antifaschismus in beiden deutschen Staaten,
Geschichtspolitik im vereinten Deutschland.

12 Flüchtlinge berichten über ihre Flucht und
ihre Erfahrungen mit deutschen Behörden, Hei-
men, Nachbarn. Dazu Fotos zum Alltag im Exil.

ISB
N

 3-89438-250-3, B
roschur, 540 Seiten,  D

M
 24,80

ISB
N

 3-89438-199-X
, B

roschur, 570 Seiten, D
M

 58,00
ISB

N
 3-89438-186-8, B

roschur, 208 Seiten, D
M

 24,80



Juni 2000 39

Impressum

Herausgeberin: Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer
Polizistinnen und Polizisten (Hamburger Signal) e.V.
Thomas Wüppesahl
Bliedersdorfer Weg 1, 21640 Nottensdorf,
Tel. 04163/7433, Fax 04163/7913
e-mail: Dario,Thomas@t-online.de

Druck und Vertrieb:
GNN-Verlag mbH
Zülpicher Straße 7, 50674 Köln
Tel. 0221/21 16 58 Fax: 0221/21 53 73

Redaktionssitz:
Martin Herrnkind
Böttcherstraße 27/29
23552 Lübeck
Tel. 0451/70 70 500 Fax: 70 70 801
e-mail: Herrnkind.Martin@t-online.de

V.i.S.d.P.
Martin Herrnkind, Thomas Wüppesahl

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung
der Herausgeberin und/oder Redaktion wieder oder auch
nicht. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Mitglied werden oder Unbequem abonnieren

"

Ich möchte ab ............... für mindestens ein Jahr UNBEQUEM abonnieren. Kündigungen sollten

spätestens sechs Wochen vor Ablauf eines Bezugsjahres erfolgen. Das Jahresabo kostet 20.- DM.

Die Bestellung wird erst wirksam, wenn ich sie nicht innerhalb einer Woche der Herausgeberin, der

Redaktion oder dem Verlag gegenüber widerrufe. Bestellungen an:

GNN-Verlag mbH, Zülpicher Str. 7, 50674 Köln.

Auch wir geben eine Zeitung heraus und möchten ein Abo auf Gegenseitigkeit (Ihr/Sie schickt uns

Eure/Ihre Zeitung, Dafür bekommt/en Ihr/Sie UNBEQUEM zugesandt).

Ich würde gerne Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft werden. Schickt mir nähere Infos.

UNBEQUEM ist im Mitgliedsbeitrag enthalten (nur für Polizeibedienstete und ehemalige Polizei-

bedienstete)

Einen Scheck habe ich beigefügt.

Ich überweise einen Betrag in Höhe von  . . . . . . . DM auf das Konto des GNN-Verlags:

Postgiroamt Köln, BLZ 370 100 50, Konto-Nr.: 104 19-507, Stichwort UNBEQUEM.

Ich bin Abonnentln oder Vereinsmitglied und meine Adresse hat sich geändert.

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich den GNN-Verlag widerruflich, den Rechnungs-

betrag zu Lasten meines Girokontos abzubuchen.

Vorname/Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meine Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konto-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreditinstitut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BLZ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Bereits Ende letzten Jahres war einigen unserer
Mitglieder aufgefallen, dass die GdP Hamburg auf
ihrer Internetseite für ein Versicherungsprodukt
warb, welches den versicherten Polizeibeamten
Nachteile bringt. Entgegen der allgemeinen Praxis
in der GdP, empfahl der Landesbezirk Hamburg in
der klassischen und wichtigen Sparte „Vorsorge“
nicht Dienst-/Berufsunfähigkeitsversicherungen
des Vertragspartners SIGNAL / IDUNA / PVAG,
sondern die der Deutschen Beamten-Versicherung
(DBV)-Winterthur. Im Gegensatz zur SIGNAL /
IDUNA / PVAG will die DBV-Winterthur nicht bei
Polizeidienstunfähigkeit (ODU) leisten, sondern
erst bei einer schwerer zu erreichenden „allgemei-
nen Dienstunfähigkeit“. Schon 1997 schrieb uns
gegenüber die Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz e.V., dass solche Versicherungsverträge „für
eine Vielzahl von Versicherten die Bezeichnung
,tote Verträge‘ verdienen.“

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizi-
stinnen und Polizisten geht davon aus, dass diese
Tatsache dem Entscheidungsgremium der GdP
Hamburg bekannt gewesen ist. Ein im Werbetext
der Versicherung angesprochener „Förderungsver-
trag“ zwischen dem Landesbezirk Hamburg und
der DBV-Winterthur veranlasste uns, mit Schreiben
vom 13.1.2000 die GdP Hamburg um Stellung-
nahme zu bitten. Im Antwortschreiben vom
31.1.2000 wurde uns mitgeteilt, dass „das derzeit
bestehende Vertragsverhältnis unverändert ist und
nicht die Absicht besteht dies zu verändern“. Un-
sere Fragen zu Dienst- / Berufsunfähigkeitsversi-
cherungen der DBV-Winterthur wurden nicht be-
antwortet.

Merkwürdig ist, dass nach unserer Anfrage die o.g.
Versicherungswerbung auf der beschriebenen In-

ternetseite ersatzlos gestrichen wurde. Unsere er-
neute Anfrage vom 10.2.2000 wurde bis heute
nicht beantwortet. Auch die bis heute auf der In-
ternetseite der GdP Hamburg angebotene Sterbe-
geldversicherung der DBV-Winterthur war bereits
in der Kritik des Finanzblattes CAPITAL (11/97):
Zusammen mit der deutschen Eisenbahner-
gewerkschaft wurde die DBV-Winterthur damals
für unseriöse Verträge verantwortlich gemacht.

Am 12.11.1999 ließ die GdP Bezirksgruppe BGS
West ihre Mitglieder via Email-Verteiler wissen,
dass die Besteuerung von Lebensversicherungen
beschlossene Sache sei, und dass, wer noch keine
habe, nun schnell abschließen solle, und zwar bei
der SIGNAL / IDUNA / PVAG. Bereits Tage zuvor
war bekanntgeworden, dass die Besteuerung der
Kapitalerträge nicht kommen wird. Diese Falsch-
information war bis zum Jahresende auf der Inter-
netseite der GdP Bezirksgruppe BGS West zu le-
sen. Sollten hier die Gewerkschaftsmitglieder vor-
sätzlich getäuscht werden?

Auch aus Reihen anderer DGB-Gewerkschaften,
nämlich der IG-Metall und der ÖTV, kamen Klagen
über die Vermittlungspraxis der Gewerkschaften in
puncto Versicherungen. Uns drängt sich seit länge-
rem der Verdacht auf, dass manche Vorstandsmit-
glieder bzw. Funktionäre der Gewerkschaften den
Vertragspartnern näher stehen als den Gewerk-
schaftsmitgliedern – sicher nicht aus Uneigen-
nützigkeit.

Martin Herrnkind, Thomas Brunst,
Thomas Wüppesahl

Aktueller Nachtrag: Das Thema wird 
wesentlich durch Thomas Brunst weiter
bearbeitet.

Pressemitteilung der BAG aus dem Mai 2000

Vertragspartnerschaften der 

Gewerkschaft der Polizei (GdP) zum

Nachteil der Gewerkschaftsmitglieder?

Unsere neue Internet-Präsentation: http://www.kritische-polizisten.de


